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Übersicht nach Modulgruppen

I. Kerncurriculum

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 66 C nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgreich absolviert werden.

1. Wahlpflichtmodule I

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 42 C nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. Hierbei sind Module aus mindestens zwei der drei
nachfolgenden Teilgebiete zu wählen; je gewähltem Teilgebiet müssen Module im Umfang von
insgesamt wenigstens 14 C erfolgreich absolviert werden.
Innerhalb der nachfolgenden Modulgruppen können die Module jeweils nur alternativ belegt werden:
(1) S.RW.0113K, S.RW.0113HA
(2) S.RW.0212K, S.RW.0212HA
(3) S.RW.0311K, S.RW.0311HA
(4) S.RW.1411aK, S.RW.1411aHA, S.RW.1411bK, S.RW.1411bHA
(5) S.RW.1412aK, S.RW.1412aHA, S.RW.1412bK, S.RW.1412bHA
(6) S.RW.1416K, S.RW.1416HA
(7) S.RW.1417K, S.RW.1417HA
(8) S.RW.1418K, S.RW.1418HA
(9) S.RW.1424K, S.RW:1431K.
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II. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs

1. Fachwissenschaftliches Profil

Studierende des Studienfaches "Rechtswissenschaften" können zusätzlich zum Kerncurriculum das
fachwissenschaftliche Profil studieren. Dazu müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens
18 C erfolgreich absolviert werden. Wählbar sind alle Module nach Nr. 1, soweit sie nicht bereits im
Rahmen des Kerncurriculums absolviert wurden.

2. Berufsfeldbezogenes Profil

Studierende des Teilstudienganges „Rechtswissenschaften“ können zusätzlich zum Kerncurriculum
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Umfang von insgesamt wenigstens 18 C erfolgreich absolviert werden:
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3. Profil "studium generale"

Es können alle Module nach Nr. 1) bei Vorliegen der jeweils erforderlichen Vorkenntnisse belegt
werden. Die Teilnahme an einer Fachstudienberatung wird dringend empfohlen.
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Modul B.WIWI-BWL.0001 - Version 11

Georg-August-Universität Göttingen

Modul B.WIWI-BWL.0001: Unternehmenssteuern I
English title: Company Taxes I

6 C
6 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Mit Abschluss haben die Studierenden folgende Kompetenzen erworben:

• Benennung der zentralen Charakteristika des deutschen Steuersystems

und vor diesem Hintergrund auf grundsätzliche Fragestellungen der

betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Antworten geben können,

• Kenntnis über die wesentlichen nationalen Ertrag- und Substanzsteuern,

denen natürliche und juristische Personen ausgesetzt sind (Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer sowie die Umsatzsteuer),

• Kenntnis über Interdependenzen, die zwischen den genannten Steuerarten

bestehen,

• Kenntnis über die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Gewinnermittlung,

• Identifikation von Anknüpfungspunkten der einzelnen Steuerarten in spezifischen

Sachverhalten und steuerrechtliche Würdigung dieser Sachverhalte unter

Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den Steuerarten,

• Würdigung von spezifischen Sachverhalten bezüglich ihrer Auswirkungen auf die

steuerliche Gewinnermittlung.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

84 Stunden

Selbststudium:

96 Stunden

Lehrveranstaltung: Unternehmenssteuern I (Vorlesung)

Inhalte:

Die Vorlesung soll den Studierenden einen Überblick über die für die Besteuerung

natürlicher und juristischer Personen in Deutschland wichtigsten Ertrags- und

Substanzsteuern vermitteln und ihnen bedeutende Regelungen der steuerlichen

Gewinnermittlung aufzeigen. Im ersten Kapitel wird einleitend ein Überblick über das

deutsche Steuersystem und relevante Fragestellungen der betriebswirtschaftlichen

Steuerlehre gegeben, ehe sich das zweite Kapitel mit der Einkommensbesteuerung

natürlicher Personen auseinandersetzt. Kapitel drei widmet sich der Gewinnermittlung

im Rahmen der Ertragsteuerbilanz. Im vierten Kapitel werden die Grundsteuer und

bewertungsrechtliche Aspekte behandelt. Die Kapitel fünf und sechs setzen sich mit der

Körperschaft- und der Gewerbesteuer auseinander. Die Vorlesung schließt in Kapitel

sieben mit einer Vorstellung der Umsatzsteuer.

2 SWS

Lehrveranstaltung: Unternehmenssteuern I (Übung)

Inhalte:

Im Rahmen der begleitenden Großübung vertiefen, ergänzen und erweitern die

Studierenden die in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten.

Insbesondere werden den Studierenden Übungsfälle präsentiert, mithilfe derer sie

durch Berechnungen und Stellungnahmen zu einzelnen Sachverhalten verschiedene

Themenbereiche der Vorlesung verfestigen.

2 SWS

Lehrveranstaltung: Unternehmenssteuern I (Tutorium)

Inhalte:

Im Rahmen der begleitenden Tutorenübung vertiefen, ergänzen und erweitern

die Studierenden die in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten.

2 SWS
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Insbesondere werden den Studierenden Aufgaben präsentiert, die Berechnungen,

Erläuterungen und Stellungnahmen umfassen.

Prüfung: Klausur (90 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Die Studierenden erbringen den Nachweis eines sicheren Umgangs mit den für die

Besteuerung von natürlichen und juristischen Personen relevanten Steuerarten und

zeigen, dass sie nationale steuerrechtliche Regelungen auf spezifische Sachverhalte

anwenden können. Ferner erbringen die Studierenden den Nachweis über den Erwerb

grundlegender Kenntnisse der steuerlichen Gewinnermittlung.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

B.WIWI-OPH.0005 Jahresabschluss

B.WIWI-OPH.0004 Finanzwirtschaft

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Andreas Oestreicher

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

zweimalig

Empfohlenes Fachsemester:

3 - 4

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul B.WIWI-BWL.0002 - Version 9

Georg-August-Universität Göttingen

Modul B.WIWI-BWL.0002: Interne Unternehmensrechnung
English title: Cost and Management Accounting

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Studierenden verfügen nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls über

Wissen zu den allgemeinen Aufgaben, Grundbegriffen und Instrumenten der internen

Unternehmensrechnung. Zudem ist den Studierenden der Nutzen der internen

Unternehmensrechnung für das Management bei der Lösung von Planungs-, Kontroll-

und Steuerungsaufgaben bekannt. Schwerpunktmäßig verfügen die Studierenden nach

dem Abschluss des Moduls über Kompetenzen bezüglich der Konzeption, dem Aufbau

und dem Einsatz operativer Kosten-, Leistungs- und Erfolgsrechnungssysteme.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Interne Unternehmensrechnung (Vorlesung)

Inhalte:

1. Die Kosten- und Leistungsrechnung als Element der internen

Unternehmensrechnung

2. Kalkulation der Kosten von Produkteinheiten

3. Kalkulation der Leistung von Produkteinheiten

4. Kalkulatorische Periodenerfolgsrechnung

5. Entwicklungslinien der Kosten- und Leistungsrechnung

2 SWS

Lehrveranstaltung: Interne Unternehmensrechnung (Tutorium)

Inhalte:

Im Rahmen des begleitenden Tutoriums vertiefen und erweitern die Studierenden die in

der Vorlesung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten.

2 SWS

Prüfung: Klausur (90 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Die Studierenden müssen grundlegende Kenntnisse im Bereich der internen

Unternehmensrechnung nachweisen. Dieses beinhaltet, dass die Studierenden

die Konzeption, den Aufbau und die Anwendung der grundlegenden Instrumente

der internen Unternehmensrechnung theoretisch verstanden haben müssen.

Darüber hinaus müssen sie in der Lage sein, die Instrumente der internen

Unternehmensrechnung bei Fallstudien und Aufgaben anzuwenden und im Hinblick auf

ihre Eignung zur Lösung von Managementaufgaben zu beurteilen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

B.WIWI-OPH.0005 Jahresabschluss 

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Stefan Dierkes

Prof. Dr. Michael Wolff

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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zweimalig 3 - 4

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul B.WIWI-BWL.0003 - Version 9

Georg-August-Universität Göttingen

Modul B.WIWI-BWL.0003: Unternehmensführung und Organisation
English title: Management and Organization

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage:

• Gegenstand, Ziel und Prozess der strategischen Planung zu beschreiben,

• Instrumente der Strategieformulierung auf ausgewählte Unternehmensfallstudien

anzuwenden,

• Unternehmensstrategien, Wettbewerbsstrategien und Funktionsbereichsstrategien

zu analysieren,

• die Grundlagen der Organisationsgestaltung und deren Stellhebel zu beschreiben.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Unternehmensführung und Organisation (Vorlesung)

Inhalte:

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den Grundzügen des strategischen Managements

und der Organisationsgestaltung. Grundlegende Ansätze, Theorien und Funktionen

der Unternehmensführung und der Organisation werden betrachtet. Praktische

Problemstellungen im Bereich der Unternehmensführung und Organisation werden

analysiert, wobei wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen zur Lösung

dieser Problemstellungen entwickelt werden. Die Veranstaltung ist in folgende

Themenbereiche gegliedert:

1. Unternehmensverfassung/ Corporate Governance

Grundfragen und Ziele der Unternehmensverfassung, gesellschafts-rechtlichen

Grundstrukturen, Arbeitnehmereinfluss und Mitbestimmung, Ziel, Funktionsprinzip und

Regelungsbereiche des deutschen Corporate Governance Codex

2. Grundlagen des strategischen Managements

Ziele des strategischen Managements, theoretischen Ansätze des strategischen

Managements

3. Ebenen und Instrumente der Strategieformulierung

Kenntnis und Anwendung von Konzepten und Instrumenten auf Gesamtunternehmens-,

Wettbewerbs- und Wertschöpfungsebene

4. Strategieimplementierung

Schritte zur operativen Umsetzung einer Strategie, Steuerung strategischer Ziele mit

Hilfe der Balanced Scorecard sowie notwendige Prozessschritte zur Erstellung und

Stärken und Schwächen

5. Begrifflichkeiten und Stellhebel der Organisationsgestaltung

Funktionaler und institutioneller Organisationsbegriff, Gründe und Arten der

Arbeitsteilung, organisatorische Gestaltungsprobleme, Organisationseinheiten

6. Stellhebel der Organisationsgestaltung und deren Wirkung

2 SWS
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Stellhebel der Organisationsgestaltung und ihre Ausprägungen, Vor- und Nachteile

sowie Anwendungsbedingungen

Lehrveranstaltung: Fallstudienübung Unternehmensführung und Organisation

(Übung)

Inhalte:

In der Übung werden die Vorlesungsinhalte vertieft und eine Anleitung zum Lösen von

Klausuraufgaben gegeben. Hierbei liegt der Fokus auf dem  Transfer von theoretischem

Wissen in praktisches Handeln sowie die Schulung von Problemlösekompetenzen bei

Fragestellungen mit unterschiedlicher Komplexität.

2 SWS

Prüfung: Klausur (90 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Die Studierenden erbringen den Nachweis, dass sie mit den Inhalten der Veranstaltung

vertraut sind. Sie zeigen, dass sie die vermittelten Theorien und grundlegenden

Konzepte benennen und erläutern können. Weiterhin sollen sie die Theorien und

Konzepte auf konkrete Fälle anwenden sowie auch kritisch reflektieren können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Indre Maurer

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

zweimalig

Empfohlenes Fachsemester:

3 - 4

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul B.WIWI-BWL.0004: Produktion und Logistik
English title: Production and Logistics

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Studierenden:

• können Produktions- und Logistikprozesse in das betriebliche Umfeld einordnen,

• können die Teilbereiche der Logistik differenzieren und charakterisieren,

• kennen die Grundlagen der Produktionsprogrammplanung,

• können mit Hilfe der linearen Optimierung Produktionsprogramm-

planungsprobleme lösen und die Ergebnisse im betrieblichen Kontext

interpretieren,

• kennen die Grundlagen und Zielgrößen der Bestell- und Ablaufplanung,

• kennen die Teilbereiche der Distributionslogistik und können diese differenziert in

den logistischen Zusammenhang setzen,

• können verschiedene Verfahren der Transport- und Standortplanung auf einfache

Probleme anwenden.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Produktion und Logistik (Vorlesung)

Inhalte:

Die Vorlesung gibt einen Überblick über betriebliche Produktionsprozesse und zeigt

die enge Verzahnung von Produktion und Logistik auf. Es werden Methoden und

Planungsmodelle vorgestellt, mit denen betriebliche Abläufe effizient gestaltet werden

können. Insbesondere wird dabei auf die Bereiche Produktions- und Kostentheorie,

Produktionsprogrammplanung mit linearer Programmierung, Beschaffungs- und

Produktionslogistik sowie Distributionslogistik eingegangen.

2 SWS

Lehrveranstaltung: Produktion und Logistik (Tutorium)

Inhalte:

In den Tutorien werden dazu die Methodenanwendungen vermittelt, vor allem Simplex-

Algorithmus, Gozinto-Graphen und Verfahren zur Bestellplanung, Ablaufplanung,

Transport- und Standortplanung.

2 SWS

Prüfung: Klausur (90 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Die Studierenden weisen in der Modulprüfung Kenntnisse in den folgenden Bereichen

nach:

• Produktions- und Kostentheorie

• Produktionsprogrammplanung

• Bereitstellungsplanung/Beschaffungslogistik

• Durchführungsplanung/Produktionslogistik

• Distributionslogistik

• Simulation und Visualisierung von Produktions- und Logistikprozessen

• Anwendung grundlegender Algorithmen des Operations Research und der linearen

Optimierung auf Probleme der oben genannten Bereiche.
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Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

B.WIWI-OPH.0004 Mathematik

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Matthias Klumpp

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

zweimalig

Empfohlenes Fachsemester:

3 - 5

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul B.WIWI-OPH.0003: Informations- und
Kommunikationssysteme
English title: Information and Communication Systems

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Studierenden in der Lage:

• das Grundprinzip der Integration zu beschreiben und zu klassifizieren,

• die grundlegende Funktionsweise von PCs und Rechnernetzen zu kennen und zu

erläutern,

• die Grundzüge der Datei- und Datenbankorganisation zu erklären und im Rahmen

gegebener Problemstellungen zu diskutieren und einzustufen,

• Anwendungssysteme im betrieblichen Kontext zu beschreiben und deren

Eigenschaften im Rahmen gegebener Problemstellungen zu reflektieren,

• Vorgehensweisen zur Planung, Realisierung und Einführung von

Anwendungssystemen  zu unterscheiden und anzuwenden,

• Prinzipien zum Management der Informationsverarbeitung in Unternehmen zu

beurteilen,

• gegebene Problemstellungen anhand von Entity-Relationship-Modellen,

Ereignisgesteuerten Prozessketten sowie Datenflussplänen zu lösen und

entsprechende Modelle kritisch zu bewerten und

• die Softwareprodukte Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint und

Microsoft Access sicher zu bedienen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Informations- und Kommunikationssysteme (Vorlesung)

Inhalte:

Jegliche unternehmerische Entscheidung wird auf Basis von Daten und Informationen

getroffen. Daher ist es wichtig, dass dieser Rohstoff in adäquater Form, zur rechten

Zeit an der richtigen Stelle ist. Daten und Informationen werden von jedem einzelnen

Mitarbeiter produziert und genutzt. Jeder einzelne trägt daher beim Umgang mit

Daten und Informationen zu deren Quantität und Qualität bei. Daher ist es wichtig,

dass jeder Mitarbeiter über ein grundlegendes Verständnis der betrieblichen

Informationstechnologie verfügt.

• Vorstellung der (technischen) Grundlagen der betrieblichen Daten- und

Informationstechnologie (Integration, Hardware, Software, Rechner und ihre

Vernetzung, Internet).

• Vorstellung von Themen zu Daten, Informationen und Wissen inklusive Daten-

und Dateiorganisation, Datenbanksysteme und Datawarehouse Lösungen sowie

Wissensmanagement und Wissensmanagementsysteme

• Einführung in die Modellierung von Datenstrukturen, Datenflüssen und

Geschäftsprozessen sowie der Objektmodellierung

• Darstellung, Charakterisierung und Abgrenzung von Integrierte

Anwendungssysteme in verschiedenen Branchen, u. a. in Industrie und

Dienstleistungsbetriebe sowie im Supply Chain Management

2 SWS
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• Abgrenzung der verschiedenen Arten von Anwendungssystemen inklusive

ihrer Bezugsmethoden sowie Darstellung von Vorgehensmodellen

zur Systementwicklung und -einführung sowie der Grundlagen des

Projektmanagements

• Darstellung von Themen zum Management der Ressource IT inklusive des

Wertbeitrags, IT-Strategien, Vorgehensweisen zur Auswahl von IT-Projekten

und Entscheidungen zur Eigen- oder Fremderstellung von IT-Leistungen, IT-

Governance sowie IT-Risikomanagement

• Vorstellung der digitalen Transformation für Unternehmen inklusive der

verschiedenen Ausbaustufen und deren Veränderungen für Unternehmen sowie

dem Management der digitalen Transformation im Rahmen einer Strategie und

den Verantwortlichen

Lehrveranstaltung: Informations- und Kommunikationssysteme (Praktikum)

Inhalte:

• Vorstellung grundlegender Funktionen von Microsoft Word, die bspw. für die

Erstellung von Seminararbeiten notwendig sind.

• Einführung in die Grundlagen von Microsoft PowerPoint zum Erstellen von

einheitlichen Präsentationen unter Verwendung des Folienmasters und

Animationen.

• Vorstellung des grundlegenden Funktionsumfangs von Microsoft Excel sowie

vertiefende Inhalte zu betriebswirtschaftlichen Problemstellungen.

• Vorstellung grundlegender Funktionen von Microsoft Access zur Administration

und Entwicklung von relationalen Datenbanken sowie Kenntnisse der

Programmiersprache SQL.

2 SWS

Prüfung: Klausur (90 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Die Studierenden weisen in der Modulprüfung nach, dass sie:

• die Vorlesungsinhalte vollständig wiedergeben können,

• mit Hilfe der Vorlesungsinhalte gegebene Problemstellungen lösen können,

• die Modellierungsmethoden (Entity-Relationship-Modelle, Ereignisgesteuerte

Prozessketten und Datenflusspläne) notationskonform anwenden und damit

Problemstellungen lösen können und Bedienungsspezifika der Softwareprodukte

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint und Microsoft Access

kennen.

• Betriebswirtschaftliche Problemstellungen mit Hilfe der Softwareprodukte Microsoft

Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint und Microsoft Access lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Matthias Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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zweimalig 1 - 2

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul B.WIWI-OPH.0005: Jahresabschluss
English title: Financial Accounting

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Studierenden haben nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls ein Verständnis

der ökonomischen Rolle der Unternehmensberichterstattung und deren Verrechtlichung

durch handelsrechtliche (HGB) wie internationale Vorschriften (IFRS). Sie sind vertraut

mit Handlungszielen und Informationsinteressen von Stakeholdern an Unternehmen.

Studierende sind in der Lage, Aufstellungs-. Offenlegungs- und Prüfungsvorschriften

für Jahres- und Konzernabschlüsse anzuwenden und Fragestellungen des bilanziellen

Ansatzes, der Bewertung wie des Ausweises zu lösen. Studierende sind mit den

grundlegenden Techniken der Jahresabschlussanalyse vertraut. Sie können die

deutschen und englischen Fachbegriffe des externen Rechnungswesens sicher

voneinander abgrenzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Jahresabschluss (Vorlesung)

Inhalte:

1. Gegenstand und Zweck des betrieblichen Rechnungswesens

2. Einführung in die Finanzbuchhaltung

3. Der Jahresabschluss

4. Bilanz: Darstellung der Vermögenslage

5. Erfolgsrechnung: Darstellung der Ertragslage

6. Jahresabschlussanalyse

2 SWS

Lehrveranstaltung: Tutorium Jahresabschluss (Übung)

Inhalte:

Im Rahmen der Tutorien vertiefen und erweitern die Studierenden die in der

Vorlesung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten besonders in Hinblick auf die

Finanzbuchhaltung.

2 SWS

Prüfung: Klausur (90 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

• Darlegung eines übergreifenden Verständnisses grundlegender buchhalterischer

Fragestellungen,

• Nachweis von Kenntnissen zur Buchführung durch Anwendung der Kenntnisse auf

gegebene Geschäftsvorfälle,

• Darlegung eines übergreifenden Verständnisses von Bilanzierung und Bewertung

nach HGB sowie IFRS,

• Nachweis von Kenntnissen zur Unternehmenspublizität und

Jahresabschlussanalyse.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Jörg-Markus Hitz
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Dr. Melanie Klett

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

zweimalig

Empfohlenes Fachsemester:

1 - 2

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0112K: Grundkurs I im Bürgerlichen Recht
English title: Civil Law I (Basic Course)

9 C
8 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundkurs I im Bürgerlichen Recht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Allgemeinen Teil des

Bürgerlichen Rechts und im Deliktsrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, Anspruchsgrundlagen, Einwendungen und

Einreden sowie relative und absolute Rechte zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundbegriffe und systematischen Grundlagen des

Bürgerlichen Rechts;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Allgemeinen Teils

des Bürgerlichen Rechts und des Deliktsrechts in ihrer systematischen, ideellen

und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der

Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen

Rechtsfragen – im Rahmen der Hausarbeit auch unter Heranziehung und

Auswertung der einschlägigen Literatur und Rechtsprechung in vertiefter Form -

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

112 Stunden

Selbststudium:

158 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundkurs I im Bürgerlichen Recht (Vorlesung) 6 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Grundkurs I im Bürgerlichen Recht 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 9 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts und im

Deliktsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Allgemeinen Teils des Bürgerlichen Rechts und des

Deliktsrechts beherrschen,

• die zugehörigen rechtwissenschaftlichen methodischen Grundlagen beherrschen,

• systematisch an einen einfach gelagerten zivilrechtlichen Fall herangehen und

diesen in vertretbarer Weise lösen können und

• allgemeine wissenschaftliche Methoden und Arbeitstechniken (Recherche und

Auswertung von Literatur und Rechtsprechung, Erstellen von Gliederungen,

Literaturverzeichnissen und Fußnotenapparaten) beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine
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Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0113HA: Grundkurs II im Bürgerlichen Recht
English title: Civil Law II (Basic Course)

12 C
8 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundkurs II im Bürgerlichen Recht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Leistungsstörungsrecht,

Gewährleistungsrecht und im Bereicherungsrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen vertraglichen und gesetzlichen

Rückabwicklungsregeln zu differenzieren;

• kennen die Studierenden das Kaufrecht;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des allgemeinen

und besonderen Schuldrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen–

im Rahmen der Hausarbeit auch unter Heranziehung und Auswertung der

einschlägigen Literatur und Rechtsprechung in vertiefter Form – kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

84 Stunden

Selbststudium:

276 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundkurs II im Bürgerlichen Recht (Vorlesung) 6 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Grundkurs II im Bürgerlichen Recht 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Leistungsstörungsrecht und Gewährleistungsrecht

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Kaufrechts und des Bereicherungsrecht  [=

konkretes Rechtsgebiet] beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen zivilrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können,

• allgemeine wissenschaftliche Methoden und Arbeitstechniken (Recherche und

Auswertung von Literatur und Rechtsprechung, Erstellen von Gliederungen,

Literaturverzeichnissen und Fußnotenapparaten) beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung

Grundkurs BGB I

Sprache: Modulverantwortliche[r]:
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Deutsch Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0113K: Grundkurs II im Bürgerlichen Recht
English title: Civil Law II (Basic Course)

9 C
8 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundkurs II im Bürgerlichen Recht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Leistungsstörungsrecht,

Gewährleistungsrecht und im Bereicherungsrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen vertraglichen und gesetzlichen

Rückabwicklungsregeln zu differenzieren;

• kennen die Studierenden das Kaufrecht;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des allgemeinen

und besonderen Schuldrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

84 Stunden

Selbststudium:

186 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundkurs II im Bürgerlichen Recht (Vorlesung) 6 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Grundkurs II im Bürgerlichen Recht 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 9 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Leistungsstörungsrecht und Gewährleistungsrecht

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Kaufrechts und des Bereicherungsrecht  [=

konkretes Rechtsgebiet] beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen zivilrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung

Grundkurs BGB I

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0115K: Grundkurs III im Bürgerlichen Recht
English title: Civil Law III (Basic Course)

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundkurs III im Bürgerlichen Recht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Bereich der gesetzlichen

Schuldverhältnisse erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen der Geschäftsführung ohne Auftrag und

dem Bereicherungsrecht zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Bereicherungsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundkurs III im Bürgerlichen Recht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag und im

Bereicherungsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Bereicherungsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen zivilrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung

Grundkurs BGB II

Sprache:

Deutsch, Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.0211K - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0211K: Staatsrecht I
English title: Constitutional Law I

7 C
6 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Staatsrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Staatsorganisationsrecht

(Staatsstrukturprinzipien, Staatsorgane, Gewaltenteilung, im Überblick

Finanzverfassungsrecht) erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen Normtypen im

Verfassungsrecht zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Staatsorganisationsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung, Besonderheiten im

Verfassungsrecht) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

154 Stunden

Lehrveranstaltung: Staatsrecht I (Vorlesung) 4 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Staatsrecht I 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten)

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Staatsorganisationsrechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Staatsorganisationsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen staatsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16451



Modul S.RW.0212HA - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0212HA: Staatsrecht II
English title: Constitutional Law II

10 C
6 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Hausarbeit im Öffentlichen Recht“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse im Staatsrecht an einem

exemplarischen Fall erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, bei einer Falllösung argumentativ zu

differenzieren;

• wissen die Studierenden, wie sie in einer Falllösung mit in den Rechtsprechung

und Wissenschaft vertretenen Auslegungsalternativen umgehen müssen;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Staatsrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

84 Stunden

Selbststudium:

216 Stunden

Lehrveranstaltung: Staatsrecht II (Vorlesung) 4 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Staatsrecht II 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 10 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Staatsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Staatsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen,

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

können und

• systematisch an einen staatsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.0212K - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0212K: Staatsrecht II
English title: Constitutional Law II

7 C
6 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Staatsrecht II“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  über die Grundrechte des

Grundgesetzes erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Freiheits- und Gleichheitsrechten zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden die verfassungsrechtlichen Grundlagen der deutschen

Grundrechte;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der Grundrechte in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische grundrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

154 Stunden

Lehrveranstaltung: Staatsrecht II (Vorlesung) 4 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Staatsrecht II 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Staatsrecht II aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Staatsrechts II beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen grundrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.0214K - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0214K: Staatsrecht III (Bezüge zum Völker- und
Europarecht)
English title: Constitutional Law III (German Foreign Relations Law)

4 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "Staatsrecht III"

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  über die

internationalrechtlichen und europarechtlichen Bezüge des deutschen Staatsrechts

erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den Rechtsebenen in Europa und auf

Völkerrechtsebene zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die die Auswärtige Gewalt, die Integrations-klauseln des

Grundgesetzes , die Voraussetzungen für den Auslandseinsatz der Bundeswehr,

die Einbeziehung überstaatlichen Rechts in die deutsche Rechtsordnung, die

Mitwirkung Deutschlands in die internationale Staatengemeinschaft (insbes. in den

Vereinten Nationen, der Europäische Union und dem Europarat) die Grundlagen

des überstaatlichen Grund- und Menschenrechtsschutzes und die internationale

Vertretung der Bundesrepublik Deutschland;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der außenbezogenen

Normen des deutschen Staatsrechts (Außenstaatsrechts) in ihrer systematischen,

ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  Technik der Falllösung auf Sachverhalte

mit grenzüberschreitenden Bezügen anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch, unter Einbeziehung der Rationalität grenzüberschreitender Kontexte

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

64 Stunden

Lehrveranstaltung: Staatsrecht III (Vorlesung) 2 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Staatsrecht III 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Außenstaatsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Außenstaatsrecht sowie des Völker- und

Europarechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen staatsrechtlichen Fall mit grenzüberschreitenden Bezügen

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen: Empfohlene Vorkenntnisse:
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keine Grundkenntnisse des Staatsrechts im Umfang des

Stoffs der Vorlesungen Staatsrecht I und Staatsrecht

II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Frank Schorkopf

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.0311HA - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0311HA: Strafrecht I
English title: Criminal Law I

11 C
7 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Hausarbeit im Strafrecht (Grundstudium)“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Allgemeinen Teil

des Strafrechts sowie im Besonderen Teil insbesondere hinsichtlich der

Körperverletzungs- und Tötungsdelikte erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, einen komplexen Fall gutachterlich zu bearbeiten;

• kennen die Studierenden die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Allgemeinen Teils

des Strafrechts und ausgewählter Tatbestände des Besonderen Teils in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  strafrechtliche  Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

98 Stunden

Selbststudium:

232 Stunden

Lehrveranstaltung: Strafrecht I (Vorlesung) 5 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Strafrecht I 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 11 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Allgemeinen Teil des Strafrechts, sowie aus dem

Besonderen Teil insbesondere der Körperverletzungs- und Tötungsdelikte

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Strafrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen,

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

können und

• systematisch an einen strafrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0311K: Strafrecht I
English title: Criminal Law I

8 C
7 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Strafrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Allgemeinen Teil des

Strafrechts und im Hinblick auf Straftaten gegen Leib und Leben erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Typen von Straftaten sowie die

verschiedenen Stufen des Straftatbegriffs zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die rechtsstaatlichen Grundlagen des Strafrechts;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Strafrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische strafrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

98 Stunden

Selbststudium:

142 Stunden

Lehrveranstaltung: Strafrecht I (Vorlesung) 5 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Strafrecht I 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 8 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Allgemeinen Teil des Strafrechts sowie bezüglich der

rechtsstaatlichen Grundlagen des Strafrechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Besonderen Teils (Straftaten gegen das Leben und

Körperverletzungsdelikte) beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen strafrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jährlich

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.0313K - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.0313K: Strafrecht II
English title: Criminal Law II

8 C
7 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Strafrecht II“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse im Allgemeinen Teil des Strafrechts

und grundlegende Kenntnisse in ausgewählten Deliktsbereichen des Besonderen

Teils des Strafrechts erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Typen von Straftaten und die

unterschiedlichen Tatbestände des Besonderen Teils zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die besonderen Erscheinungsformen der Straftat und die

grundlegende Systematik des Besonderen Teils;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Strafrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  strafrechtliche  Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

98 Stunden

Selbststudium:

142 Stunden

Lehrveranstaltung: Strafrecht II (Vorlesung) 5 SWS

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Strafrecht II 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten)

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Allgemeinen und Besonderen Teil des Strafrechts

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Besonderen Teils (insbesondere Straftaten gegen

Persönlichkeits- und Vermögenswerte) beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen strafrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1116aK: Sachenrecht I
English title: Property Law I

4 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Sachenrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Recht der beweglichen

Sachen (Mobiliarsachenrecht) erworben;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen dingliche Rechte und die

Verfügung darüber  zu differenzieren;

• kennen die Studierenden wesentliche allgemeine Begriffe (u. a. Besitz, Eigentum,

beschränkte dingliche Rechte), Prinzipien  (Trennung, Abstraktion, Publizität,

Spezialität, Bestimmtheit) und Institute des Sachenrechts  (u. a.  Eigentümer-

Besitzer-Verhältnis, Mobiliarsicherheiten);

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen dinglicher Ansprüche,

insb. der Besitz- und Eigentumsschutzansprüche in ihrer systematischen, ideellen

und praktischen Bedeutung;

• kennen wesentliche Fallgestaltungen des Rechts der beweglichen Sachen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle aus dem Recht der beweglichen Sachen umzusetzen und sich

mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

64 Stunden

Lehrveranstaltung: Sachenrecht I (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Sachenrecht I 2 SWS

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Mobiliarsachenrecht  erworben haben,

• die Systematik des dinglichen Rechtsschutzes kennen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall aus dem Recht der beweglichen Sachen herangehen

und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesungen

Grundkurs im Bürgerlichen Recht I und II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16465



Modul S.RW.1116bK - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1116bK: Sachenrecht II
English title: Property Law II

4 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Sachenrecht II“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im materiellen

Grundstücksrecht (Immobiliarsachenrecht) erworben;

• haben die Studierenden gelernt,  verschiedene Grundstückrechte zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden wesentliche Institute des Grundstücksrechts (u.

a. Grundstücksrechte, Vormerkung, öffentlicher Glaube des Grundbuchs,

Grundpfandrechte);

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der Verfügung über

Grundstücksrechte in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden wesentliche Fallgestaltungen des Rechts der

unbeweglichen Sachen

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

64 Stunden

Lehrveranstaltung: Sachenrecht II (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Sachenrecht II 2 SWS

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Immobiliarsachenrecht erworben haben,

• ausgewählte Tatbestände der Verfügungen über Grundstücksrechte und

Grundlagen der Grundpfandrechte kennen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall aus dem Recht der unbeweglichen Sachen herangehen

und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der

Vorlesungen Grundkurs im Bürgerlichen Recht I

und II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1117 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1117: Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen
Recht
English title: Exercieses for Advanced Students in Civil Law

9 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Übungen für Fortgeschrittene im

Bürgerlichen Recht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  in der Bearbeitung von

Standardfällen des Allgemeinen Teils, des Schuldrechts sowie des Sachenrechts

des Bürgerlichen Gesetzbuchs erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, ihre systematischen Kenntnisse in fallbezogenes

Anwendungswissen umzusetzen;

• beherrschen die Studierenden einen ansprechenden Gutachtenstil;

• haben die Studierenden praktisches Erfahrungswissen in der Bearbeitung von

zivilrechtlichen Fällen erworben;

• können die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung in der Falllösung

sinnvoll anwenden und mit ihrer Hilfe kritisch argumentieren;

• sind die Studierenden in der Lage, sich mit den in einem rechtlichen Sachverhalt

  aufgeworfenen Rechtsfragen auch in einem ausführlichen Gutachten

wissenschaftlich auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

242 Stunden

Lehrveranstaltung: Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht (Übung) 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 30 Seiten) 5 C

Von den folgenden Prüfungen ist genau eine erfolgreich zu absolvieren:

Prüfung: Klausur Termin A (180 Minuten) 4 C

Prüfung: Klausur Termin B (180 Minuten) 4 C

Prüfung: Klausur Termin C (180 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Lösung von Fällen auf dem Gebiet des

Allgemeinen Teils, des Allgemeinen und Besonderen Schuldrechts und des

Sachenrechts aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen,

• systematisch an einen zivilrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können und

• allgemeine wissenschaftliche Methoden und Arbeitstechniken (Recherche und

Auswertung von Literatur und Rechtsprechung, Erstellen von Gliederungen,

Literaturverzeichnissen und Fußnotenapparaten) beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:
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Kenntnisse  des Zivilrechts im Umfang des Stoffs der

Vorlesungen Grundkurs im Bürgerlichen Recht I – III,

Sachenrecht I und II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1118a - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1118a: Grundzüge des Familienrechts
English title: Basic Principles of Family Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundzüge des Familienrechts“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Eherecht und

Kindschaftsrecht sowie einen Überblick über das Recht der eingetragenen

Lebenspartnerschaft, der nichtehelichen Lebensgemeinschaften und des

Vormundschafts-, Pflegschafts- und Betreuungsrechts erlangt;

• kennen die Studierenden die verfassungsrechtlichen Grundlagen des

Familienrechts und die Bezüge zu anderen Rechtsgebieten;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Familienrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• können die Studierenden die spezifische familienrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundzüge des Familienrechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Familienrecht (einschließlich der

verfassungsrechtlichen Grundlagen) aufweisen,

• ausgewählte Probleme des Familienrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen familienrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Lipp

Schumann, Eva, Prof. Dr.; Veit, Barbara, Prof. Dr.

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16470



Modul S.RW.1118b - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1118b: Grundzüge des Erbrechts
English title: Basic Principles of Inheritance Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundzüge des Erbrechts“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Bereich der gesetzlichen und

testamentarischen Erbfolge sowie den Rechtsfolgen nach einem Erbfall erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Erbrechte sowie die einzelnen

Rechtsfolgen nach einem Erbfall zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die verfassungsrechtlichen und einfachrechtlichen

Grundlagen des Erbrechts, dessen dogmatischen Konzeptionen in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

einschließlich der erbrechtlichen Besonderhreiten anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundzüge des Erbrechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Erbrecht aufweisen,

• ausgewählte Probleme der rechtlichen Stellung der Erben sowie der gesetzlichen

und testamentarischen Erbfolge beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen erbrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des Zivilrechts im Umfang des Stoffs der

Vorlesung Grundkurs I-III

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Barbara Veit

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1118c: Familien- und Erbrecht - Vertiefung
English title: Family an Succession Law (Advanced Course)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Familien- und Erbrecht - Vertiefung“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse im materiellen Familien- und Erbrecht

einschließlich des Verfahrensrechts erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, Ehe-, Kindschafts- und Betreuungsrecht

einerseits sowie gesetzliche und testamentarische Erbfolge sowie die

Rechtsfolgen nach dem Erbfall im einzelnen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die zentralen Probleme des Familien- und Erbrecht in

ihrer Breite

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Familien- und

Erbrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

einschließlich der familienrechtlichen Besonderheiten anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Familien- und Erbrecht - Vertiefung (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• vertiefte Kenntnisse im Familien- und Erbrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Familien- und Erbrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen familienrechtlichen bzw. erbrechtlichen Fall herangehen

und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des Familien- und Erbrechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesungen Grundzüge des

Familienrechts sowie Grundzüge des Erbrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Lipp

Veit, Barbara, Prof. Dr.

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1119 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1119: Einführung in das Verfahren der freiwilligen
Gerichtsbarkeit und das familiengerichtliche Verfahren
English title: introduction to the Procedure of Voluntary Jurisdiction

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Beschreibung wird nachgereicht

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Einführung in das Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit

und das familiengerichtliche Verfahren (Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Beschreibung wird nachgereicht

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Lipp

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1120 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1120: Vertiefung Internationales Privatrecht
English title: Advanced Conflict of Laws

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Internationales Privatrecht“ haben die

Studierenden vertiefte Kenntnisse des Internationalen Privatrechts quer über alle

materiellen Rechtsbereiche (Schuldrecht, Sachenrecht, Familien- und Erbrecht,

Namensrecht etc); kennen die Studierenden die Grundbegriffe und systematischen

Grundlagen des Internationalen Privatrechts mit ihren Bezügen zum Völkerrecht

und zum Europarecht; kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen

des Internationalen Privatrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung; kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

können die Studierenden die spezifische internationalprivatrechtliche Technik der

Falllösung anwenden; sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse

bei der Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen

Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Vertiefung Internationales Privatrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

 Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,  grundlegende

Kenntnisse im Internationalen Privatrecht aufweisen, ausgewählte Tatbestände des

Internationalen Privatrechts beherrschen, die zugehörigen methodischen Grundlagen

beherrschen und systematisch an einen Fall mit Auslandsbezug herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Ivo Bach

Lipp, Volker, Prof. Dr.

Angebotshäufigkeit:

jährlich

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1121 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1121: Europäisches Vertragsrecht
English title: European Contract Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europäisches Vertragsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in Bezug auf die Rechtsquellen des

Europäischen Rechts, ihre jeweiligen Besonderheiten und ihr Verhältnis zum nationalen

Recht erworben

• haben die Studierenden gelernt, nationales Recht, das auf einer europäischen beruht,

entsprechend den Vorgaben dieser Richtlinie auszulegen oder – wenn notwendig –

fortzubilden.

• kennen die Studierenden die wesentlichen Richtlinien, die das Schuldrecht

betreffen (insbesondere die Verbraucherrechterichtlinie, die Klauselrichtlinie, die

Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, die Verbraucherkreditrichtlinie, die Pauschalreiserichtlinie

und die Produkthaftungsrichtlinie)

• ind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Vertragsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in Bezug auf die Rechtsquellen des Europäischen Rechts,

ihre jeweiligen Besonderheiten und ihr Verhältnis zum nationalen Recht haben

• die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine richtlinienkonforme Auslegung und -

fortbildung des deutschen Rechts kennen,

• die Regelungen der wichtigsten Richtlinien (zumindest im Überblick) kennen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Ivo Bach

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1122: Medizinrecht II: Schwerpunkt Zivilrecht
English title: Medical Law II (main focus: Civil Law)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "Medizinrecht II“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Medizinrecht und seinen

zivil- und familienrechtlichen  Bezügen erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Rechtsanwendung, Rechtspolitik, sowie

zwischen Recht und Ethik zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Medizinrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die Technik der Falllösung bei medizinrechtlichen Fällen

anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Medizinrecht II: Schwerpunkt Zivilrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Medizinrecht, insbesondere in seinen zivil- und

familienrechtlichen Bezügen aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Medizinrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen medizinrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Grundkurse I

bis III sowie der Vorlesung Familienrecht

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Lipp

Schumann, Eva, Prof. Dr.

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1123 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1123: Vertiefung Internationales Zivilverfahrensrecht
English title: Advanced International Civil Procedure

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Internationales Zivilverfahrensrecht“ 

haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im internationalen und europäischen

Zivilverfahrensrecht (Grundbegriffe, Zuständigkeit, Verfahren, Anerkennung und

Vollstreckung) erlangt, haben die Studierenden gelernt, zwischen internationalen,

europäischen und autonomen Rechtsquellen zu differenzieren, kennen die

Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des internationalen und europäischen

Zivilverfahrensrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

kennen die Studierenden die Methoden der Auslegung deutscher, europäischer und

internationaler Normen (insbes. Wortlaut, systematische, historische, teleologische,

autonome Auslegung) und können diese anwenden, können die Studierenden die

internationalverfahrensrechtliche Dimension bei der Falllösung erkennen und anwenden,

sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Vertiefung Internationales Zivilverfahrensrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,  grundlegende

Kenntnisse im internationalen und europäischen Zivilverfahrensrecht aufweisen,

ausgewählte Tatbestände des internationalen und europäischen Zivilverfahrensrechts

beherrschen, die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und systematisch

an einen Fall mit internationalverfahrensrechtlicher Dimension herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des Zivilprozessrechts im Umfang des

Stoffs der Vorlesung Zivilprozessrecht I

Sprache:

Deutsch, Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Martin Ahrens

Lipp, Volker, Prof. Dr., Münch, Joachim, Prof. Dr.,

Bach, Ivo, Prof. Dr.

Angebotshäufigkeit:

jährlich

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1124 - Version 6

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1124: Grundzüge des Arbeitsrechts
English title: Basic Principles of Labour Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundzüge des Arbeitsrechts“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über Regelungsinstrumente,

die Begründung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie die wesentlichen

Vertragspflichten und die Folgen ihrer Verletzung erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, individuelle und kollektive Rechte im Arbeitsrecht

zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundlagen der Arbeitsverfassung und die

bürgerlich-rechtlichen Bezüge des Individualarbeitsrechts

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Arbeitsrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  arbeitsrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundzüge des Arbeitsrechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Individualarbeitsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände der kollektivrechtlichen Bezüge

individualarbeitsrechtlicher Fragestellungen beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie

• systematisch an einen arbeitsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung

Grundkurs BGB I

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Rüdiger Krause

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1125 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1125: Koalitions-, Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht
English title: Law Governing the Right of Association, Collective Bargaining Agreements

and Industrial Action

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Koalitions-, Tarifvertrags- und

Arbeitskampfrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Recht der Koalitionen, im

Tarifrecht und im Arbeitskampfrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, verschiedene Formen der Geltung

tarifvertraglicher Regelungen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden das System der kollektivvertraglichen Regelung von

Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Tarifvertragsrechts

in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische arbeitsrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Koalitions-, Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Koalitions-, Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Tarifrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie

• systematisch an einen arbeitsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung

Grundzüge des Arbeitsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Rüdiger Krause

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1126 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1126: Betriebliche und unternehmerische
Mitbestimmung
English title: Workers' Representation

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Betriebliche und unternehmerische

Mitbestimmung“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisseim Betriebsverfassungsrecht

und eine Basisorientierung in der Unternehmensmitbestimmung erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Formen der

Arbeitnehmerbeteiligung zu differenzieren zu differenzieren,

• kennen die Studierenden das Organisationsrecht der Betriebsverfassung und

der Unternehmensmitbestimmung und die Mitbestimmungstatbestände der

Betriebsverfassung

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Mitbestimmungsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische  betriebsverfassungsrechtliche  Technik

der Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Betriebliche und unternehmerische Mitbestimmung

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Organisationsrecht und Mitbestimmungsrecht

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Mitbestimmungsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen betriebsverfassungsrechtlichen Fall herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

 

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffes der Vorlesung

Grundzüge des Arbeitsrechts

Sprache: Modulverantwortliche[r]:
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Deutsch Prof. Dr. Olaf Deinert

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1128 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1128: Europäisches und Internationales Arbeitsrecht
English title: European an International Labour Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europäisches und internationales

Arbeitsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Europäischen Arbeitsrecht

erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen europarechtlichen Grundlagen und

innerstaatlichen Umsetzungsnormen des Arbeitsrechts zu differenzieren,

• kennen die Studierenden das spezifisch arbeitsrechtliche europäische Primär- und

Sekundärrecht,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Europäischen

Arbeitsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Auslegung und Rechtsfortbildung

des europäischen Arbeitsrechts und der europarechtskonformen Auslegung des

deutschen Arbeitsrechts und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische  europarechtliche  Technik der Llösung

arbeitsrechtlicher Fälle anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches und Internationales Arbeitsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Europäischen Arbeitsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des europäischen Arbeitsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie

• systematisch an einen europarechtlichen Arbeitsrechtsfall herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffes der Vorlesung

Grundzüge des Arbeitsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Olaf Deinert

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1130 - Version 6

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1130: Handelsrecht
English title: Commercial Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Handelsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des Handelsrechts erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Kaufleuten und Privaten, insbesondere

den verschiedenen Handelsgeschäften zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundlagen des Handelsrechts und dessen

Kernprinzipien;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Handelsrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische handelsrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Handelsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Handelsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Handelsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen handelsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des Bürgerlichen Rechts, insbesondere

des Allgemeinen Teils und des Schuldrechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesung

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1131a - Version 6

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1131a: Grundzüge des Gesellschaftsrechts
English title: Basic Principles of Company Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundzüge des Gesellschaftsrechts“

• haben die Studierenden Grundlagen des Systems des Gesellschaftsrechts

insgesamt erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen

Gesellschaftsformen (im Besonderen: GbR, OHG, KH, GmbH) und den

Verhältnissen von Geschäftsführung und Vertretung zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die rechtlichen Grundlagen der Personengesellschaften

(BGB-Gesellschaft, OHG, KG) sowie der GmbH (insb. Gründung, Organe und

Kapitalschutz),

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen

Personengesellschaftsrechts sowie der Grundzüge der Kapitalgesellschaften in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische gesellschaftsrechtliche Technik der

Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundzüge des Gesellschaftsrechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Personengesellschaftsrecht und in Grundzügen des

GmbH-Rechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Personengesellschaftsrecht und in Grundzügen des

GmbH-Rechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen gesellschaftsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1131b - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1131b: Grundzüge des Kapitalgesellschaftsrechts
English title: Basic principles of Law Governing Companies Limited by Shares

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "Grundzüge des Kapitalgesellschaftsrecht"

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  der Kapitalgesellschaften,

insbesondere AG, GmbH erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Gesellschaftsformen

und ihren jeweiligen Innen- und Außenverhältnissen zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die jeweiligen Besonderheiten der Kapitalgesellschaften,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Kapitalgesellschaftsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische gesellschaftsrechtliche  Technik der

Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundzüge des Kapitalgesellschaftsrechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Kapitalgesellschaftsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Kapitalgesellschaftsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen kapitalgesellschaftsrechtlichen Fall herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse der Grundzüge des Gesellschaftsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Alle

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1132 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1132: Wettbewerbsrecht (UWG)
English title: Competition Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Wettbewerbsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Lauterkeitsrecht (UWG)

erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, verschiedene Tatbestände und Fallgruppen des

UWG zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die methodischen Fragen sowie Probleme bei der

Anwendung der Tatbestände auf konkrete, insbesondere innovative Werbe- und

Marketingpraktiken

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Lauterkeitsrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifischen  lauterkeitsrechtlichen Besonderheiten

bei der  Technik der Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Wettbewerbsrecht (UWG) (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Lauterkeitsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Lauterkeitsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen lauterkeitsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Andreas Wiebe

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1133 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1133: Kapitalmarkt- und Börsenrecht
English title: Law Governing Capital Markets and Stock Exchanges

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kapitalmarkt- und Börsenrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Kapitalmarkt- und

Börsenrecht erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Börsen und sonstigen Kapitalmärkten

sowie den sekundären Märkten zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die wichtigsten europäischen Rechtsgrundlagen,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Kapitalmarkt- und

Börsenrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische  kapitalmarktrechtliche  Technik der

Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kapitalmarkt- und Börsenrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Kapitalgesellschaftsrecht sowie Bürgerlichen Recht

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Kapitalmarkt- und Börsenrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen kapitalmarktrechtlichen und börsenrechtlichen Fall

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kapitalgesellschaftsrecht, Handelsrecht,

Bürgerliches Recht (Allgemeiner Teil, Schuldrecht)

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1134 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1134: Bank- und Versicherungsaufsicht
English title: Law Governing Public Supervision of Banking and Insurance Control

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Bank- und Versicherungsaufsicht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Bank- und

Versicherungsaufsichtsrecht  sowie deren Bedeutung in der Praxis erlangt;

• kennen die Studierenden grundlegende volks- und betriebswirtschaftlichen

Rahmenbedingungen von Banken und Versicherungsunternehmen und können

sich auf dieser Basis ein eigenes Urteil zur Frage der Notwendigkeit (weiterer)

aufsichtsrechtlicher Regelungen bilden;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Bank- und

Versicherungsaufsichtsrecht in seiner systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• können die Studierenden sich ein eigenes Urteil über die Notwendigkeit der

bestehenden sowie zukünftiger aufsichtsrechtlicher Regelungen bilden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fragestellungen umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen

Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Bank- und Versicherungsaufsicht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Bank- und Versicherungsaufsichtsrecht  aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Bank- und Versicherungsaufsichtsrechts

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an typische rechtliche Fragestellungen im Bereich des Bank- und

Versicherungsaufsichtsrechts  herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Alexander Behrens

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1136 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1136: Wirtschaftsrecht der Medien
English title: Media Commercial Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Wirtschaftsrecht der Medien“

• haben die Studierenden grundlegende ausgewählter wirtschaftsrechtlicher Fragen

im Bereich Internet und neue Medien  erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Rechtsbereichen zu

differenzieren,

• kennen die Studierenden Grundlagen der einschlägigen Rechtsbereiche sowie die

Probleme internetspezifischer Fragestellungen,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der verschiedenen

Bereiche des Wirtschaftsrechts der Medien  in ihrer systematischen, ideellen und

praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische  Technik der Falllösung im Bereich des

Wirtschaftsrechts der Medien anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Wirtschaftsrecht der Medien (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Wirtschaftsrecht der Medien aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Wirtschaftsrecht der Medien beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen wirtschaftsrechtlichen Fall im Bereich der neuen Medien

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Andreas Wiebe

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1137 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1137: Immaterialgüterrecht II (Gewerbliche
Schutzrechte)
English title: Intangible Property Rights II (Industrial Property Rights)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Immaterialgüterrecht II (Gewerbliche

Schutzrechte)“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des Systems des

Immaterialgüterrechts sowie der einzelnen gewerblichen Schutzrechte erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den einzelnen gewerblichen

Schutzrechten (Patent, Marke, Geschmacksmuster) zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Voraussetzungen, Grenzen und

Lizenzierungsprobleme der einzelnen Schutzrechte

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des gewerblichen

Rechtsschutzes in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische n Besonderheiten  der Falllösung im

Bereich der gewerblichen Schutzrechte anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Immaterialgüterrecht II (Gewerbliche Schutzrechte) (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im gewerblichen Rechtsschutz aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des gewerblichen Rechtsschutzes beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall im Bereichen der gewerblichen Schutzrechte

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Andreas Wiebe

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

ab 5

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16502



Modul S.RW.1137 - Version 4

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16503



Modul S.RW.1138 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1138: Presserecht
English title: Press Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Presserecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Presse- und

Meinungsfreiheit, die äußerungsrechtlichen Ansprüche, sowie deren Durchsetzung

erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die betroffenen Rechtsgüter und die jeweiligen

Ansprüche zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die verfassungsrechtlichen Grundlagen des

Presserechts;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Presserechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung aufgrund der

äußerungsrechtlichen Ansprüche anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Presserecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Presserecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Presserechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Presserechts-Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundlagen Verfassungsrecht und Grundrechte,

zivilrechtliche Module abgeschlossen

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Roger Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1139 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1139: Immaterialgüterrecht I (Urheberrecht)
English title: Intangible Property Rights I (Copyright Law)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Immaterialgüterrecht I (Urheberrecht)“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  des Urheberrechts und des

Systems der Immaterialgüterrechte erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Arten der

Immaterialgüterrechte zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundlagen des Urheberrechts und seiner

Bedeutung für die digitale Gesellschaft;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Urheberrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische immaterialgüterrechtliche  Technik der

Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Immaterialgüterrecht I (Urheberrecht) (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Urheberrecht und in den Grundlagen des

Immaterialgüterrechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Urheberrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen urheberrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des Bürgerlichen Rechts, insbesondere

Allgemeinen Teil, Schuldrecht und Sachenrecht im

Umfang des Stoffs der Vorlesung

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Wiebe, Andreas, Prof. Dr.

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1140 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1140: Jugendmedienschutzrecht
English title: Youth Media Protection Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Jugendmedienschutzrecht mit Bezügen

zum Medienstrafrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der

Medienwirkungsforschung sowie in den verfassungsrechtlichen und

einfachgesetzlichen Grundlagen des Jugendmedienschutzrechts erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Schutzgrade im

Jugendmedienschutzrecht zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die rechtsstaatlichen Grundlagen des

Jugendmedienschutzrechts;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Jugendmedienschutzrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische jugendmedienschutzrechtliche Technik

der Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Jugendmedienschutzrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Jugendmedienschutzrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Jugendmedienschutzrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen jugendmedienschutzrechtlichen Fall herangehen und

diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse im Staats- und

Verwaltungsrechts sowie im Allgemeinen Teil des

Strafrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Murad Erdemir

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1142 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1142: Kartellrecht
English title: Cartel Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kartellrecht“

• haben die Studierenden grundlegende im Kartellrecht erlangt;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Kartellrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kartellrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Kartellrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Kartellrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen kartellrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des Zivil- und Gesellschaftsrechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesungen BGB AT und

Schuldrecht und Grundzüge des Gesellschaftsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Torsten Körber

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1143 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1143: Kolloquium zur Praxis des europäischen und
deutschen Kartellrechts
English title: S.RW.1143.Mp: Competition Law in the Information Society

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

keine

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kolloquium zur Praxis des europäischen und deutschen

Kartellrechts

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch, Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Sven Völcker

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester1

Dauer:

Wiederholbarkeit:

zweimalig

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1145 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1145: Verbraucherschutzrecht
English title: Consumer Protection Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Verbraucherschutzrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im europäischen

Verbraucherschutzrecht, insbesondere Fernabsatzrecht etc. erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Unternehmen und Verbrauchern zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden die einschlägigen Rechtsinstrumente zum Schutz des

Verbrauchers;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Verbraucherschutzrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Verbraucherschutzrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Verbraucherschutzrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Verbraucherschutzrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen verbraucherschutzrechtlichen Fall herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des BGB im Umfang des Stoffs der

Vorlesung  BGB AT und BGB Schuldrecht

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1146 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1146: Europäisches Familienrecht
English title: European Family Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europäisches Familienrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im europäischen Familienrecht

(IZVR, IPR und Rechtsvergleichung) erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Rechtsanwendung und Rechtspolitik zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des europäischen

Familienrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Auslegung deutscher, europäischer

und internationaler Normen (insbes. Wortlaut, systematische, historische,

teleologische, autonome Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung bei internationalen

Sachverhalten anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Familienrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im europäischen Familienrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des europäischen Familienrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen internationalen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse der Rechtsvergleichung, des IPR und

des IZVR im Umfang des Stoffs der Vorlesungen 

"Einführung in die Rechtsvergleichung", "IPR" und

"IZVR"

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Lipp

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Modul S.RW.1146 - Version 3

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1147 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1147: Alternative Streitbeilegung (ADR):
Schiedsverfahren und Mediation
English title: Alternative Dispute Resolution (ADR): Arbitration and Mediation

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Alternative Streitbeilegung (ADR):

Schiedsverfahren und Mediation“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der verschiedenen

Möglichkeiten, Rechtsstreitigkeiten alternativ, insbesondere durch

Schiedsverfahren und Mediation zu bewältigen, erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Formen alternativer

Streitbeilegung zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die verschiedenen Möglichkeiten alternativer

Streitbeilegung und ihre Vor- bzw. Nachteile gegenüber staatlichen

Gerichtsverfahren;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der alternativen

Streitbeilegung, insbesondere des Schiedsverfahrens und der Mediation, in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung  der alternativen

Streitbeilegung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Alternative Streitbeilegung (ADR): Schiedsverfahren und

Mediation (Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Bereich der alternativen Streitbeilegung,

insbesondere im Bereich des Schiedsverfahrens und der Mediation, aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Schiedsverfahrens und der Mediation beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall im Bereich der alternativen Streitbeilegung herangehen

und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch
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Modul S.RW.1147 - Version 3

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1148 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1148: Insolvenzrecht
English title: Insolvency Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Insolvenzrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  in den allgemeinen

Voraussetzungen des Insolvenzverfahrens sowie vor allem  den besonderen

Gestaltungen des Regel- und Verbraucherinsolvenzverfahrens   erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Verfahrensabschnitte und

Formen des Insolvenzverfahrens zu unterscheiden zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die insolvenzrechtlichen Einwirkungen auf die

Rechtslage;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Insolvenzrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische insolvenzrechtliche Technik der

Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Insolvenzrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Insolvenzrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände der besonderen Verfahrensarten beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen insolvenzrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Zivilprozessuale und gesellschaftsrechtliche

Grundkenntnisse

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Martin Ahrens

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1149 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1149: Vertragsgestaltung im Zivilrecht
English title: Civil Law Contract Drafting

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Es werden die Grundprinzipien der zivilrechtlichen Vertragsgestaltung sowie

Grundlagen zum Verhandeln von Verträgen vermittelt. Darüber hinaus wird anhand von

Beispielsfällen (z.B. Kaufvertrag über ein KFZ, Bürgschaft, Grundstückskaufvertrag etc.)

die praktische Umsetzung dieser Grundprinzipien vermittelt.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Vertragsgestaltung im Zivilrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Grundkenntnisse der zivilrechtlichen Vertragsgestaltung sowie die Fähigkeit, diese

Kenntnisse praktisch anzuwenden

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Michael Benedikt Nagel

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1150 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1150: Vertragsgestaltung im Wirtschaftsrecht
English title: Contract Drafting in Commercial Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Vertragsgestaltung im Wirtschaftsrecht“

• haben die Studierenden sehr solide Kenntnisse der Vertragsgestaltung im

Wirtschaftsrecht, einschließlich allgemeingültiger vertragsgestalteri-scher

Instrumente;

• kennen die Studierenden die rechtstheoretischen Hintergründe der

Vertragsgestaltung in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die rechtstheoretischen Verbindungslinien der

Vertragsgestaltung zu unmittelbar angrenzenden Sachthemen, namentlich

der Vertragsfreiheit, der Ökonomik und des Verhandelns, und deren jeweilige

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Vertragsauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifisch vertragsgestalterischen Techniken zur

Lösung praktischer Fälle anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit aufgeworfenen Fragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Vertragsgestaltung im Wirtschaftsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• solide Kenntnisse der Vertragsgestaltung aufweisen,

• die zugehörigen rechtstheoretischen Hintergründe der Vertragsgestal-tung und

deren Verbindungslinien zu unmittelbar angrenzenden Sachthemen kennen und

sich mit diesen kritisch auseinandersetzen können,

• systematisch an einen vertragsgestalterischen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

N. N.

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1151 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1151: Vertiefung im Individualarbeitsrecht
English title: Individual Labour Law (Advanced Course)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Vertiefung im Individualarbeitsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Wirkung der

Grundrechte im Arbeitsverhältnis, das Antidiskriminierungsrecht und das Recht

über die Beendigung und den Übergang von Arbeitsverhältnissen erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Kündigungsarten zu

differenzieren,

• kennen die Studierenden die personen-, verhaltens- und betriebsbedingte

Kündigung,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Individualarbeitsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische arbeitsrechtliche Technik der Falllösung

anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Vertiefung im Individualarbeitsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Individualarbeitsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Kündigungsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie

• systematisch an einen arbeitsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffes der Vorlesung

Grundzüge des Arbeitsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Rüdiger Krause

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1152 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1152: Internationales Kaufrecht
English title: International Sales Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

keine

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Internationales Kaufrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Wilhelm-Albrecht Achilles

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1153 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1153: Rechtsvergleichung
English title: Comparative Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Rechtsvergleichung“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der Methodik der

Rechtsvergleichung und des zivilrechtlichen Inhaltes ausgewählter ausländischer

Rechtsordnungen erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, Makro- und Mikrovergleichung zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Lösungsmöglichkeiten sozialer Konflikte in

verschiedenen Rechtsordnungen;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der Methodik der

Rechtsvergleichung in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische rechtsvergleichende Technik der

Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Rechtsvergleichung (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Methodik der Rechtsvergleichung aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des zivilrechtlichen Inhaltes ausgewählter

Rechtsordnungen beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen rechtsvergleichenden Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Philipp Reuß

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1156: Kreditsicherungsrecht
English title: Law of Collateral Security

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls Kreditsicherungsrecht

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Recht der Personal-und

Realsicherheiten einschließlich des dazu gehörenden Verfahrensrechts und der

Stellung der Sicherheiten im Insolvenzrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, gesetzliche und kautelarische Sicherheiten zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden abstrakte und akzessorische Sicherheiten

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Kreditsicherungsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kreditsicherungsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Recht der Kreditsicherheiten (Teile des besonderen

Schuldrechts, Mobiliar-, Immobiliarsachenrecht, Verfahrensrecht, Insolvenzrecht)

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Schuld- und Sachenrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen zivilrechtlichen Fall aus dem Bereich der Kreditsicherheiten

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse zu einzelnen Kreditsicherheiten im

Umfang des Stoffs der Vorlesung Grundkurs II sowie

Sachenrecht I und II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Barbara Veit

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1159 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1159: Übernahmerecht M&A Transaktionen
English title: Takeover Law M&A Transactions

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Erfassen der maßgeblichen tatsächlichen Gegebenheiten und rechtlichen Normen bei

M&A Transaktionen und bei Übernahmen nach dem WpüG

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Übernahmerecht M&A Transaktionen (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

keine

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Roland Steinmeyer

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1160: Bankvertragsrecht
English title: Bank Contract Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Bankvertragsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Bankvertragsrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, hinsichtlich gesetzlicher und vertraglicher

Grundlagen im Bankrecht zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die einschlägigen zivilrechtlichen Regelungen;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Bankvertragsrechts

in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische bankrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Bankvertragsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Bankvertragsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Bankvertragsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen bankrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des Allgemeinen Teils des BGB,

Grundkenntnisse zum BT des BGB und des HGB

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Stefan Werner

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1161: ZPO I (Erkenntnisverfahren)
English title: Civil Procedure I (Law of Contentions)

6 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "ZPO I Erkenntnisverfahren"

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im zivilprozessualen Verfahren

bis zur Erlangung eines rechtskräftigen Titels [= zentrale Vorlesungsinhalte]

erworben;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen materiellen und prozessualen

Konzeptionen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die verschiedenen Verfahrensarten

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Zivilprozessrechts

[= konkretes Rechtsgebiet] in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  zivilprozessuale Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

138 Stunden

Lehrveranstaltung: ZPO I (Erkenntnisverfahren) (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse des Erkenntnisverfahrens aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen zivilprozessualen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Martin Ahrens

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16532



Modul S.RW.1162 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1162: ZPO II (Zwangsvollstreckung)
English title: Civil Procedure II (Law of Execution)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls ZPO II (Zwangsvollstreckung)

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der allgemeinen

Vollstreckungsvoraussetzungen, der Arten der Zwangsvollstreckung und

Vollstreckungsorgane, der Struktur und Funktion vollstreckungsrecht¬licher

Rechtsbehelfe und der Bedeutung der Sicherungsrechte in der

Zwangsvollstreckung erlangt;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Achten ZPO-

Buches einschließlich der ZVG-Grundzüge in ihrer systematischen, ideellen und

praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die vollstreckungsrechtlichen Bezüge der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: ZPO II (Zwangsvollstreckung) (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Zwangvollstreckungsrecht (Einzelvollstreckung)

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände Achten ZPO-Buches mit den Bezügen zum ZVG

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen vollstreckungsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1163 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1163: Medizinrecht III: Familienrechtliche Bezüge
English title: Medical Law III: References to Family Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Medizinrecht III: Familienrechtliche

Bezüge“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Schnittpunkte

zwischen Medizin- und Familienrecht, insbesondere zu Fragen der

Fortpflanzungsmedizin, der ärztlichen Behandlung Minderjähriger und betreuter

Patienten erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, verschiedene Berührungspunkte zwischen

Medizin- und Familienrecht zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die rechtsstaatlichen Grundlagen des Medizinrechts aus

familienrechtlicher Perspektive,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Medizinrechts im

Rahmen seiner familienrechtlichen Implikationen in ihrer systematischen, ideellen

und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische medizinrechtliche Technik der Falllösung

anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Medizinrecht III: Familienrechtliche Bezüge (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse familienrechtlicher Bezüge zum Medizinrecht aufweisen,

• ausgewählte Probleme des Medizinrechts aus familienrechtlicher Perspektive

beherrschen, insb. unter Einbeziehung aktueller Reformdiskussionen,

rechtsvergleichender Aspekte sowie kritischer Reflexion der Rechtsprechung des

EGMR,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen medizinrechtlichen Fall familienrechtlichen Einschlags

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des Familienrechts im Umfang des Stoffs

der Vorlesung Grundzüge des Familienrechts

Sprache: Modulverantwortliche[r]:
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Deutsch Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1165: Unternehmenssteuerrecht
English title: corporate income tax

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls Unternehmensteuerrecht

• haben die Studierenden Grundkenntnisse über doppelte Buchführung und

Bilanzierungstechnik

• sind die Studierenden vertraut mit den wesentlichen Vorschriften über die

Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht

• kennen die Studierenden die Methoden der steuerlichen Gewinnermittlung

• ist den Studierenden die Systematik von EStG, KStG und GewStG bekannt

• kennen die Studierenden die Grundsätze der Besteuerung von

Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Körperschaften

• haben die Studierenden insbesondere Kenntnisse von der laufenden Besteuerung

und der Besteuerung von Übertragungsvorgängen bei Mitunternehmerschaften

• sind den Studierenden Grundzüge des internationalen und europäischen

Steuerrechts bekannt

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Unternehmenssteuerrecht (Vorlesung)

Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• Buchungssätze zu überschaubaren Geschäftsvorfällen aufstellen und die richtigen

Schlussfolgerungen für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ziehen können

• Kenntnisse über die Ansatz- und Bewertungsvorschriften nach Handels- und

Steuerrecht haben und diese anwenden können

• einfache Fälle aus dem Bereich des Ertragsteuerrechts auf Grund des erworbenen

Systemverständnisses vertretbaren Lösungen zuführen können

• insbesondere Kenntnisse über die steuerliche Gewinnermittlung und die

Besteuerungsvorschriften von Mitunternehmerschaften (bei laufenden Gewinnen

und bei Übertragungsvorgängen) haben und diese am Fall anwenden können

• aus dem Bereich des Unternehmensteuerrechts auch leichte Fälle mit

internationalem und europäischem Bezug lösen können

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Lars Loewens

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1169: Grundzüge des Internationalen Privat- und
Prozessrechts
English title: Introduction to International Civil Prodcedure and Conflict of Laws

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundzüge des Internationalen Privat- und

Prozessrechts“ haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im internationalen

und europäischen Privat- und Zivilverfahrensrecht (Grundbegriffe, internationale

Zuständigkeit, Ermittlung des anwendbaren Rechts) erlangt, haben die Studierenden

gelernt, zwischen internationalen, europäischen und autonomen Rechtsquellen

zu differenzieren, kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

internationalen Privat- und Prozessrechts in ihrer systematischen, ideellen und

praktischen Bedeutung, kennen die Studierenden die Methoden der Auslegung

deutscher, europäischer und internationaler Normen (insbes. Wortlaut, systematische,

historische, teleologische, autonome Auslegung) und können diese anwenden, können

die Studierenden die internationale Dimension bei der Falllösung erkennen und

anwenden, sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der

Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundzüge des Internationalen Privat- und Prozessrechts

(Vorlesung)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie, grundlegende

Kenntnisse im internationalen Privat- und Prozessrecht aufweisen, ausgewählte

Tatbestände des internationalen Privat- und Prozessrechts beherrschen, die

zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und systematisch an einen Fall mit

internationaler Dimension herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des Bürgerlichen Rechts I

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Ivo Bach

Lipp, Volker, Prof. Dr.

Angebotshäufigkeit:

jährlich

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1170: Kolloquium und Proseminar zu aktuellen
Entwicklungen im Familienrecht
English title: Colloquium on Migration Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls

„Kolloquium und Proseminar zu aktuellen Entwicklungen im Familienrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse von aktuell stark diskutierten

Themen vor allem in den Bereichen des Kindschaftsrechts (u.a. Abstammung, elterliche

Sorge, Umgang, Kindesunterhalt), den dahinterstehenden Überlegungen und Prinzipien

sowie den entsprechenden Reformvorschlägen

• kennen die Studierenden diesbezüglich die höchstrichterliche Rechtsprechung des

BVerfG, des BGH und des EGMR und können diese kommentieren

• können die Studierenden zu aktuellen familienrechtlichen Fragen mündlich wie

schriftlich fundiert Stellung nehmen

• haben die Studierenden die formellen Anforderungen an das wissenschaftliche Zitieren

und das Vermeiden von Plagiaten erlernt,

• beherrschen die Studierenden den grundlegenden Aufbau einer wissenschaftlichen

Arbeit und können sowohl angemessene Schwerpunkte setzen als auch

Forschungsfragen formulieren

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kolloquium und Proseminar zu aktuellen Entwicklungen im

Familienrecht

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse aktueller familienrechtlicher Fragestellungen aufweisen,

• ausgewählte aktuelle Probleme des Familienrechts beherrschen, insb. unter

Einbeziehung aktueller Reformdiskussionen, sowie kritischer Reflexion der nationalen

wie internationalen Rechtsprechung

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• wissenschaftliche Texte verfassen bzw. ihre Forschungsergebnisse in Vorträgen

präsentieren können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1171: Grundzüge der ökonomischen Analyse des
Rechts
English title: Foundations of Economic Analysis of Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundzüge der Rechtsökonomie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der ökonomischen Analyse des

Rechts erlangt;

• kennen die Studierenden wichtige wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen der

ökonomischen Analyse des Rechts;

• haben die Studierenden wichtige Methoden der ökonomischen Analyse des Rechts im

Überblick kennengelernt (modellgestützte Analyse, Regressionsanalyse, experimentelle

Ökonomie);

• kennen die Studierenden wichtige Anwendungsbereiche der ökonomischen Analyse

des Rechts insbesondere aus dem Zivil- und Wirtschaftsrecht in ihrer systematischen,

ideellen und praktischen Bedeutung;

• haben die Studierenden gelernt, die Erkenntnisinteressen, Herangehensweisen

(Methoden) und Ergebnisse der rechtsökonomischen Analyse zu differenzieren und

einzuordnen;

• können die Studierenden die spezifische Argumentationsweise und Methodik der

rechtsökonomischen Analyse würdigen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Erörterung

einschlägiger Fragen und Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Problemen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundzüge der ökonomischen Analyse des Rechts (Vorlesung)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse der ökonomischen Analyse des Rechts aufweisen,

• ausgewählte Anwendungsgebiete der ökonomischen Analyse des Rechts kennen,

• die zugehörigen Konzepte und Methoden in Grundzügen verstehen und kritisch

würdigen können sowie

• systematisch an eine einfache rechtsökonomische Aufgabe herangehen und diese in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Eckart Bueren

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1172 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1172: Recht der Digitalisierung
English title: Digitalisation and legal challenges

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Recht der Digitalisierung“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Hinblick auf die Digitalisierung im

Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts erlangt (Willenserklärung, Vertragsabschluss,

Zugangsfragen, Identifizierung);

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Typen der Haftung für Plattformen

zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die technischen und rechtlichen Grundlagen der

Digitalisierung des Rechts;

• können die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Zivilrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung auf Phänomene der Digitalisierung

anwenden

• kennen die Studierende Grundfragen der Legal Tech-Anwendungen, der Blockchain-

Technologie einschließlich des Datenschutzrechts, sowie rechtliche Grundfragen der

Künstlichen Intelligenz

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Recht der Digitalisierung (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• vertiefte Kenntnisse der technologischen und rechtlichen Zusammenhänge der

Digitalisierung und ihrer Auswirkungen haben

• vertiefte Kenntnisse der Regulierung von technischen Phänomenen haben

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkurs Bürgerliches Recht I bis III

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1174: Ausgewählte Entscheidungen des BAG zum
Arbeits- und Arbeitsverfahrensrecht
English title: Selected decisions of the BAG on labour law and labour procedure law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "Ausgewählte Entscheidungen des BAG

zum Arbeits- und Arbeitsverfahrensrecht" haben die Studierenden grundlegende

Kenntnisse  über die Konfliktlösungen in arbeitsrechtlichen Konflikten (Arbeitsgerichte

und Einigungsstelle) erlangt; sie kennen die Bedeutung der Arbeitnehmereigenschaft

für den Rechtsweg und haben einen Überblick über die Beteiligten im allgemeinen

und den besonderen Beschlussverfahren erworben. Die Studierenden kennen

die unterschiedlichen Beendigungsformen von Arbeitsverträgen und können die

verschiedenen Kündigungsarten unterscheiden, ihnen sind die Anforderungen

an eine personen-, verhaltens- und betriebsbedingte sowie außerordentliche

Kündigung geläufig. Sie sind in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Ausgewählte Entscheidungen des BAG zum Arbeits- und

Arbeitsverfahrensrecht (Vorlesung)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie grundlegende

Kenntnisse im arbeitsgerichtlichen Verfahren aufweisen, ausgewählte Tatbestände

des Arbeitsgerichtsgesetzes und des Kündigungsschutzgesetzes beherrschen, die

zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie systematisch an einen

arbeitsverfahrensrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung

Grundzüge des Arbeitsrechts.

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Ulrich Koch

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1215: Europarecht I
English title: European Law I

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europarecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im institutionellen und materielle

Recht der Europäischen Union sowie über die europäische Integration erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, das Europarecht als eigenständiges Rechtsgebiet

einzuordnen und dessen Unterschiede zum Recht der EU-Mitgliedstaaten zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundzüge der Entwicklung der europäischen

Integration einschließlich des Europarates, die Rechtssubjektivität der EU, die

Verteilung der Kompetenzen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten, die

Organe der EU, die Rechtsquellen des EU-Rechts, die Wirkungsweise des

EU-Rechts und die wesentlichen Rechtsschutzverfahren vor dem Gerichtshof

der Europäischen Union, den Rechtsvollzug durch die Mitlgiedstaaten,

die Grundfreiheiten des EU-Binnenmarkts exemplarisch am Beispiel der

Warenverkehrsfreiheit sowie den europäischen Grundrechtsschutz anhand

der drei Grundrechtsquellen des EU-Recht (Rechtsgrundsätze, Charta der

Grundrechte und Europäischen Menschenrechtskonvention – EMRK);

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Europarechts als

supranationales Recht mit dem Anspruch auf Autonomie gegenüber Völkerrecht

und staatlichem Recht in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Auslegung des europäischen Rechts

(Wortlaut, systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der

Lösung einschlägiger Fälle einzubringen und sich mit den aufgeworfenen

europarechtlichen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europarecht I (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit

(mind. 10 Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im institutionellen Recht und zu den Grundfreiheiten des

EU-Rechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des institutionellen Europarecht beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an eine europarechtliche Rechtsfrage herangehen und diesen in

vertretbarer Weise Antworten entwickeln können.

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16546



Modul S.RW.1215 - Version 4

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Frank Schorkopf

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16547



Modul S.RW.1217 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1217: Völkerrecht I
English title: Public International Law I

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Völkerrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des allgemeinen Völkerrechts

erlangt;

• sind  die Studierenden insb. vertraut mit

 -den historischen und strukturellen Grundlagen des Völkerrechts

 -den Rechtssubjekten des universellen Völkerrechts 

 -der völkerrechtlichen Rechtsquellenlehre

 -völkerrechtlichen Rechten und Pflichten, insb. dem Gewaltverbot;

• kennen die Studierenden die dogmatischen und methodischen Besonderheiten

des Völkerrechts im Unterschied zum innerstaatlichen Recht;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger völkerrechtlicher Fallkonstellationen anzuwenden und sich mit den

aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Völkerrecht I (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit

(mind. 10 Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im allgemeinen Völkerrecht aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen völkerrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung

Staatsrecht III

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Andreas L. Paulus

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1218: Public International Law II (International
Organizations)
English title: Public International Law II (International Organizations)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Public International Law II“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse im allgemeinen Völkerrecht erlangt;

• sind die Studierenden insb. vertraut mit

 -dem Recht der Vereinten Nationen und ihrer Hauptorgane

 -Staatenverantwortlichkeit, Rechtsdurchsetzung und Streitbeilegung im

Völkerrecht;

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in ausgewählten Bereichen des

besonderen Völkerrecht erlangt; diese können insb. sein:

 -Internationaler Menschenrechtsschutz

 -Humanitäres Völkerrecht und Völkerstrafrecht

 -Internationales Wirtschaftsrecht

 -Umweltvölkerrecht

 -Seerecht

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger völkerrechtlicher Fallkonstellationen anzuwenden und sich mit den

aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Public International Law II (International Organization)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• die genannten völkerrechtlichen Kenntnisse aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen völkerrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Andreas L. Paulus

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1220 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1220: Internationaler Menschenrechtsschutz
English title: International Human Rights Protection

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Internationaler Menschenrechtschutz“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im völkerrechtlichen

Menschenrechtsschutz erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den juristischen Aspekten des

Menschenrechtsdiskurses und den politischen, moralischen und philosophischen

Bezügen des Menschenrechtsschutzes zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die völkervertraglichen Grundlagen des universellen und

regionalen Menschenrechtschutzes;

• kennen die Studierenden die grundlegenden dogmatischen Konzeptionen

des Menschenrechtsschutzes (Schutzbereichsbestimmung, Eingriffsbegriff,

Schrankensystematik, Rechtfertigungsgründe) in ihrer systematischen,

theoretischen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die besonderen Methoden der Auslegung von

Menschenrechtsrechtsverträgen (dynamische Auslegung, Effektivitätsgrundsatz)

und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  juristische Technik der Falllösung

menschenrechtlicher Fragestellungen anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Internationaler Menschenrechtsschutz (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im internationalen Menschenrechtsschutz aufweisen,

• ausgewählte Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention

(EMRK) beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen menschenrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Christine Langenfeld

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1221: Europäisches Verfassungsrecht und
Verfassungsrechtsvergleichung
English title: European and Comparative Constitutional Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europäisches Verfassungsrecht und

Verfassungsrechtsvergleichung“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in den

verfassungstheoretischen Debatten über das europäische Verfassungsrecht und

über den Vergleich unterschiedlicher nationaler Verfassungsordnungen erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen Verfassungsbegriffen,

Verfassungskulturen und Verfassungsverständnissen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Geschichte des modernen Verfassungsdenkens und

ihre Bedeutung für Theoriediskussionen der Gegenwart;

• kennen die Studierenden die Grundkonzeptionen ausgewählter europäischer

Verfassungsordnungen in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Verfassungsrecht und

Verfassungsrechtvergleichung (Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im europäischen Verfassungsrecht und im

Verfassungsvergleich aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des europäischen Verfassungsrechts (auch im

Vergleich) beherrschen und

• die zugehörigen methodischen und theoretischen Grundlagen beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Staatsrecht I, II, Einführung in das Europarecht

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Hans Michael Heinig

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1223K: Verwaltungsrecht I
English title: Administrative Law I

7 C
6 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Verwaltungsrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse vom Allgemeinen

Verwaltungsrecht 

• haben die Studierenden gelernt, die Verwaltungsorganisation und die

Rechtsquellen des Verwaltungsrechts zu erfassen.

• kennen die Studierenden die Grundbegriffe des Verwaltungsrechts

• kennen die Studierenden die verschiedenen Formen  des Verwaltungshandelns

• kennen die Studierenden die Regelungen des Verwaltungsverfahrens und der

Verwaltungsvollstreckung

• können die Studierenden zwischen den verschiedenen Formen staatlicher

Ersatzleistungen differenzieren

• können die Studierenden die häufigsten prozessrechtlichen Konstellationen

im Bereich des Verwaltungsrechts (nach der VwGO) erfassen und fallbezogen

anwenden

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

84 Stunden

Selbststudium:

126 Stunden

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Verwaltungsrecht I 2 SWS

Lehrveranstaltung: Verwaltungsrecht I (Vorlesung) 4 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im allgemeinen Verwaltungsrecht aufweisen

• ausgewählte prozessrechtliche Konstellationen beherrschen,

• systematisch an einen Fall im allgemeinen Verwaltungsrecht herangehen und

diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt

Bemerkungen:
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1224: Übungen für Fortgeschrittene im Öffentlichen
Recht
English title: Exercises for Advanced Students in Public Law

9 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Übung für Fortgeschrittene im Öffentlichen

Recht“

• haben die Studierenden ihre Kenntnisse im Allgemeinen und Besonderen

Verwaltungsrecht vertieft,

• haben die Studierenden gelernt, in der Falllösung argumentativ zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Verwaltungsrechts

in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

242 Stunden

Lehrveranstaltung: Übungen für Fortgeschrittene im Öffentlichen Recht

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 30 Seiten) 5 C

Von den folgenden Prüfungen ist genau eine erfolgreich zu absolvieren:

Prüfung: Klausur Termin A (180 Minuten) 4 C

Prüfung: Klausur Termin B (180 Minuten) 4 C

Prüfung: Klausur Termin C (180 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Verwaltungsrecht haben,

• ausgewählte Tatbestände des Allgemeinen und Besonderen Verwaltungsrechts

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen verwaltungsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des Staats- und Verwaltungsrechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesungen Staatsrecht I

und II sowie Verwaltungsrecht I und II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann
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Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1225 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1225: Agrar- und Umweltrecht
English title: Agricultural and Evironmental Law

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Agrar- und Umweltrecht“

• haben die Studierenden Kenntnisse  im öffentlichen Agrarrecht und insbesondere

in den für die Landwirtschaft relevanten Bereichen des Umweltrechts erlangt;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Agrar- und

Umweltrechts in ihrer systematischen, interdisziplinären und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die spezifischen Methoden der Gesetzesanwendung

im Mehrebenensystem) des öffentlichen Agrarrechts und Umweltrechts (Völker-,

europa-, bundes  und landesrechtliche Ebene) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Agrar- und Umweltrecht (Vorlesung) 4 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Agrarrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Agrarrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen agrarrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. José Martinez Soria

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1226 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1226: Umweltrecht
English title: Environmental Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Umweltrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im allgemeinen Teil und den

besonderen Teilen des Umweltrechts erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, innerhalb der Prinzipien und Instrumente des

Umweltrechts zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die Besonderheiten des Immissionsschutzrechts,

des Abfallrechts, des Wasserrechts und des Naturschutzrechts sowie des

Rechtsschutzes im Umweltrecht,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Umweltrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese im

Umweltrecht anwenden,

• können die Studierenden die spezifische  Technik der Falllösung im öffentlichen

Recht anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Umweltrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Umweltrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände der besonderen Teile des Umweltrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen umweltrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse  des Staats- und

Verwaltungsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1227: Öffentliches Wirtschaftsrecht II
(Regulierungsrecht)
English title: Public Economic Law (Regulatory Law)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „ Öffentliches Wirtschaftsrecht II

(Regulierungsrecht)“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Gewerberecht und anderen

besonderen Teilgebieten des Öffentlichen Wirtschaftsrechts  erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen Arten, Instrumenten und

Intensitätsgraden der staatlichen Wirtschaftsüberwachung und -regulierung zu

differenzieren,

• kennen die Studierenden die Besonderheiten des Privatisierungsfolgenrechts und

der Regulierung ehemals staatlich monopolisierter Wirtschaftsbereiche,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Regulierungsrechts

in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung im öffentlichen

Recht anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Öffentliches Wirtschaftsrecht II (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in den besonderen Teilen des öffentlichen

Wirtschaftsrechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Regulierungsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall im öffentlichen Wirtschaftsrecht herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse des Stoffs der Vorlesung

Öffentliches Wirtschaftsrecht I

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1229 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1229: Internationales und europäisches
Wirtschaftsrecht
English title: International and European Economic Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Internationales und europäisches

Wirtschaftsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im internationalen Handels-

und Investitionsrecht sowie im europäischen Wirtschaftsrecht (Grundfreiheiten,

Kartellrecht) und im internationalen und europäischen Recht des geistigen

Eigentums erlangt;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Internationales und

europäisches Wirtschaftsrecht in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung und ihrer ökonomischen Dimension;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  Technik der Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einfacher Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Internationales und europäisches Wirtschaftsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im internationalen und europäischen Wirtscahftsrecht

aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen Fall aus dem internationalen oder europäischen

Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Europarecht und Völkerrecht, Englisch

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1230: Cases and Developments in International
Economic Law
English title: Cases and Developments in International Economic Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Cases and Developments in International

Economic Law“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im internationalen

Wirtschaftsrecht, insbesondere im Recht der WTO und im internationalen

Investitionsrecht erlangt;

• kennen die Studierenden wesentliche Rechtsgrundlagen und ausgewählte

Entscheidungen;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des internationalen

Wirtschaftsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung und

seine ökonomische Dimension;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Cases and Developments in International Economic Law

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse internationalen Wirtschaftsrecht aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen,

• bekannte Fälle mit Sachverhalt und Gründen wiedergeben und analysieren und

• systematisch an einen einfachen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise

lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1231 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1231: Datenschutzrecht
English title: Data Protection Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Datenschutzrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im allgemeinen

Datenschutzrecht (BDSG) sowie im bereichsspezifischen Datenschutzrecht (TKG,

TMG, SGB) erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Typen von Erlaubnisnormen

sowie die verschiedenen Rechte der Betroffenen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Rechts auf

informationelle Selbstbestimmung und seine Legistlative Ausgestaltung in den

wichtigsten Spezialgesetzen;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Datenschutzrechts

in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  datenschutzrechtliche  Technik der

Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Datenschutzrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im allgemeinen Datenschutzrecht (BDSG) und bei den

verfassungsrechtlichen Grundlagen des Datenschutzrechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des bereichsspezifischen Datenschutzrechtes

(Arbeitnehmer-Datenschutz, Datenschutz bei Telekommunikation und Telemedien)

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen datenschutzrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Fritjof Börner

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1232 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1232: Rundfunkrecht (mit Bezügen zum Recht der
Neuen Medien)
English title: Broadcasting Law (Including Law Governing Modern Media)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Rundfunkrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse vom Rundfunkrecht und vom

Recht der Neuen Medien als Teilgebiete des Medienrechts erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen medialen Angeboten

rechtlich zu differenzieren und die Konsequenzen hieraus für die rechtliche

Regulierung zu ziehen

• kennen die Studierenden den rechtlichen Regulierungsrahmen für den öffentlichen

und privaten Rundfunk in Deutschland

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der Mediengrundrechte

des Grundgesetzes und des europäischen Rechts in ihrer systematischen, ideellen

und praktischen Bedeutung

• sind die Studierenden in der Lage, den bestehenden rechtlichen Rahmen für die

Regulierung des Rundfunks und der Neuen Medien kritisch zu reflektieren

• können die Studierenden die häufigsten prozessrechtlichen Konstellationen im

Bereich des Rundfunks zur Anwendung bringen

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritische auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Rundfunkrecht (mit Bezügen zum Recht der Neuen Medien)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im materiellen Rundfunkrecht aufweisen

• ausgewählte prozessrechtliche Konstellationen beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall im Rundfunkrecht herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Christine Langenfeld

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1233 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1233: Telekommunikationsrecht
English title: Telecommunications Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Telekommunikationsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des Telekommunikationsrechts

(wirtschaftliche und verfassungsrechtliche Grundlagen, Zugangs-

und Entgeltregulierung sowie weitere Regelungsgehalte des

Telekommunikationsgesetzes) erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Phasen der

Zugangsregulierung und die Arten der Entgeltregulierung zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die verfassungsrechtlichen Grundlagen des

Telekommunikationsrechts, Grundzüge der Organisation der Bundesnetzagentur

und des regulierungsbehördlichen Verfahrens, Grundzüge der besonderen

Missbrauchsaufsicht, des Kundenschutzes sowie der Nummern- und

Frequenzordnung,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Telekommunikationsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische  regulierungsrechtliche  Technik der

Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Telekommunikationsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Telekommunikationsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände der Zugangs- und Entgeltregulierung sowie sonstiger

Regelungsgegenstände des Telekommunikationsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen telekommunikationsrechtlichen Fall herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des Allgemeinen Verwaltungsrechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesung  Verwaltungsrecht I

Sprache: Modulverantwortliche[r]:
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Deutsch Prof. Dr. Marcel Kaufmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1234 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1234: Europarecht II
English title: European Law II - EU Fundamental Rights and Freedoms

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europarecht II“  haben die Studierenden

grundlegende Kenntnisse im materiellen Recht, besonders der Grundfreiheiten und der

Grundrechte der Europäischen Union sowie in Grundzügen des Menschenrechtschutzes

durch die EMRK erlangt; haben die Studierenden gelernt, das Europarecht als

eigenständiges Rechtsgebiet einzuordnen und dessen Unterschiede zum Recht

der EU-Mitgliedstaaten zu differenzieren; kennen die Studierenden die Struktur

des Binnenmarkts der Europäischen Union, insb. die vier Grundfreiheiten (Waren,

Dienstleistungen, Personen und Kapital), die sie strukturiert prüfen können; haben

vertiefte Kenntnis der Warenverkehrsfreiheit; kennen die Studierenden die drei Quellen

der Unionsgrundrecht, die Entwicklungsgeschichte des EU-Grundrechtschutzes,

sowie die dogmatischen Konzeption des europäischen Grundrechtsschutzes

und den Einfluss der EMRK auf diesen; sie können den Anwendungsbereich der

Unionsgrundrecht bestimmen und die unterschiedlichen Typen der Grundrechte der

EU-Grundrechtecharta strukturiert prüfen; kennen die Studierenden die Methoden

der Auslegung des Unionsrechts einschließlich der praktischen Spezifika der EuGH-

Rechtsprechung; sie sind vertraut mit der Abgrenzung der Grundrechtsordnungen von

EU und Mitgliedstaaten, exemplarisch am Beispiel des Grundgesetzes und können die

erworbenen Kenntnisse bei der Lösung von einschlägigen Rechtsfragen umzusetzen

und sich mit den aufgeworfenen Problemen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europarecht II – Europäische Grundrechte und

Grundfreiheiten (Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie grundlegende

Kenntnisse im materiellen Europarecht, besonders der vier Grundfreiheiten und

der Unionsgrundrechte  aufweisen, ausgewählte Tatbestände beider Institutionen

sowie die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen, systematisch an

eine europarechtliche Rechtsfrage herangehen und zu dieser in vertretbarer Weise

Antworten entwickeln können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des institutionellen Europarechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesung Europarecht I.

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Frank Schorkopf

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1235a - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1235a: Steuerrecht I
English title: Tax Law I

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Steuerrecht I“ haben die Studierenden

grundlegende Kenntnisse der verfassungsrechtlichen Grundlagen des Steuerrechts,

des Steuerschuldrechts, des steuerlichen Verfahrensrechts sowie der Besteuerung

des Verbrauchs und des Rechtsverkehrs erlangt. Die Studierenden haben gelernt,

fachspezifisch zu differenzieren, sie kennen die für die aufgeführten Materien

einschlägigen verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Regelungen, die

dogmatischen Konzeptionen in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung sowie die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut, systematische,

historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden. Die Studierenden

können die spezifische steuerrechtliche Technik der Falllösung anwenden und sind in

der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen

und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Steuerrecht I

Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie, grundlegende

Kenntnisse in den aufgeführten Materien des Steuerrechts aufweisen, ausgewählte

Tatbestände des Steuerrechts beherrschen, die zugehörigen methodischen Grundlagen

beherrschen und systematisch an einen steuerrechtlichen Fall herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Lars Loewens

Angebotshäufigkeit:

1

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1235b: Steuerrecht II
English title: Tax Law II

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Steuerrecht II“ haben die Studierenden

grundlegende Kenntnisse der Einkommensteuer (unter Einbeziehung der

Gewinnermittlung), der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer, der Erbschaft-

und Schenkungsteuer, des internationalen Steuerrechts und des europäischen

Steuerrechts erlangt. Die Studierenden haben gelernt, fachspezifisch zu differenzieren,

sie kennen die für die aufgeführten Materien einschlägigen verfassungsrechtlichen

und einfachgesetzlichen Regelungen, die dogmatischen Konzeptionen in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung sowie die Methoden der

Gesetzesauslegung (Wortlaut, systematische, historische, teleologische Auslegung)

und können diese anwenden. Die Studierenden können die spezifische steuerrechtliche

Technik der Falllösung anwenden und sind in der Lage, die erworbenen Kenntnisse

bei der Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen

Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Steuerrecht II

Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie grundlegende

Kenntnisse in den aufgeführten Materien des Steuerrechts aufweisen, ausgewählte

Tatbestände des Steuerrechts beherrschen, die zugehörigen methodischen Grundlagen

beherrschen und systematisch an einen steuerrechtlichen Fall herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Lars Loewens

Angebotshäufigkeit:

1

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1236 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1236: Sozialrecht I
English title: Social Security Law I

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Sozialrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  Sozialrecht] erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Sozialleistungen zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden das System des deutschen Sozia- und

Sozialversicherungsrechts

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Sozialrechtsin ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  sozialrechtliche  Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Sozialrecht I (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Sozialrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Sozialrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie

• systematisch an einen sozialrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Verwaltungsrecht, Verfassungsrecht,Grundzüge des

Arbeitsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Olaf Deinert

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1237 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1237: Sozialrecht II
English title: Social Security Law II

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Sozialrecht II“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über das deutsche System der

sozialen Sicherung sowie die relevanten Rechtsnormen und  prinzipien erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den wichtigsten Sicherungs¬zweigen

und ihren hauptsächlichen Leistungen zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die historische Entwicklung und die finanzielle

Bedeutung der sozialen Sicherung in Deutschland,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Sozial-rechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Sozialrecht II (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Sozialrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände der einzelnen Sicherungszweige beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie

• systematisch an einen sozialrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Basiswissen zum Zivil- und Verwaltungsrecht. Die

Lehrveranstaltung kann ohne vorherigen Besuch der

Veranstaltung "Sozialrecht I" gehört werden.

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Olaf Deinert

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1240 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1240: Cases and Developments in Public International
Law
English title: Cases and Developments in Public International Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

• haben die Studierenden Kenntnisse im Allgemeinen und Besonderen Teil des

Völkerrechts erlangt und vertieft;

• können die Studierenden wesentliche Entwicklungstendenzen des Völkerrechts

nachzeichnen;

• haben die Studierenden Kenntnisse des  völkerrechtlichen Fallrechts erlangt

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den  verschiedenen Quellen des

Völkerrechts zu differenzieren;

• haben die Studierenden einen Überblick über die verschiedenen Rechtssubjekte

und die Struktur des Völkerrechts

• kennen die Studierenden die Methoden der Vertragsauslegung und können diese

anwenden;

• haben die Studierenden ihre Kenntnisse im Bereich der internationalen

Streitbeilegung vertieft

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit aktuellen Rechtsfragen des

Völkerrechts kritisch auseinanderzusetzen

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Cases and Developments in Public International Law

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• vertiefte Kenntnisse im Allgemeinen Völkerrecht aufweisen,

• ausgewählte Gebiete des Besonderen Völkerrechts (Gewaltverbot,

Selbstverteidigung) beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an völkerrechtliche Fragestellungen herangehen und sich auf der

Grundlage des geltenden Völkerrechts  damit auseinandersetzen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

völkerechtliche Grundkenntnisse

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Andreas L. Paulus

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16580



Modul S.RW.1245 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1245: Europäisches Verwaltungsrecht
English title: European Administrative Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichen Absolvieren des Moduls „Europäisches Verwaltungsrecht“

• kennen die Studierenden die verschiedenen Arten der Ausführung von „Gesetzen“

der Europäischen Union entweder durch die Mitgliedstaaten oder durch die Union

selbst;

• haben die Studierenden die grundlegenden Einflüsse des Rechts der

Europäischen Union auf das Verwaltungsverfahrensrecht und das

Verwaltungsprozessrecht kennen gelernt;

• besteht für die Studierenden ein Überblick über die Einwirkungen des

Europaratsrechts, insb. der EMRK auf das deutsche Verwaltungsrecht.

• haben die Studierenden anhand eines „großen“ Besprechungsfalles einen

falllösungsorientierten Zugriff auf einen verwaltungsrechtlichen Fall mit stark

ausgeprägten europarechtlichen Bezügen erprobt;

• kennen die Studierenden die grundlegenden Handlungsformen des europäischen

Verwaltungsrechts (v.a. Beschluss, Durchführungsrechtsakt, delegierter

Rechtsakt) gerade auch in Abgrenzung zu den normativen Handlungsformen des

Europarechts (Verordnung, Richtlinie) und die Einbettung der Einzeltypen in das

System der europarechtlichen Normenhierarchie;

• haben die Studierenden eine Reihe einschlägiger Entscheidungen des

Europäischen Gerichtshofes (bzw. des Gerichts) kennengelernt.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Verwaltungsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse zum Zusammenwirken des europäischen Rechts und

des deutschen Rechts bei der Anwendung europarechtlicher und deutscher

Normen durch Verwaltungsbehörden haben;

• ausgewählte Problemfelder der Einwirkung des Rechtes der EU und des

Europarats auf das deutsche Verwaltungsrecht, insb. auf das Verfahrens- und

Prozessrecht beherrschen;

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen verwaltungsrechtlichen Fall mit europarechtlichen

Einschlägen (bzw. einen Fallausschnitt) herangehen und diesen in vertretbarer

Weise einer Lösung zuführen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine
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Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

PD Dr. Roman Lehner

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1246 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1246: Europäisches Prozessrecht
English title: European procedural law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls Europäisches Prozessrecht

• haben die Studierenden Kenntnisse über den Aufbau der europäischen

Gerichtsbarkeit erlangt;

• kennen die Studierenden die Auslegungsmethoden des EuGH;

• kennen die Studierenden die einzelnen Verfahrensarten vor dem EuGH

einschließlich ihrer prüfungsrelevanter Probleme;

• kennen die Studierenden in Grundzügen den durch den EGMR gewährten

Rechtsschutz.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Prozessrecht (Vorlesung)

Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• den Aufbau der europäischen Gerichtsbarkeit und dessen Verhältnis zur

nationalen Rechtsschutzebene kennen;

• die wichtigsten Verfahrensarten vor dem EuGH und die Individualbeschwerde vor

dem EGMR beherrschen und auch auch im Rahmen einer Fallbearbeitung prüfen

können,

• sowie die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Besuch der Vorlesung Europarecht I

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Lange

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1247 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1247: Wirtschaftsreform und Marktmacht in China
English title: Economic Reform, Market Power and the Law in China

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Wirtschaftsreform und MarktRecht in

China“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  in der Reform und der

Entwicklung des chinesischen sozialistischen Marktwirtschaftssystems sowie in

dem von Reform geprägten chinesischen Wirtschaftsrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Typen von

Wirtschaftsregulierungen und die verschiedenen rechtlichen Bewertungen von

Regulierungen  zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Besonderheiten der sozialistischen Marktwirtschaft in

China als die Grundlagen des chinesischen Wirtschaftsrechts;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Wirtschaftsrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  wirtschaftsrechtliche Technik der

Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Wirtschaftsreform und Marktmacht in China (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im chinesischen Wirtschaftsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Wettbewerbsrechts und Regulierungsrechts

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen wirtschaftsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Xiaomin Fang

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1249 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1249: Öffentliches Wirtschaftsrecht I (AT)
English title: Public Economic Law (General Law)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Öffentliches Wirtschaftsrecht AT“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im deutschen

Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht mit seinen europäischen

Bezügen erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Formen staatlicher

Wettbewerbsteilnahme, Wirtschaftsüberwachung und Wirtschaftsförderung und zu

differenzieren,

• kennen die Studierenden die wirtschaftsrelevanten Grundrechte sowie die

Grundfreiheiten,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Öffentlichen

Wirtschaftsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• • kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung im Öffentlichen

Recht anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Öffentliches Wirtschaftsrecht (AT) (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Öffentlichen Wirtschaftsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des  Öffentlichen Wirtschaftsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall aus dem öffentlichen Wirtschaftsrecht herangehen und

diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse des Staatsrechts, Europarechts

und des Verwaltungsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1250 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1250: Migrationsrecht
English title: Migration Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Migrationsrecht“

• Haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse vom Asyl- und Ausländerrecht,

auch in Hinblick auf die historische Entwicklung

• Kennen die Studierenden die verfassungsrechtliche und menschenrechtlichen

(EMRK) Grundlagen des Asyl- und Ausländerrechts

• Haben die Studierenden gelernt, das Ausländer- und Asylrecht im europäischen

Zusammenhang zu erfassen und das nationale und europäische Recht in Bezug

zueinander zu setzen

• Kennen die Studierenden die Systematik des Aufenthaltsgesetzes und die

Regelungen zur Begründung und zur Beendigung eines Aufenthalts

• Können die Studierenden zwischen verschiedenen Aufenthaltszwecken nach dem

Aufenthaltsgesetz differenzieren

• Können die Studierenden zwischen den unterschiedlichen Formen des

Flüchtlingsschutzes und des subsidiären Schutzes differenzieren

• Kennen die Studierenden die Grundzüge des Asylverfahrens

• Können die Studierenden die häufigsten prozessrechtlichen Konstellationen im

Bereich des Ausländer- und Asylrechts erfassen und fallbezogen anwenden.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Migrationsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Ausländer- und Asylrecht aufweisen

• ausgewählte prozessrechtliche Konstellationen beherrschen,

• systematisch an einen Fall im Ausländer- und Asylrecht herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Christine Langenfeld

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1252 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1252: Aktuelle Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts
English title: Current Case Law of the Federal Constitutional Court

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Studierenden soll sich mit aktuellen Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht

und Entwickungen im verfassungsgerichtlichen Umfeld beschäftigen und die

Entscheidungen zum Anlass für eine Wiederholung sowie Vertiefung in den

Kernbereichen des Staatsrechts nutzen. Die Veranstaltung ist auf ein Gespräch im

Sinne einer kritischen Diskussion über die Entscheidungen angelegt.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

 

• Kenntnisse zur aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

haben und diese in den Gesamtzusammenhang der Verfassungsrechtsprechung

einordnen können

• ausgewählte Rechtsgrundlagen in Tatbestand und Rechtsfolge prüfen können und

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Staatsrecht I und II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Frank Schorkopf

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1254 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1254: Europarecht: Aktuelle Rechtsprechung und
Entwicklungen

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Aktuelle Rechtsprechung zum

Europarecht“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse des materiellen Europarechts

(Institutionen, Grundfreiheiten, Wettbewerbsrecht, sonstige Politiken; Grundrechte

der EMRK);

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse des europäischen Prozessrechts

(Verfahren vor dem EuGH, Verfahren vor dem EGMR);

• haben die Studierenden einen Überblick über die Auslegungsmethoden des

Europarechts und ihre praktische Anwendung durch den EuGH und den EGMR

und können diese mit der nationalen Methodik vergleichen;

• sind die Studierenden in der Lage, aktuelle Urteile des EuGH und des EGMR zu

interpretieren und in die allgemeine Dogmatik des Europarechts einzuordnen und

zu kritisieren.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europarecht: Aktuelle Rechtsprechung und Entwicklungen

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• vertiefte Kenntnisse des behandelten materiellen Europarechts erworben haben;

• mit den europäischen Verfahrensarten (insbesondere

Vorabentscheidungsverfahren) vertraut sind;

• in der Lage sind, die behandelten Urteile einzuordnen und aus methodischer und

ggf. sonstiger Sicht zu kritisieren.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Frank Schorkopf

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1256 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1256: Europäisches Sozialrecht
English title: European Social Security Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

 Die Kursteilnehmer/innen sollen  einen Überblick über die wichtigsten Grundlagen des

Europäischen Sozialrechts, über hierzu ergangene Rechtsprechung und über aktuelle

 Themen-/Problemfelder in diesem Bereich bekommen

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Sozialrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Oppermann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1258 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1258: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
English title: European Economic and Monetary Union

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Vorlesung hat den instutionellen Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion

zum Gegenstand. Behandelt werden deren Entstehung, die Rechtsgrundlagen, die

Verzahnung mit dem übrigen EU-Primärrecht, die wirtschaftspolitische Steuerung, die

organisationsrechtlichen Bestimmungen der EZB und des ESZB, die Bankenunion

und die Ereignisse seit Beginn der „Krise“ im Jahr 2009 einschließlich der gerichtlichen

Auseinandersetzungen vor dem EuGH und dem BVerfG. Die Teilnehmer sollen ein

Verständnis für juristische Seite der Wirtschafts- und Währungsunion und deren

Abgrenzung zur Politik entwickeln und dabei die Krisenereignisse einordnen lernen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse zum institutionellen Rahmen der Wirtschafts- und

Währungsunion und dessen Bezüge zum EU-Primärrecht haben,

• ausgewählte Rechtsgrundlagen in Tatbestand und Rechtsfolge prüfen können,

•  

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise

lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse des Europarechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Frank Schorkopf

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1259 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1259: Aktuelle Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen: Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Aktuelle Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Norbert Ullrich

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1260 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1260: Kolloquium zum Polizeirecht
English title: Colloquium on police law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

ach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kolloquium zum Polizeirecht“

• haben die Studierenden ihre Kenntnisse im Allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht

aufgefrischt und in ausgewählten Teilbereichen vertiefte Kenntnisse erlangt;

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Teilbereichen des

Polizei- und Ordnungsrechts (insbesondere des Versammlungsrechts) erlangt;

• können die Studierenden aktuelle verwaltungsgerichtliche Entscheidungen in den

Kontext des Standardwissens einordnen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kolloquium zum Polizeirecht (Kolloquium) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Kontext des Standardwissens einordnen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinandersetzen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Staatsrecht (Grundrechte), Allgemeines

Verwaltungsrecht, Besonderes Verwaltungsrecht

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Norbert Ullrich

Angebotshäufigkeit:

jährlich nach Bedarf WiSe oder SoSe

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1261 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1261: Vertragsgestaltung in der agrarrechtlichen Praxis
English title: Drafting agricultural contracts

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Vertragsgestaltung in der agrarrechtlichen

Praxis“

 

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse von den in einem

landwirtschaftlichen Unternehmen gängigen Vertragsarten und

Rechtsbereichen (Kaufrecht, landwirtschaftliches Erbrecht, Pachtrecht,

Grundstücksverkehrsrecht, landwirtschaftliches

Sozialversicherungsrecht, Beihilferecht sowie agrarproduktspezifische Regelungen)

erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen allgemeinen Fragen des

Landpacht-, agrarspezifischen Kaufrechts, des Pacht- und Grundstückskaufrechts

Vertragstypen zuzuordnen;

• kennen die Studierenden die rechtlichen Grundlagen und

Besonderheiten bei Liefer-, Anbau-, Kooperations- und

Bewirtschaftungsverträgen, des Agrarsozialrechts und seine Auswirkungen auf die

Vertragsgestaltung;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der Vertragsgestaltung in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der allgemeinen Vertragsgestaltung und deren

Grundlagen sowie die damit im Zusammenhang stehenden spezifischen Praxisprobleme

in der agrarrechtlichen Tätigkeit und können diese anwenden;

• haben die Studierenden rechtliches Fachwissen und ein

Grundverständnis für die ökonomischen und rechtlichen Themen und

Problemstellungen in der Agrarwirtschaft anhand von

Vertragsbeispielen und Fällen erlernt;

• beherrschen die Studierenden die Fähigkeit, die im Rahmen einer agrarisch

orientierten Tätigkeit oder in ihrem Beruf auftretenden juristischen Fragen einzuordnen,

zu behandeln und zu beantworten. Sie haben gelernt, ein juristisches und

ökonomisches Problembewusstsein im Bereich der Vertragsgestaltung zu entfalten

sowie für juristische Probleme Lösungen zu entwickeln.

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Vertragsgestaltung in der agrarrechtlichen Praxis (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

• grundlegende Kenntnisse im Agrarrecht und der agrarrechtlichen Vertragsgestaltung

aufweisen,
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• ausgewählte Tatbestände der agrarrechtlichen Vertragsgestaltung beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen agrarrechtlichen Fall zur Vertragsgestaltung herangehen und

diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. José Martinez Soria

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16596



Modul S.RW.1262 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1262: Grundlagen des Agrarrechts
English title: Basics of agricultural law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Grundlagen des Agrarrechts “

• haben die Studierenden Grundkenntnisse der agrarwirtschaftlich relevanten

Bereiche des Rechts erlangt; (WTO-Recht, Europarecht, Verfassungsrecht,

Verwaltungsrecht / Wirtschaftsverwaltungsrecht, , Eigentumsordnung der

Landwirtschaft, Landwirtschaftliches Erbrecht, Landpachtrecht, Gesellschaftsrechtliche

Formen bei landwirtschaftlichen Betrieben, Recht des ländlichen Raumes,

Grundstückverkehrsrecht; Recht des Ländlichen Raums)

• haben die Studierenden rechtliches Fachwissen und ein Grundverständnis für

die ökonomische und soziale Bedeutung der Agrarwirtschaft und des Ländlichen

Raums erlernt. Dazu gehören die juristische und ökonomische Fachsprache, der

Umgang mit dem komplexen Normsystem des Agrarrechts und das Erkennen von

Strukturzusammenhängen im Recht,

• beherrschen sie die Fähigkeit, die im Rahmen einer agrarisch orientierten Tätigkeit

oder ihres Berufes auftretenden juristischen Fragen zu erkennen und zu behandeln bzw.

zu beantworten

• sind die Studierenden in der Lage  ein juristisches und ökonomisches

Problembewusstsein zu entfalten sowie für juristische Probleme Lösungen zu

entwickeln.

Inhalte:

I.   Begriff des Agrarrechts

II.  Geschichte des Agrarrechts

III. Rechtsquellen des Agrarrechts

IV. Prinzipien des Agrarrechts

V.  Grundbegriffe des Agrarrechts

1.  Landwirtschaft

2.  Landwirt/in

3.  Landwirtschaftlicher Betrieb

VI. Landwirtschaft und Verfassung

VII.Zivilrechtliche Sonderregelungen des landwirtschaftlichen Betriebes

1.  Pachtrecht

2.  Familien und Erbrecht

3.  HGB

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Grundlagen des Agrarrechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Agrarrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Agrarrechts beherrschen,
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• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen agrarrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. José Martinez Soria

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1263: Europäisches Agrarrecht
English title: European agricultural law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europäisches Agrarrecht“

• haben die Studierenden Kenntnisse der agrarwirtschaftlich relevanten Bereiche des

Europarechts erlangt; (Gemeinsame Agrarpolitik; Wettbewerbsrecht, insbesondere

Kartellrecht; Umweltrecht)

• haben die Studierenden rechtliches Fachwissen und ein Grundverständnis für

das Zusammenspiel der verschiedenen Rechtsebenen, die die Agrarwirtschaft

bestimmen entwickelt. Dazu gehören die juristische und ökonomische Fachsprache,

der Umgang mit dem komplexen Normsystem des Agrarrechts und das Erkennen von

Strukturzusammenhängen im Recht.

• Sie beherrschen die Fähigkeit, die im Rahmen einer agrarisch orientierten Tätigkeit

oder ihres Berufes auftretenden juristischen Fragen zu behandeln bzw. zu beantworten

und hierfür ein juristisches und ökonomisches Problembewusstsein zu entfalten sowie

für juristische Probleme Lösungen zu entwickeln.

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des europäischen

Agrarrechts in ihrer systematischen, interdisziplinären und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die spezifischen Methoden der Gesetzesanwendung im

Mehrebenensystem des öffentlichen Agrarrechts (Völker-, europa-, bundes- und

landesrechtliche Ebene) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Inhalte:

I.   Die Bedeutung der Landwirtschaft und der Fischerei in der EU

II.  Agrarrecht im Europäischen Primärrecht

III. Die Gemeinsame Agrarpolitik

IV.  Der Anwendungsbereich der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der

Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)

V.   Die Entwicklung der GAP

VI.  Wirtschaftsvölkerrechtlicher Rahmen    

VII. Die Ziele der GAP

VIII.Die Säulen der GAP

1.   Gemeinsame Marktorganisation

2.   Die Entwicklung des ländlichen Raumes    

IX.  Das Verhältnis der GAP zu anderen EU- Politiken

X.   Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP)    

XI.  Kontrolle

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Agrarrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C
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Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im europäischen Agrarrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des europäischen Agrarrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall aus dem europäischen Agrarrechts herangehen und diesen

in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. José Martinez Soria

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1264: Agrarumweltrecht
English title: Law of the agricultural environment

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "Agrarumweltrecht"

• haben die Studierenden Kenntnisse in den für die Landwirtschaft relevanten

Bereichen des Umweltrechts erlangt;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Agrarumweltrechts

in ihrer systematischen, interdisziplinären und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die spezifischen Methoden der Gesetzesanwendung

im Mehrebenensystem) des Agrarumweltrechts (Völker-, europa-, bundes und

landesrechtliche Ebene) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Inhalte:

1. Teil: Rechtsquellen des Umweltrechts

• Umweltrecht des Bundes und der Länder

• Umweltvölkerrecht

• Europäisches Umweltrecht

2. Teil: Allgemeines Umweltrecht

• Prinzipien des Umweltrechts

• Instrumente des Umweltrechts

• Mediation

• Umweltverfassungsrecht

• Umweltverwaltungsrecht

• Rechtsschutz im Umweltrecht

3. Teil: Besonderes Umweltrecht

• Immissionsschutzrecht

• Raumordnungs- und Landesplanungsrecht

• Tierschutzrecht

• Gewässerschutzrecht

• Bodenschutzrecht

• Gefahrstoffrecht

• Gentechnikrecht

• Umwelthaftungsrecht

• Energierecht

• Klimaschutzrecht

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Agrarumweltrecht (Vorlesung) 2 SWS
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Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Agrarumweltrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Agrarumweltrecht beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall aus dem Agrarumweltrecht herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. José Martinez Soria

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16602



Modul S.RW.1265 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1265: Agrarverwaltungsrecht
English title: Agricultural administrative law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Agrarverwaltungsrecht“

• haben die Studierenden Kenntnisse der agrarwirtschaftlich relevanten Bereiche

des Verwaltungsrechts (Verwaltungsrecht / Wirtschaftsverwaltungsrecht, ,

Eigentumsordnung der Landwirtschaft, Landpachtrecht, Gesellschaftsrechtliche

Formen bei landwirtschaftlichen Betrieben, Recht des ländlichen Raumes,

Grundstückverkehrsrecht, Recht des Ländlichen Raums) und dessen Einbindung in das

rechtliche Mehrebenensystem erlangt.

• haben die Studierenden rechtliches Fachwissen und ein Grundverständnis für

die ökonomische und soziale Bedeutung der Agrarwirtschaft und des Ländlichen

Raums erlernt. Dazu gehören die juristische und ökonomische Fachsprache, der

Umgang mit dem komplexen Normsystem des Agrarrechts und das Erkennen von

Strukturzusammenhängen im Recht.

• haben die Studierenden Kenntnisse im öffentlichen Agrarrecht und insbesondere in

den für die Landwirtschaft relevanten Bereichen des Verwaltungsrechts erlangt;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Agrarverwaltungsrechts

in ihrer systematischen, interdisziplinären und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die spezifischen Methoden der Gesetzesanwendung (im

Mehrebenensystem) des öffentlichen Agrarrechts ;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Inhalte:

I. Landwirtschaft als Adressatin der Verwaltung

II. Agrarverwaltungsrecht als besonderes öffentliches Wirtschaftsrecht

III. Verfassungsrechtliche Grundlagen

IV. Europarechtlicher Rahmen

V. Ausgewählte Bereiche

1. Baurecht

2. Grundstückverkehrsrecht

3. Wettbewerbsrecht

4. Gewerbeordnung

5. Steuerrecht

6. Sozialrecht

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Agrarverwaltungsrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Agrarverwaltungsrecht aufweisen,
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• ausgewählte Tatbestände Agrarverwaltungsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall aus dem Agrarverwaltungsrecht herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. José Martinez Soria

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1266: Bau- und Polizeirecht
English title: Building Law and Police Law

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Vorlesung „Bau- und Polizeirecht“ zielt darauf ab, den Studierenden Kompetenzen

in folgenden Themenkomplexen zu vermitteln:

• Vertiefte Kenntnisse im Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrecht;

• Grundlagen und Rechtsquellen des Gefahrenabwehrrechts

• Eingriffsermächtigungen im Gefahrenabwehrrecht (Generalklausel,

Standardmaßnahmen, Spezialermächtigungen)

• Polizeirechtliche Verantwortlichkeit

• Zwangsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr

• Entschädigungs- und Ersatzansprüche

• Grundlagen und Rechtsquellen des Bauplanungsrechts (Bauleitplanung,

Bebauungsplan)

• Grundlagen und Rechtsquellen des Bauordnungsrechts

• Nachbarlicher Rechtsschutz im Baurecht

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Bau- und Polizeirecht (Vorlesung)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie  grundlegende

Kenntnisse im Polizeirecht und im Baurecht aufweisen, ausgewählte

Eingriffstatbestände des Ordnungsrechts sowie die zugehörigen Grundkategorien der

Verantwortlichkeit und die methodischen Grundlagen beherrschen, systematisch an

einen polizei- oder baurechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise

lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Verwaltungsrecht Allgemeiner Teil, Staatsrecht I und

II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Alle

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester1

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1267: Niedersächsisches Verfassungs- und
Kommunalrecht
English title: Constititional Law of Lower Saxony and Municipal Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Vorlesung „Niedersächsisches Verfassungs- und Kommunalrecht“ zielt darauf ab,

den Studierenden Kompetenzen in folgenden Themenkomplexen zu vermitteln:

• Einführung in das Niedersächsische Verfassungsrecht: Vorläufer und Entstehung des

Landes Niedersachsen;

• Homogenitätsanforderungen nach Art. 28 Abs. 1 GG;

• Staatsstrukturprinzipien und Staatszielbestimmungen;

• Verfassungsorgane und ihre Kompetenzen;

• Landesgesetzgebung;

• Der Niedersächsische Staatsgerichtshof;

• Gerichtsorganisation und Verwaltungsaufbau in Niedersachsen;

• Grundlagen und Verfassungsgarantien (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 57 NV) kommunaler

Selbstverwaltung;

• Organe der Kommunen und kommunaler Organstreit;

• Kommunalaufsicht;

• Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen;

• Zugang zu kommunalen Einrichtungen;

• Kommunales Satzungsrecht;

• Formen kommunaler Zusammenarbeit.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Niedersächsisches Verfassungs- und Kommunalrecht

(Vorlesung)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,  grundlegende

Kenntnisse im Landesverfassungsrecht und im Kommunalrecht aufweisen,

ausgewählte Rechtsfiguren und Verzahnungen der beiden Rechtsgebiete und die

zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie systematisch an einen

kommunalrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Verwaltungsrecht Allg. Teil, Staatsrecht I

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Hans Michael Heinig

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester1

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1268: The Law of EU External Action
English title: The Law of EU External Action

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „The Law of EU External Action“

haben die Studierenden • grundlegende Kenntnisse über die völkerrechtlichen

Grundlagen der Europäischen Union, • die Geltung und den Rang des Völkerrechts

in der Unionsrechtsordnung und in den Mitgliedstaaten, einschließlich von Fragen

der Auslegung und des Rechtsschutzes, • den Status und die Stellung der

Europäischen Union in der Völkerrechtsordnung, • die Entwicklung des auswärtigen

Handelns der Union und seiner institutionellen Strukturen, • Formen, Verfahren,

Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen und innerunionale Wirkungen des auswärtigen

Handelns, • die besondere Problematik des Abschlusses und der Wirkungen

gemischter Verträge. • Sie verfügen über die Fähigkeit, für einfache Problemlagen und

Gestaltungsfragen die maßgeblichen unionsrechtlichen Rechtsgrundlagen aufzufinden

und anzuwenden und dabei die wesentlichen Leitentscheidungen der europäischen

Gerichte zu berücksichtigen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: The Law of EU External Action

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie, • über vertiefte

Kenntnisse über die völkerrechtlichen Grundlagen der EU, die Rolle des

Völkerrechts im Unionsrecht, die EU in der Völkerrechtsordnung und die Formen,

Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen und innerunionalen Wirkungen des auswärtigen

Handelns der EU verfügen •und einfach gelagerte Problemlagen und Gestaltungsfragen

unter Anwendung der einschlägigen Rechtsnormen unter Berücksichtigung der

wichtigsten Leitentscheidungen europäischer Gerichte einordnend beurteilen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Staatsrecht III, Europarecht I und II, Völkerrecht

Sprache:

Englisch, Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester1

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1271: Kolloquium zum Migrationsrecht
English title: Colloquium on Migration Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Strafrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der konzeptionellen und

begrifflichen Zugänge zum Ausländer-, Asyl- und Migrationsrecht

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Quellen des Migrationsrechts und

ihre konzeptionellen Hintergründe zu unterscheiden (universelles und europäisches

Völkerrecht, Unionsrecht, Verfassungsrecht, einfachrechtliche Steuerung)

• haben die Studierenden gelernt, das Zusammenspiel der Rechtsquellen in ihrer

wechselseitigen Beeinflussung und Fortentwicklung analytisch zu erfassen

• kennen die Studierenden die Systematik und Statusrechte des Aufenthaltsgesetzes

und ihre überstaatlichen Modifikationen und Erweiterungen

• können die Studierenden das Gemeinsame Europäische Asylsystem in Bestand,

völkerrechtlicher Anbindung und Entwicklungsproblemen verstehen

• können die Studierenden die ebenenübergreifende Entwicklungsdynamik

höchstgerichtlicher Rechtsprechung auf das Ausländer- und Asylrecht einordnen

• sind die Studierenden in der Lage, die Differenz und Verschränkung des Ausländer-

und Asylrechts einerseits und des Staatsangehörigkeitsrechts andererseits zu verstehen

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kolloquium zum Migrationsrecht (Kolloquium)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse Ausländer- und Asylrecht aufweisen

• ausgewählte Fragestellungen der Rechtsebenendifferenzierung, des Rechtsschutzes

und der verschiedenen Statusunterschiede beherrschen

• systematisch Fragen zu einschlägigen Grundrechten je nach betroffener Rechtsebene

in mündlicher Form analysieren und beantworten können

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1272 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1272: Verfassungsgeschichte der Europäischen Union
English title: Constitutional History of the European Union

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Verfassungsgeschichte der Europäischen

Union“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Entstehung und Genese

der europäischen Integration, der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen

Union in dem Zeitraum 1950 bis 2010 erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, welche Denkströmungen die europäische Integration

tragen und in welcher Weise sich diese im institutionellen Rahmen abbilden;

•kennen die Studierenden die maßgeblichen Personen, ihre Motive und Beiträge zur

Integration;

• sind die Studierenden vertraut mit dem intellektuellen, juristischen und politischen

Ringen um die Gestaltform des organisierten Europas;

• haben die Studierenden einen Überblick über die Quellenlage und mögliche

Forschungszugänge.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Verfassungsgeschichte der Europäischen Union (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

•grundlegende Kenntnisse über die institutionelle Entwicklung des organisierten

Europas in dem Zeitraum 1950 bis 2010 haben,

• die wesentlichen ideellen, juristischen und politischen Einflussfaktoren auf die Genese

der Gemeinschaften und der EU kennen und

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch, Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Frank Schorkopf

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1273 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1273: Forschungskolloquium im Öffentlichen Recht
English title: Research Colloquium in Public Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Forschungskolloquium zum Öffentlichen

Recht“

• haben sich die Studierenden mit den verschiedenen wissenschaftlichen Methoden

intensiv auseinandergesetzt.

• haben die Studierenden die verschiedenen Arbeitsschritte beim Verfassen einer

wissenschaftlichen Arbeit unter Berücksichtigung des Zeitmanagements kennengerlernt

und angewandt.

• kennen die Studierenden die Formalia wissenschaftlicher Arbeiten und können diese

anwenden.

• können die Studierende ihre schriftlich erarbeiteten Ergebnisse anschaulich, prägnant

und überzeugend mündlich präsentieren.

• sind die Studierenden umfassend auf die Anfertigung der Seminar- und Studienarbeit

in den Schwerpunktbereichen vorbereitet.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Forschungskolloquium im Öffentlichen Recht (Kolloquium)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• eine wissenschaftliche Fragestellung strukturiert und vertiefend unter Einhaltung der

wissenschaftlichen Formalia bearbeiten können.

• ihre schriftlich ausgearbeiteten Ergebnisse mündlich prägnant und überzeugend

präsentieren und verteidigen können.

Zugangsvoraussetzungen:

Bestandene Zwischenprüfung

Empfohlene Vorkenntnisse:

Besuch der Vorlesungen „Staatsrecht III“ und

„Besonderes Verwaltungsrecht“

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Angela Schwerdtfeger

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1274 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1274: Die Europäische Bürgerinitiative (EBI): Ein
Instrument für Engagement und Bürgerbeteiligung – EBI von A bis Z
English title: : European Citizen's Initiative: A tool for engagement and active citizenship

- ECI from A to Z

4 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Abschluss des englischsprachigen Moduls „Die Europäische

Bürgerinitiative (EBI): Ein Instrument für Engagement und Bürgerbeteiligung – EBI

von A bis Z", durch die Teilnahme an der Einführungswoche, dem Online-Kurs und

der Teilnahme am EBI-Planspiel (vergleichbar mit einem Moot Court) werden die

Studierenden in der Lage sein:

• die verschiedenen Formen der Beteiligung in der Europäischen Union zu verstehen.

• zu erklären, was die Europäische Bürgerinitiative ist und wie sie eine Initiative

einreichen können.

• die Bedeutung der Europäischen Bürgerinitiative als Partizipationsmechanismus in der

EU zu erkennen und zu bewerten.

• das Konzept der Unionsbürgerschaft zu erklären und kritisch zu bewerten.

• den rechtlichen Rahmen für die Europäische Bürgerinitiative zu kennen.

• frühere, erfolgreiche EBI in den Bereichen Menschenrechte, Umwelt und Tierschutz

sowie Kultur zu erörtern.

• die Rolle der Europäischen Kommission im Gesetzgebungsverfahren zur Annahme

einer Bürgerinitiative zu analysieren.

• die Antwort der Europäischen Kommission auf eine Europäische Bürgerinitiative zu

bewerten und einzuordnen.

• andere Bereiche und Themen für weitere Europäische Bürgerinitiativen zu

identifizieren.

• in Dialogen, Debatten und Präsentationen ein Verständnis für europäische Belange zu

entwickeln und auszutauschen.

 •ihre eigenen Europäischen Bürgerinitiativen zu entwickeln.

• sich auf Englisch mit den Studierenden der weiteren drei teilnehmenden Universitäten

aus dem europäischen Ausland in gemischten Gruppen über die Dauer des Projekts

über die genannten Themen auszutauschen und eine eigene EBI zu entwickeln.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

64 Stunden

Lehrveranstaltung: Die Europäische Bürgerinitiative (EBI): Ein Instrument für

Engagement und Bürgerbeteiligung – EBI von A bis Z

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die englischsprachige Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass:

• sie die Zuständigkeitsbereiche der Europäischen Kommission, in denen eine

Europäische Bürgerinitiative eingereicht werden kann, kennen.

• sie den Prozess, die Schritte und die Vorschriften kennen, um eine Europäische

Bürgerinitiative zu starten.
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• sie in der Lage sind, ihre eigene Europäische Bürgerinitiative zu entwerfen und

vorzuschlagen.

• sie sind in der Lage sind, ihre Initiative mündlich zu begründen und vor der

Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament zu verteidigen.

Zugangsvoraussetzungen:

Grundlegende Englischkenntnisse

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Englisch, Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1275 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1275: Internationale Gerechtigkeit
English title: International Justice

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Internationale Gerechtigkeit“ sollten

Studierende

• mit der zeitgenössischen Literatur über internationale Gerechtigkeit vertraut sein und

wichtige Autorinnen und Autoren sowie ihre Kritiker kennen,

• ein Bewusstsein über die ideengeschichtlichen Hintergründe der Debatten haben,

• überzeugende, fundierte eigene Argumente (sowohl mündlich als auch schriftlich) in

Bezug auf wichtige Debatten über internationale Gerechtigkeit vorbringen können,

• die untersuchten Theorien auf reale Probleme wie beispielsweise FairTrade,

Klimawandel, globale Armut, Migration, gerechter Krieg, Terrorismus anwenden können,

• das Verhalten unterschiedlicher politischer oder privater Akteure moralisch beurteilen

und sich mit anderen Urteilen kritisch auseinandersetzen können.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Internationale Gerechtigkeit

Prüfung: Präsentation (max. 20 Min.) oder Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90

Min.) oder Hausarbeit (mind. 10 Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• zentrale Begriffe, Autorinnen und Autoren, Denkschulen und Theorien benennen

können,

• die ideengeschichtlichen Bedingungen für unterschiedliche Theorien reflektieren

können,

• aktuelle globale Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven untersuchen und

bewerten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester1

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1314 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1314: Übung für Fortgeschrittene im Strafrecht
English title: Exercise for Advanced Students in Criminal Law

9 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Übungen für Fortgeschrittene im

Strafrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Besonderen Teil des StGB

mit den Schwerpunkten Eigentums- und Vermögensdelikte, Urkundendelikte,

Aussagedelikte sowie Verkehrsdelikte erlangt,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der eingangs genannten

Deliktsgruppen in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• haben die Studierenden ausgewählte strafprozessuale Fragestellungen kennen

gelernt,

• können die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) im Strafrecht anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle auf Fortgeschrittenenniveau umzusetzen und sich mit den

aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

242 Stunden

Lehrveranstaltung: Übung für Fortgeschrittene im Strafrecht (Vorlesung) 4 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 30 Seiten) 5 C

Von den folgenden Prüfungen ist genau eine erfolgreich zu absolvieren:

Prüfung: Klausur Termin A (180 Minuten) 4 C

Prüfung: Klausur Termin B (180 Minuten) 4 C

Prüfung: Klausur Termin C (180 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Strafrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Strafrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Strafrechts-Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1315K - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1315K: Strafprozessrecht
English title: Criminal Procedure Law

5 C
5 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Strafprozessrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  zum Ablauf des deutschen

Strafverfahrens  erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den unterschiedlichen

Verfahrensphasen und den Verfahrensbeteiligten  zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die grundlegenden Prinzipien des deutschen

Strafverfahrens,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Strafprozessrechts 

in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die für das Strafprozessrecht relevanten   Techniken der

Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

70 Stunden

Selbststudium:

80 Stunden

Lehrveranstaltung: Strafprozessrecht (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten)

Lehrveranstaltung: Begleitkolleg für Strafprozessrecht 2 SWS

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Strafprozessrecht  aufweisen,

• ausgewählte Vorschriften  des Strafprozessrechts  beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen strafprozessual relvanten  Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Kai Ambos

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.1316 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1316: Strafverfahrensrecht II
English title: Criminal Procedure Law II (Advanced Course)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Strafverfahrensrecht II“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse  auf dem Gebiet des

Strafverfahrensrechts erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zu differenzieren;

• kennen die Studierenden insbes. die unterschiedlichen Verfahrensstadien

des Strafverfahrens, die jeweils Beteiligten und ihre Rechte und Pflichten,

Zwangsmaßnahmen sowie unterschiedliche Rechtsschutzformen (insbes. die

Rechtsmittel) in ihrer praktischen Anwendung;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Strafverfahrensrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung

insbes. im Hinblick auf die Stellung des Strafverfahrensrechts als „geronnenes

Verfassungsrecht“;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische  strafverfahrensrechtliche Technik der

Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Strafverfahrensrecht II (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,  grundlegende

Kenntnisse im Strafverfahrensrecht aufweisen, ausgewählte  zentrale Rechtsfragen

des strafrechtlichen Erkenntnisverfahrens beherrschen, die zugehörigen methodischen

Grundlagen beherrschen und systematisch an einen strafverfahrensrechtlichen Fall

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gunnar Duttge

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1317 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1317: Kriminologie I
English title: Criminology I

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kriminologie I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über den Gegenstand und die

Aufgaben der Kriminologie erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, kriminalstatistische Daten zu interpretieren und

deren Aussagegehalt zu verstehen;

• haben die Studierenden Hintergründe und Auswirkungen der strafrechtlichen

Selektion kennengelernt;

• kennen die Studierenden die wichtigsten Theorien zur Entstehung von Kriminalität

und ihre praktische Bedeutung für die Kriminalprävention;

• kennen die Studierenden empirisch-kriminologische Forschungsmethoden

und haben Grundkenntnisse über Persönlichkeitsmerkmale und Sozialdaten

registrierter Straftäter erlangt;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse für eine Analyse

von Kriminalitätsstruktur und –entwicklung sowie für kriminalpräventive

Überlegungen fruchtbar zu machen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kriminologie I (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Bereich der Kriminologie aufweisen,

• ausgewählte Kriminalitätstheorien beherrschen und in der Lage sind, deren

Reichweite und Aussagekraft zu bewerten und auf einen konkreten Sachverhalt zu

übertragen,

• die Interpretation kriminalstatistischer Daten beherrschen und

• Grundlagen der empirisch-kriminologische Forschungsmethoden mit ihren

jeweilige Stärken und Schwächen kennen und Forschungsergebnisse

entsprechend interpretieren können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Katrin Höffler

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1318 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1318: Angewandte Kriminologie
English title: Applied Criminology (Criminology II)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Angewandte Kriminologie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Anwendung

kriminologischer Erkenntnisse im Strafrecht erlangt;

• haben die Studierenden strafrechtlichen Sanktionen einschl. der Maßregeln der

Besserung und Sicherung in ihrer Bedeutung und Wirkung kennengelernt;

• kennen die Studierenden empirisch-kriminologische Forschungs-methoden

und haben Grundkenntnisse über Persönlichkeitsmerkmale und Sozialdaten

registrierter Straftäter erlangt;

• kennen die Studierenden Grundlagen der Kriminalprognose;

• besitzen die Studierenden Grundkenntnisse im Bereich der Viktimologie und des

Umgangs mit Opfern im Strafverfahren;

• Beherrschen die Studierenden die Grundlagen der Strafzumessung,

Schuldfähigkeit und Schuldfähigkeitsbegutachtung und sind in der Lage, dieses

Wissen bei der Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den

aufgeworfenen kriminologischen Fragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Angewandte Kriminologie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Bereich der angewandten Kriminologie aufweisen,

• die methodischen Grundlagen der Strafzumessung und der Beurteilung der

Schuldfähigkeit beherrschen und damit

• systematisch an einen konkreten Sachverhalt herangehen und rechtlich zulässige

Sanktionen ermitteln sowie in Einzelfällen eine angezeigte Sanktion vorschlagen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Katrin Höffler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1319 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1319: Strafvollzug
English title: The Penal System

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Strafvollzug“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Strafvollzugsrecht erlangt;

• kennen die Studierenden die Geschichte und den Bezugsrahmen des

Strafvollzugs;

• haben die Studierenden gelernt, den Vollzugsablauf sowie einzelne

Vollzugsbereiche zu differenzieren;

• haben die Studierenden Einsichten in den Aufbau und die Organisation des

Strafvollzugs erhalten;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Strafvollzugs in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Strafvollzug (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Strafvollzugsrecht aufweisen,

• die Probleme wichtiger Vollzugsbereiche des Strafverfahrensrechts kennen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen strafvollzugrechtlichen Fall herangehen und diesen einer

Lösung zuführen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Katrin Höffler

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1320 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1320: Jugendstrafrecht
English title: Criminal Law in Relation to Young Offenders

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Jugendstrafrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Bereich des

Jugendstrafrechts mit Bezügen zur Jugendkriminologie erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, verschiedene Alters- und Reifestufen zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden die Rechtsfolgen des Jugendstrafrechts sowie das

Jugendgerichtsverfahren einschließlich Vollstreckung und Vollzug;

• kennen die Studierenden die Geschichte des Jugendstrafrechts, die dogmatischen

Konzeptionen des JGG sowie aktuelle Entwicklungen und Reformbestrebungen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen jugendstrafrechtlichen

Kenntnisse bei der Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den

aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Jugendstrafrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (max. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Jugendstrafrecht aufweisen,

• die Anwendungsvoraussetzungen und die Rechtsfolgen des JGG beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen jugendstrafrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Katrin Höffler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1321 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1321: Europäisches Strafrecht und
Strafanwendungsrecht
English title: European Criminal Law and Jurisdiction

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Europäisches Strafrecht und

Strafanwendungsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Strafanwendungsrecht und

Europäischen Strafrecht   erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den strafanwendungsrechtlichen

Prinzipien und den Bereichen des Europäischen Strafrechts zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die grundlegenden Prinzipien des

Strafanwendungsrechts und Europäischen Strafrechts ;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Strafanwendungsrechts und Europäischen Strafrechts  [= konkretes Rechtsgebiet]

in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische   Technik der Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Europäisches Strafrecht und Strafanwendungsrecht

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Strafanwendungsrecht und Europäischen Strafrecht

aufweisen,

• ausgewählte Vorschriften des Strafanwendungsrechts und Europäischen

Strafrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundlagen Strafrecht und Europarecht

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Kai Ambos

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Modul S.RW.1322 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1322: Völkerstrafrecht
English title: International Criminal Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "Völkerstrafrecht"

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der Geschichte und des

modernen Völkerstrafrechts erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, die völkerstrafrechtlichen Tatbestände  zu

differenzieren,

• kennen die Studierenden die Zurechnungsprinzipien des Völkerstrafrechts und die

grundlegenden Elemente des Verfahrens vor dem Internationalen Strafgerichtshof,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Völkerstraf- und

Völkerstrafprozessrechts [= konkretes Rechtsgebiet] in ihrer systematischen,

ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Völkerstrafrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Völkerstrafrecht  aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Völkerstrafrechts  [= konkretes Rechtsgebiet]

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen völkerstrafrechtlichen  Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundlagen Strafrecht und Völkerrecht

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Kai Ambos

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1323 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1323: Forensische Psychiatrie
English title: Forensic Psychiatry

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Forensische Psychiatrie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über den Umgang mit

psychisch kranken, süchtigen bzw. gefährlichen Rechtsbrechern  erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen

zur Schuldfähigkeit forensische Krankheitsbilder zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Zweispurigkeit des strafrechtlichen

Sanktionensystems;

• können die Studierenden die einzelnen Maßregeln der Besserung und Sicherung

 sowie rechtliche Anforderungen an deren Anordnung, Aufrechterhaltung und

Beendigung darstellen;

• kennen die Studierenden die Methoden der forensisch-psychiatrischen

Begutachtung, der Therapie und Prognoseerstellung;

• haben die Studierenden im Rahmen von Patientenvorstellungen eine praktische

Anschauung der Probleme erhalten.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Forensische Psychiatrie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse in der Forensischen Psychiatrie aufweisen,

• ausgewählte Krankheitsbilder juristisch einordnen können,

• anhand der Bearbeitung kurzer Fälle das in der Veranstaltung erlernte Wissen

zuordnen und anwenden können,

• die juristischen Grundlagen zur Schuldfähigkeit und  zum Maßregelvollzug

beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1324 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1324: Wirtschaftsstrafrecht
English title: Law Relating to Economic Offences

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Wirtschaftsstrafrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Wirtschaftsstrafrecht 

erlangt,

• haben die Studierenden zentrale Fallgruppen unternehmensspezifischer

Kriminalität und die damit verbundenen Probleme kennen gelernt,

• kennen die Studierenden wichtige Tatbestände des Wirtschaftsstrafrechts und die

Besonderheiten bei der Anwendung der Regelungen des Allgemeinen Teils auf

wirtschaftsstrafrechtliche Sachverhalte,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des

Wirtschaftsstrafrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Wirtschaftsstrafrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Wirtschaftsstrafrecht aufweisen,´

• ausgewählte Tatbestände des Wirtschaftsstrafrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen wirtschaftsstrafrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1326 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1326: Cases and Developments in International
Criminal Law
English title: Cases and Developments in International Criminal Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Cases and Developments in International

Criminal Law“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  zur Rechtsprechung im

International Criminal Law erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Tatbeständen zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die relevante völkerstrafrechtliche Rechtsprechung,

• haben die Studierenden eine vertiefte Kenntnis der dogmatischen Konzeptionen

des International Criminal Law,

• können die Studierenden die spezifische   Technik der Falllösung anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Cases and Developments in International Criminal Law

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten) oder Referat (30 Min.)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im International Criminal Law   aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des International Criminal Law  beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse im Völkerstrafrecht (in der Regel

erworben durch Besuch der entsprechenden

Vorlesung)

Sprache:

Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Kai Ambos

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1327 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1327: Strafrecht III
English title: Criminal Law III

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Strafrecht III“

• haben die Studierenden ihre Kenntnisse im Bereich der Eigentums- und

Vermögensdelikte  vertieft und grundlegende Kenntnisse über weitere Delikte

des Besonderen Teils, namentlich über Delikte gegen die Allgemeinheit (z.B.

Urkundendelikte, Verkehrsdelikte) erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Straftaten des Besonderen

Teils voneinander abzugrenzen (z.B. Abgrenzung Betrug – Diebstahl, Raub –

räuberische Erpressung, Straßenverkehrsgefährdung – gefährlicher Eingriff in den

Straßenverkehr),

• kennen die Studierenden die Systematik und die wichtigsten Auslegungsprobleme

der behandelten Tatbestände,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Besonderen Teils

des Strafrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• haben die Studierenden, aufbauend auf den bereits in den Vorlesungen Strafrecht

I und II erworbenen Kenntnissen,  das grundlegende Wissen erlangt, das für ein

erfolgreiches Bestehen der Übung für Fortgeschrittene im Strafrecht erforderlich

ist,

• haben die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung wiederholt und

beherrschen diese sicher,

• können die Studierenden die spezifische  strafrechtliche  Technik der Falllösung

auch auf schwierige Rechtsprobleme des Besonderen Teils anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Strafrecht III (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Minuten) 6 C

Prüfung: Klausur (90 Minuten) 6 C

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• vertiefte Kenntnisse im Bereich der Eigentums- und Vermögensdelikte und

grundlegende Kenntnisse insbesondere im Bereich der Delikte gegen die

Allgemeinheit aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Besonderen Teils, namentlich aus den o.g.

Deliktsbereichen, beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und
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• systematisch an einen Fall, dessen Probleme schwerpunktmäßig im Besonderen

Teil des Strafrechts liegen, herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesungen

Strafrecht I und II 

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1328 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1328: Medizinrecht : Schwerpunkt Strafrecht
English title: Medical Law I (main focus: Criminal Law)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Medizinrecht I“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des Medizin- und Biorechts

erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen dem strafrechtlichen und zivilrechtlichen

Medizinrecht zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundlagen des strafrechtlichen Medizinrechts;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des deutschen

Gesundheitsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden bereits erlernte Subsumtionstechniken bei der

spezifischen Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Medizinrecht : Schwerpunkt Strafrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass ihnen zentrale

Fragestellungen des strafrechtlichen Medizin- und Biorechts vertraut sind, ausgewählte

Tatbestände des rechtsgebietsübergreifenden Medizin- und Biorechts beherrschen,

die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und systematisch an einen

medizinrechtlichen Fall herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gunnar Duttge

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1329 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1329: Medizinrecht IV: Medizinrecht in der Praxis
English title: Practical Aspects of Medical Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Praxisbezogene Anwendung medizinrechtlicher Vorschriften. Besondere Probleme

rechtsgebietsübergreifender juristischer Arbeit. Auseinandersetzung mit schwierigen

Kommunikationssituationen in der Rechtsanwendung.  Materiell: Schwerpunkt

Patientenrechte.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Medizinrecht IV: Medizinrecht in der Praxis (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

keine

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse BGB und StGB

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Oliver Tolmein

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1330 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1330: StPO-Vertiefung - Probleme aus praktischer Sicht
English title: Criminal procedure law from the perspective of a public prosecutor

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Überblick über die Anwendung der StPO in der Praxis; Funktion, Aufbau und

Arbeitsweise und –technik der Staatsanwaltschaft und der Strafgerichtsbarkeit.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: StPO-Vertiefung - Probleme aus praktischer Sicht (Vorlesung)

Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

keine

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Inhalte der Vorlesung StPO und des Begleitkollegs

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Torben Asmus

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1331 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1331: Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
English title: Economic and Tax Crimes

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Wirtschafts- und Steuerstrafrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnis vom Begriff des Wirtschaftsstrafrechts

und können diese differenziert im Verhältnis zum allgemeinen (Straf-) Recht betrachten;

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im Hinblick auf Straftaten des

besonderen Teils des Strafgesetzbuches und des Nebenstrafrechts mit Bezügen zum

Wirtschaftsstrafrecht;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Steuerstrafrechts

(insbesondere der Abgabenordnungen);

• kennen die Studierenden Grundzüge des Steuerrechts (auch zur Selbstanzeige);

• können die Studierenden die spezifische strafrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Allgemeinen Teil des Strafrechts,

• ausgewählte Tatbestände des Besonderen Teils (Vermögensdelikte) beherrschen,

• ausgewählte Tatbestände des Nebenstrafrechts kenn, insbesondere des

Steuerstraftatbestands des § 370 AO.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Abgeschlossenes Hauptstudium

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Ehsan Kangarani

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1411aHA - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1411aHA: Dt. Rechtsgeschichte (Rechtsgeschichte des
Mittelalters)
English title: History of German Law (Medieval History of Law)

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Deutsche Rechtsgeschichte

(Rechtsgeschichte des Mittelalters)“

• sind die Studierenden in der Lage, eine rechtshistorische Fragestellung (meist

anhand einer konkreten Quelle) wissenschaftlich zu bearbeiten,

• können die Studierenden Literatur recherchieren und den Forschungsstand kritisch

auswerten und darstellen,

• können die Studierenden historische Rechtsquellen kritisch analysieren und der

Fragestellung entsprechend in den Forschungskontext einbetten,

• erlangen die Studierenden spezifische Kenntnisse in einem Teilbereich der

Deutschen Rechtsgeschichte, grundlegende Fähigkeiten des wissenschaftlichen

Arbeitens sowie der rechthistorischen Quellenanalyse.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Dt. Rechtsgeschichte (Rechtsgeschichte des Mittelalters)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse über die Dt. Rechtsgeschichte des Mittelalters

aufweisen,

• eine rechtshistorische Fragestellung wissenschaftlich bearbeiten können,

• die Grundlagen der Quellenkritik beherrschen,

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

und,

• rechtshistorische Quellen kritisch analysieren und in den historischen Kontext

einbetten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1411aK - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1411aK: Dt. Rechtsgeschichte (Rechtsgeschichte des
Mittelalters)
English title: History of German Law (Medieval History of Law)

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Dt. Rechtsgeschichte I: Rechtsgeschichte

des Mittelalters“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die mittelalterliche

(europäische) Rechtsentwicklung in der Zeit zwischen 500-1500 erlangt;

• kennen die Studierenden die Grundlagen und Wendemarken der europäischen

Rechtskultur;

• kennen die Studierenden verschiedene Typen historischer Rechtsquellen und

können mit historischen Quellen kritisch umgehen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse systematisch

darzustellen, historische Entwicklungslinien nachzuziehen, historische

Rechtsquellen einzuordnen und kritisch auszuwerten.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Dt. Rechtsgeschichte (Rechtsgeschichte des Mittelalters)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse über die Rechtsgeschichte des Mittelalters aufweisen,

• historische Entwicklungslinien der Rechtsgeschichte anhand von Beispielen aus

Bereichen des Verfassungs-, Straf-, Privat- und Prozessrechts nachzeichnen

können,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• historische Rechtsquellen einordnen und kritisch auswerten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1411bHA - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1411bHA: Dt. Rechtsgeschichte (Neuere
Rechtsgeschichte)
English title: History of German Law (Recent History of Law)

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Dt. Rechtsgeschichte (Neuere

Rechtsgeschichte)“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Rechtsentwicklung seit

der Rezeption des römischen Rechts bis ins 20. Jahrhundert erlangt,

• haben die Studierenden gelernt zwischen verschiedenen Rechtsmassen

(gemeines Recht, partikulares Recht; römisch-kanonisches Recht, einheimisches

Rechts) zu differenzieren,

• kennen die Studierenden Grundlagen und Wendemarken der europäischen

Rechtskultur (praktische Rezeption des römischen Rechts, Professionalisierung

der Rechtspflege, Kodifikationen der Naturrechtsepoche, „Historische

Rechtsschule“ sowie Recht und Unrecht im 20. Jahrhundert),

• kennen die Studierenden verschiedene Typen historischer Rechtsquellen und

können mit diesen kritisch umgehen,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse systematisch

darzustellen, historische Entwicklungslinien nachzuziehen und historische

Rechtsquellen einzuordnen und kritisch auszuwerten.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Dt. Rechtsgeschichte (Neuere Rechtsgeschichte) (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse über die Dt. Rechtsgeschichte seit der Frühen Neuzeit

aufweisen,

• historische Entwicklungslinien der Dt. Rechtsgeschichte anhand von Beispielen

aus Bereichen des Verfassungs-, Straf-, Privat- und Prozessrechts nachzeichnen

können,

• eine rechtshistorische Fragestellung wissenschaftlich bearbeiten können,

• die Grundlagen der Quellenkritik beherrschen,

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

und,

• rechtshistorische Quellen kritisch analysieren und in den historischen Kontext

einbetten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit: Dauer:
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jedes Sommersemester 1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1411bK - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1411bK: Dt. Rechtsgeschichte (Neuere
Rechtsgeschichte)
English title: History of German Law (Recent History of Law)

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Dt. Rechtsgeschichte II: Neuere

Rechtsgeschichte“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Rechtsentwicklung seit

der Rezeption des römischen Rechts bis ins 20. Jahrhundert erlangt;

• haben die Studierenden gelernt zwischen verschiedenen Rechtsmassen

(gemeines Recht, partikulares Recht; römisch-kanonisches Recht, einheimisches

Rechts) zu differenzieren;

• kennen die Studierenden Grundlagen und Wendemarken der europäischen

Rechtskultur (praktische Rezeption des römischen Rechts, Professionalisierung

der Rechtspflege, Kodifikationen der Naturrechtsepoche, „Historische

Rechtsschule“ sowie Recht und Unrecht im 20. Jahrhundert);

• kennen die Studierenden verschiedene Typen historischer Rechtsquellen und

können mit diesen kritisch umgehen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse systematisch

darzustellen, historische Entwicklungslinien nachzuziehen und historische

Rechtsquellen einzuordnen und kritisch auszuwerten.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Dt. Rechtsgeschichte (Neuere Rechtsgeschichte) (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse über die Dt. Rechtsgeschichte seit der Frühen Neuzeit

aufweisen,

• historische Entwicklungslinien der Dt. Rechtsgeschichte anhand von Beispielen

aus Bereichen des Verfassungs-, Straf-, Privat- und Prozessrechts nachzeichnen

können,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• historische Rechtsquellen einordnen und kritisch auswerten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1412aHA - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1412aHA: Römische Rechtsgeschichte (Antike
Rechtsgeschichte)
English title: History of Roman Law (Ancient History of Law)

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Hausarbeit Römische Rechtsgeschichte “

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der

Rechtsgeschichte des römischen Altertums erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Epochen,

Teilgebieten und Akteuren der antiken römischen Rechtsgeschichte zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden wichtige gesellschaftlichen Wechselwirkungen zwischen

Recht und Gesellschaft in der römischen Antike;

• können die Studierenden über die Methoden der römischen Rechtsfindung im

Unterschied zu den modernen reflektieren;

• können die Studierenden die spezifische Rechtsfortbildungstechnik der römischen

Juristen mit  denen der Gegenwart vergleichen;

• sind die Studierenden in der Lage, über die Geschichtlichkeit von

Rechtsordnungen am Beispiel der antiken römischen zu reflektieren;

• verfügen die Studierenden über Orientierungswissen in der wissenschaftlichen

Literaturrecherche und einer den Regeln der wissenschaftlichen Sorgfalt

entsprechenden Zitier- und Nachweispraxis;

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Römische Rechtsgeschichte (Antike Rechtsgeschichte)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• das zum Verfassen  einer wissenschaftlichen Arbeit notwendige Erfahrungs- und

Orientierungswissen erworben haben,

• methodisch in der Lage sind, einen wissenschaftlichen Anforderungen

entsprechenden Text zu verfassen ,

• in einer wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Literatur- und

Quellenrecherche bewandert sind und

• Kenntnisse über eine Themenstellung aus der Römischen Rechtsgeschichte

erworben haben.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Inge Hanewinkel

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1412aK - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1412aK: Römische Rechtsgeschichte (Antike
Rechtsgeschichte)
English title: History of Roman Law (Ancient History of Law)

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Römische Rechtsgeschichte l: Antike

Rechtsgeschichte“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der

Rechtsgeschichte des römischen Altertums erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Epochen,

Teilgebieten und Akteuren der antiken römischen Rechtsgeschichte zu

differenzieren;

• kennen die Studierenden einige gesellschaftliche Wechselwirkungen zwischen

Recht und Gesellschaft in der römischen Antike;

• können die Studierenden über die Methoden der römischen Rechtsfindung im

Unterschied zu den modernen reflektieren;

• können die Studierenden die spezifische Rechtsfortbildungstechnik der römischen

Juristen mit  denen der Gegenwart vergleichen;

• sind die Studierenden in der Lage, über einige Aspekte der Geschichtlichkeit von

Rechtsordnungen am Beispiel der antiken römischen zu reflektieren.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Römische Rechtsgeschichte (Antike Rechtsgeschichte)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im  römischen Verfahrens-, Zivil- und Strafrecht

erworben haben,

• ausgewählte Themenbereiche der antiken römischen Rechtsgeschichte kennen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• über ausgewählte Wechselbeziehungen von Recht und Gesellschaft am Beispiel

der antiken römischen reflektieren können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Inge Hanewinkel

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1412bHA: Römische Rechtsgeschichte
(Rezeptionsgeschichte)
English title: History of Roman Law (Reception of Roman Law)

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls Römische Rechtsgeschichte II 

(Rezeptionsgeschichte)

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die kulturhistorische

Bedeutung der Rezeption des Römischen Rechts erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen historischen Phasen der

Rezeption des Römischen Rechts zu differenzieren,

• kennen die Studierenden Begriff, Erscheinungsformen und Wirkungsweise der

Rezeption des Römischen Rechts,

• kennen die Studierenden einige wissenschaftshistorische Konzeptionen

der Rezeption des Römischen Rechts in ihrer systematischen, ideellen und

praktischen Bedeutung,

• können die Studierenden über die Methoden der Rezeption des Römischen

Rechts reflektieren,

• sind die Studierenden in der Lage, über ihre eigene Identität als angehende

juristische Expertinnen und Experten vor dem historischen Hintergrund des

Gelehrten Rechts  zu reflektieren,

• verfügen die Studierenden über Orientierungswissen in der wissenschaftlichen

Literaturrecherche und einer den Regeln der wissenschaftlichen Sorgfalt

entsprechenden Zitier- und Nachweispraxis.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Römische Rechtsgeschichte (Rezeptionsgeschichte)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in des Rezeptionsgeschichte des Römischen Rechts

erworben haben,

• über einige Funktionen und Wirkungsweisen der Rezeption des Römischen Rechts

reflektieren können,

• über ihre eigene Identität als juristische Expertinnen und Experten als „Gelehrte

Juristinnen und Juristen“ mit Blick auf die historische Erfahrung nachdenken

können,

• das zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit notwendige Erfahrungs- und

Orientierungswissen erworben haben.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache: Modulverantwortliche[r]:
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Deutsch Prof. Dr. Inge Hanewinkel

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1412bK: Römische Rechtsgeschichte
(Rezeptionsgeschichte)
English title: History of Roman Law (Reception of Roman Law)

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls Römische Rechtsgeschichte II

(Rezeptionsgeschichte)

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die kulturhistorische

Bedeutung der Rezeption des Römischen Rechts erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen historischen Phasen der

Rezeption des Römischen Rechts zu differenzieren,

• kennen die Studierenden Begriff, Erscheinungsformen und Wirkungsweise der

Rezeption des Römischen Rechts,

• kennen die Studierenden einige wissenschaftshistorische Konzeptionen

der Rezeption des Römischen Rechts in ihrer systematischen, ideellen und

praktischen Bedeutung,

• können die Studierenden über die Methoden der Rezeption des Römischen

Rechts reflektieren,

• sind die Studierenden in der Lage, über ihre eigene Identität als angehende

juristische Expertinnen und Experten vor dem historischen Hintergrund des

Gelehrten Rechts  zu reflektieren.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Römische Rechtsgeschichte (Rezeptionsgeschichte)

(Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in des Rezeptionsgeschichte des Römischen Rechts

erworben haben,

• über ausgewählte Funktionen und Wirkungsweisen der Rezeption des Römischen

Rechts reflektieren können,

• über ihre eigene Identität als juristische Expertinnen und Experten als „Gelehrte

Juristinnen und Juristen“ mit Blick auf die historische Erfahrung nachdenken

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Inge Hanewinkel

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16650



Modul S.RW.1412bK - Version 2

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1415: Privatrechtgeschichte der Neuzeit
English title: History of Modern Private Law

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die

Verwissenschaftlichung des Privatrechts als gesamteuropäisches Phänomen im

Übergang zur Neuzeit bis zur Kodifikation des BGB und dessen Weiterentwicklung

im 20. Jahrhundert erlangt;

• haben die Studierenden gelernt zwischen verschiedenen Rechtsmassen

(gemeines Recht, partikulares Recht; römisch-kanonisches Recht, einheimisches

Rechts) zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundlagen und Wendemarken der europäischen

und insb. „deutschen“ Privatrechtsentwicklung;

• kennen die Studierenden verschiedene Typen historischer Rechtsquellen und

können mit historischen Quellen kritisch umgehen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse systematisch

darzustellen, historische Entwicklungslinien nachzuziehen und historische

Rechtsquellen einzuordnen und kritisch auszuwerten.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Privatrechtgeschichte der Neuzeit (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse über die Geschichte des europäischen und insb.

„deutschen“ Privatrechts aufweisen,

• historische Entwicklungslinien der Privatrechtsgeschichte sowie die Rezeption des

römisch-kanonischen Rechts anhand von Beispielen nachzeichnen können,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• historische Rechtsquellen einordnen und kritisch auswerten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse in der Deutschen Rechtsgeschichte

im Umfang des Stoffs der Vorlesung „Deutsche

Rechtsgeschichte I: Rechtsgeschichte des

Mittelalters“ und/oder „Deutsche Rechtsgeschichte II:

Neuere Rechtsgeschichte“

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1416HA: Allgemeine Staatslehre
English title: Constitutional Theory

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Allgemeine Staatslehre“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Allgemeinen Staatslehre

und Vergleichenden Regierungslehre erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, vergleichende Analysen politischer Systeme

vorzunehmen;

• kennen die Studierenden die Konzepte der Staatstheorie und die unterschiedlichen

politischen Systeme (historisch und vergleichend);

kennen die Studierenden die theoretischen Konzeptionen der Allgemeinen

Staatslehre in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Allgemeine Staatslehre (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Allgemeinen Staatslehre aufweisen,

• ausgewählte Theoriediskurse auf dem Gebiet der Allgemeinen Staatslehre

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

können

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1416K: Allgemeine Staatslehre
English title: Constitutional Theory

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Allgemeine Staatslehre“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Allgemeinen Staatslehre

und Vergleichenden Regierungslehre erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, vergleichende Analysen politischer Systeme

vorzunehmen;

• kennen die Studierenden die Konzepte der Staatstheorie und die unterschiedlichen

politischen Systeme (historisch und vergleichend);

kennen die Studierenden die theoretischen Konzeptionen der Allgemeinen

Staatslehre in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Allgemeine Staatslehre (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Allgemeinen Staatslehre aufweisen,

• ausgewählte Theoriediskurse auf dem Gebiet der Allgemeinen Staatslehre

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

zweimalig

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1417HA: Verfassungsgeschichte der Neuzeit
English title: Modern Constitutional History

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls  „Hausarbeit Verfassungsgeschichte der

Neuzeit“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der deutschen

Verfassungsgeschichte seit 1495 erlangt,

• kennen die Studierenden die wesentlichen Entwicklungsphasen der deutschen

Verfassungsgeschichte,

• kennen die Studierenden die historischen Konzeptionen des Staatsrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• können die Studierenden Literatur recherchieren und den Forschungsstand kritisch

auswerten und darstellen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Verfassungsgeschichte der Neuzeit (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der deutschen Verfassungsgeschichte  aufweisen,

• ausgewählte historische Institutionen und Verfahren kennen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen,

• eine verfassungsgeschichtliche Fragestellung wissenschaftlich bearbeiten und

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1417K: Verfassungsgeschichte der Neuzeit
English title: Modern Constitutional History

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Verfassungsgeschichte der Neuzeit“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der deutschen

Verfassungsgeschichte seit 1495 erlangt;

• kennen die Studierenden die wesentlichen Entwicklungsphasen der deutschen

Verfassungsgeschichte

• kennen die Studierenden die historischen Konzeptionen des Staatsrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Verfassungsgeschichte der Neuzeit (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten)

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der deutschen Verfassungsgeschichte  aufweisen,

• ausgewählte historische Institutionen und Verfahren kennen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1418HA: Einführung in die Rechts- und
Sozialphilosophie
English title: Introduction to Legal and Social Philosophy

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Einführung in die Rechts- und

Sozialphilosophie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Rechtsphilosophie

erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, verschiedene Bereiche der Rechtsphilosophie zu

differenzieren: Rechtstheorie und Rechtsethik,

• kennen die Studierenden die grundlegenden Theorien der Rechtstheorie und der

Rechtsethik,

• kennen die Studierenden die wesentlichen Theorien und Prinzipien der

Gerechtigkeit,

• kennen die Studierenden die Differenzierung von Positivismus und

Nichtpositivismus/Naturrecht,

• kennen die Studierenden die Radbruchsche Formel und ihre Anwendungen,

• haben die Studierenden wesentliche klassische Autoren der Rechtsphilosophie wie

Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Hobbes, Locke, Kant, Hegel zumindest in

Ansätzen kennengelernt,

• sind die Studierenden in der Lage, eine rechtsphilosophische  Fragestellung (meist

anhand eines konkreten Textes) wissenschaftlich zu bearbeiten,

• können die Studierenden Literatur recherchieren und den Forschungsstand kritisch

auswerten und darstellen,

• können die Studierenden rechtsphilosophische Quellen kritisch analysieren und

der Fragestellung entsprechend in den Forschungskontext einbetten.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Einführung in die Rechts- und Sozialphilosophie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• gelernt haben verschiedene Bereiche der Rechtsphilosophie zu differenzieren:

Rechtstheorie und Rechtsethik,

• die grundlegenden Theorien der Rechtstheorie und der Rechtsethik kennen,

• die wesentlichen Theorien und Prinzipien der Gerechtigkeit kennen;

• die Differenzierung von Positivismus und Nichtpositivismus/Naturrecht kennen,

• die Radbruchsche Formel und ihre Anwendungen kennen,

• eine rechtsphilosophische Fragestellung wissenschaftlich bearbeiten können,

• die Grundlagen der Textkritik beherrschen,

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

und
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• rechtsphilosophische Quellen kritisch analysieren und in den historischen Kontext

einbetten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1418K: Einführung in die Rechts- und
Sozialphilosophie
English title: Introduction to Legal and Social Philosophy

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Einführung in die Rechts- und

Sozialphilosophie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Rechtsphilosophie

erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, verschiedene Bereiche der Rechtsphilosophie zu

differenzieren: Rechtstheorie und Rechtsethik;

• kennen die Studierenden die grundlegenden Theorien der Rechtstheorie und der

Rechtsethik;

• kennen die Studierenden die wesentlichen Theorien und Prinzipien der

Gerechtigkeit;

• kennen die Studierenden die Differenzierung von Positivismus und

Nichtpositivismus/Naturrecht;

• kennen die Studierenden die Radbruchsche Formel und ihre Anwendungen;

• haben die Studierenden wesentliche klassische Autoren der Rechtsphilosophie wie

Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Hobbes, Locke, Kant, Hegel zumindest in

Ansätzen kennengelernt.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Einführung in die Rechts- und Sozialphilosophie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse  in der Rechtsphilosophie erworben haben.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1419HA: Geschichte der Rechtsphilosophie
English title: History of Legal Philosophy

7 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Geschichte der Rechtsphilosophie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Rechtsphilosophie

erlangt,

• kennen die Studierenden  wesentliche Autoren der Geschichte der

Rechtsphilosophie, wie Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Hobbes, Locke,

Rousseau, Kant, Utilitarismus, Hegel, Radbruch, Kelsen, Hart, und Rawls,

• haben die Studierenden gelernt, rechtsphilosophische Texte der genannten

Autoren genau und kritisch zu lesen, zu analysieren und in den Forschungskontext

einzubinden.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

182 Stunden

Lehrveranstaltung: Geschichte der Rechtsphilosophie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 25 Seiten) 7 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Rechtsphilosophie erlangt haben,

• wesentliche Autoren der Geschichte der Rechtsphilosophie, wie Platon,

Aristoteles, Thomas von Aquin, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Utilitarismus,

Hegel, Radbruch, Kelsen, Hart und Rawls kennen,

• eine rechtsphilosophische Fragestellung wissenschaftlich bearbeiten können,

• die Grundlagen der Textkritik beherrschen,

• eine Hausarbeit nach den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens verfassen

und

• rechtsphilosophische Quellen kritisch analysieren und in den historischen Kontext

einbetten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1419K - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1419K: Geschichte der Rechtsphilosophie
English title: History of Legal Philosophy

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Geschichte der Rechtsphilosophie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in der Rechtsphilosophie

erlangt;

• kennen die Studierenden  wesentliche Autoren der Geschichte der

Rechtsphilosophie, wie Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Hobbes, Locke,

Rousseau, Kant, Utilitarismus, Hegel, Radbruch, Kelsen, Hart, Rawls.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Geschichte der Rechtsphilosophie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Geschichte der Rechtsphilosophie aufweisen und

• wesentliche Autoren der Geschichte der Rechtsphilosophie, wie Platon,

Aristoteles, Thomas von Aquin, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Utilitarismus,

Hegel, Radbruch, Kelsen, Hart und Rawls kennen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1420 - Version 5

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1420: Methoden des Rechts
English title: Legal Methods

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Methoden des Rechts“

·         haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse der Methoden des Rechts, v.

a. der Subsumtion, Auslegung, Analogie, Rechtsfortbildung erworben,

·         kennen die Studierenden die Methoden der Auslegung (Wortlaut, systematische,

historische, teleologische/objektive Auslegung) und können diese anwenden,

·         sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen,

·         kennen die Studierenden einige Theorien des Rechts, etwa die historische

Schule, die Begriffsjurisprudenz, die Interessenjurisprudenz, die Wertungsjurisprudenz,

die Freirechtsschule, den Positivismus (Kelsen, Hart), den Nichtpositivismus

(Radbruch).

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Methoden des Rechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Theorie und den Methoden des Rechts erworben

haben,

• die Methoden der Auslegung (Wortlaut, systematische, historische, teleologische/

objektive Auslegung) kennen und anwenden können,

• in der Lage sind, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung einschlägiger

Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1421 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1421: Deutsches Staatskirchenrecht und europäisches
Religionsrecht
English title: German Law on state-church-relations and European Law on Religion

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Deutsches Staatskirchenrecht und

europäisches Religionsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in Fragen der Religionsfreiheit,

des Verbots religiöser Diskriminierungen, des institutionellen Staatskirchenrechts

sowie des Religionsrechts der EU erlangt;

• können die Studierenden zwischen unterschiedlichen Normtypen und

Regelungskonzepten sowie Systementscheidungen differenzieren;

• kennen die Studierenden die historischen Grundlagen und soziopolitischen

Kontexte der einschlägigen Normen;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des deutschen

Staatskirchenrechts und europäischen Religionsrechts in ihrer systematischen,

ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Deutsches Staatskirchenrecht und europäisches

Religionsrecht (Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im deutschen Staatskirchenrecht und europäischen

Religionsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des deutschen Staatskirchenrechts und europäischen

Religionsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen religionsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Hans Michael Heinig

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1423 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1423: Kolloquium zur Rechts- und Sozialphilosophie
English title: Colloquium on Legal and Social Philosophy

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kolloquium zur Rechts- und

Sozialphilosophie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse eines klassischen Texts oder

eines Problembereichs erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, rechtsphilosophische Texte genau und kritisch zu

lesen;

• kennen die Studierenden den entsprechenden klassischen Text oder die

wichtigsten Texte des diskutierten Problembereichs;

• können die Studierenden die spezifischen Texte der Rechtsphilosophie

selbständig lesen, exzerpieren und kritisieren.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kolloquium zur Rechts- und Sozialphilosophie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Interpretation klassischer und aktueller Texte der

Rechtsphilosophie haben

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der Vorlesung 

„Einführung in die Rechts- und Sozialphilosophie“

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1424K - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1424K: Kirchenrecht
English title: Ecclesiastical Law

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kirchenrecht“

• haben die Studierenden auf dem Gebiet des evangelischen Kirchenrechts

Kenntnisse in den rechtstheologischen Grundlagen, im kirchlichen

Verfassungsrecht, im sonstigen kirchlichen Organisationsrecht (insb.

Gemeinderecht), im Mitgliedschaftsrecht, im Pfarrdienst- und kirchlichen

Arbeitsrecht, in den kirchlichen Lebensordnungen und im Recht der Diakonie

sowie auf dem Gebiet des Kanonischen Rechts Kenntnisse der Grundzüge und

Grundlagen des römisch-katholischen Kirchenrechts erlangt;

• können die Studierenden unterschiedliche Normtypen und Regelungskonzepte im

Kirchenrecht differenzieren;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Kirchenrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung; kirchenrechtliche

Besonderheiten) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische Technik der Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Kirchenrecht (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Kirchenrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Kirchenrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen kirchenrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Hans Michael Heinig

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1425 - Version 4

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1425: Berühmte Rechtsfälle: "Klassiker" des Zivilrechts
(Kolloquium)
English title: Famous Legal Cases: "Classics" of Civil Law (Colloquium)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Berühmte Rechtsfälle […]“

• haben die Studierenden grundlegende methodische Kenntnisse in der Analyse

gerichtlicher Entscheidungen (insb.  im Hinblick auf richterliche Argumentations-

und Begründungstechniken) erworben;

• können die Studierenden tragende Begründungsstränge (ratio decidendi) in

Gerichtsentscheidungen  nachvollziehen und von nicht tragenden (obiter dicta)

unterscheiden;

• kennen die Studierenden grundlegende zivilrechtliche Entscheidungen und ihre

Rezeption in Gesetzgebung und Rechtswissenschaft;

• können die Studierenden die Entscheidungen historisch einordnen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Anfertigung

einer eigenen Entscheidungsanalyse umzusetzen;

• können die Studierenden eine vorbereitende Seminararbeit zu einer

höchstrichterlichen Entscheidung schreiben, die wissenschaftlichen Standards

entspricht.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Berühmte Rechtsfälle: "Klassiker" des Zivilrechts

(Kolloquium) (Vorlesung)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende methodische Kenntnisse über richterliche Argumentations- und

Begründungstechniken haben,

• über die in den Entscheidungen behandelten  inhaltlichen Rechtsfragen

rechtswissenschaftlich angemessen reflektieren können,

• die zugehörigen historischen Grundlagen verstehen und

• ausgehend vom konkreten Fall, Aussagen über die einschlägige Regel/Systematik

machen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  im Umfang des Stoffs der zivilrechtlichen

Grundvorlesungen

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Inge Hanewinkel

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1426 - Version 3

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1426: Kolloquium zur Juristischen Zeitgeschichte
English title: Contemporary History of Law (Colloquium)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kolloquium zur Juristischen

Zeitgeschichte“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Auswirkungen der

Systemumbrüche des 20. Jahrhunderts auf Justiz und Rechtswissenschaft sowie

über Rechtsentwicklungen, etwa im Bereich der Gleichberechtigung, erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, zeithistorische Quellen sowie entsprechende

Forschungsliteratur kritische zu lesen und auszuwerten,

• kennen die Studierenden die Wechselwirkungen zwischen politischen Systemen

und Justiz sowie Rechtswissenschaft, zudem darüber hinausgehende

Rechtsentwicklungen und rechtliche Umwertungen,

• kennen die Studierenden die Abhängigkeiten dogmatischer Konzeptionen

des Rechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung, von

politischen Systemen und gesamtgesellschaftlichen Diskursen,

• kennen die Studierenden die Methoden der Quellenkritik und können diese

anwenden,

• können die Studierenden spezifische Forschungspositionen kritisch einordnen,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse auf zeithistorische

Fragestellungen anzuwenden sowie wissenschaftlich und kritisch zu

argumentieren.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Kolloquium zur Juristischen Zeitgeschichte (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse zu den Auswirkungen der Systemumbrüche des 20.

Jahrhunderts auf das Recht sowie Justiz und Rechtswissenschaft, ebenso wie

zu darüber hinausgehenden Rechtsentwicklungen und rechtlichen Umwertungen

aufweisen,

• ausgewählte Beispiele zu den Auswirkungen von Systemumbrüchen

auf Recht, Justiz und Rechtswissenschaft, ebenso kennen, wie davon

losgelöste Rechtsentwicklungen des 20. Jahrhunderts, etwa im Bereich der

Gleichberechtigung,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an eine zeithistorische Fragestellung herangehen und diese

wissenschaftlich und kritisch reflektieren können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:
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Kenntnisse in der Deutschen Rechtsgeschichte

im Umfang des Stoffs der Vorlesung „Deutsche

Rechtsgeschichte I: Rechtsgeschichte des

Mittelalters“ und/oder „Deutsche Rechtsgeschichte II:

Neuere Rechtsgeschichte“

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1431K - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1431K: Kirchliche Rechtsgeschichte
English title: History of Ecclesiastical Law

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Kirchliche Rechtsgeschichte“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Entwicklung der

kirchlichen Rechtsordnung und das Verhältnis von Staat und Kirche von den

Anfängen des Christentums bis zur Gegenwart erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen historischen

Entwicklungsphasen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die einzelnen Etappen der kirchlichen Rechtsgeschichte

in ihrer geistes-, theologie-, politik- und sozialgeschichtlichen Einbettung.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Kirchliche Rechtsgeschichte (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Klausur (120 Minuten) 4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der kirchlichen Rechtsgeschichte aufweisen und

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Hans Michael Heinig

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1432K - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1432K: Rechtssoziologie
English title: Sociology of Law

4 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Rechtssoziologie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über das interdisziplinäre Fach

„Rechtsoziologie“ sowie dessen Grundlagen aus den Bezugswissenschaften;

• haben die Studierenden gelernt, grundlegende Begriffe wie bspw. „Recht“,

„Gerechtigkeit“ methodisch aufzuarbeiten;

• kennen die Studierenden die methodischen Grundlagen der Rechtssoziologie;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse systematisch

darzustellen, Entwicklungslinien nachzuziehen, Grundlagentexte einzuordnen und

kritisch auszuwerten ¿

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

aktueller Probleme umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

92 Stunden

Lehrveranstaltung: Rechtssoziologie (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

4 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Rechtssoziologie aufweisen,

• Grundlagentexte systematisch analysieren können,

• die zugehörigen methodischen (auch soziologischen) Grundlagen beherrschen

und

• systematisch an einen Text oder eine Fragestellung herangehen können und

diese/n durch Anwendung der erlernten Methoden fundiert diskutieren können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Katrin Höffler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1433 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1433: Rechtslogik
English title: Law and Logic

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Rechtslogik“

• haben die Studierenden eine grundständige Einführung in die  Logik und ihre

Methoden  erhalten;

• entwickeln die Studierenden ein Verständnis für die Logik als Grundlage für die

Bewertung von Argumenten;

• erkennen die Studierenden die Bedeutung der  modernen Logik als eine

Voraussetzung der Digitalisierung;

• werden den Studierenden  Zusammenhänge zwischen Logik, Rechtsphilosophie und

juristischer Methodenlehre bewusst;

• sind die Studierenden in der Lage, elementare Formalisierungen mit den Mitteln der

modernen Logik zu verstehen und durchzuführen;

• kennen die Studierenden  logische Aspekte und Fragestellungen, die für das  Recht

spezifisch sind;

• können die Studierenden  logische Strukturen erkennen, die in  Rechtsanwendung,

Rechtsfortbildung und Rechtsdogmatik auftreten;

• sind den Studierenden die wichtigsten Phasen der Geschichte der Logik und der

Entwicklung der Rechtslogik bekannt.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Rechtslogik (Vorlesung)

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• die Grundstrukturen und -techniken der Aussagen- und Prädikatenlogik beherrschen,

• Kenntnis der Grundbegriffe logischer Systeme besitzen,

• Mit Anwendungen der Logik im Recht vertraut sind.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. phil. Georgios Karageorgoudis

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.1434 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.1434: Digitalisierung des Rechts
English title: Law in a Digital Age

6 C

Lernziele/Kompetenzen:

Nach Absolvieren des Moduls „Digitalisierung des Rechts“

• kennen die Studierenden die Bedeutung klassischer rechtsphilosophischer Positionen

für das Verständnis des Rechts im digitalen Zeitalter;

• haben die Studierenden einen Überblick über neuere rechtsphilosophische Ansätze

und Problemstellungen, die in Anbetracht der Digitalisierung entstehen;

• ist den Studierenden ein Einblick in die wichtigsten Methoden der Strukturierung und

Modellierung rechtlicher Inhalte vermittelt;

• sind den Studierenden diverse Anwendungsmöglichkeiten der KI bekannt, die für

Rechtstheorie und Rechtswissenschaft relevant sind.

• haben die Studierenden eine Einführung in die Problematik des Einsatzes von

Algorithmen und vom algorithmischen Denken im Recht erhalten;

• können die Studierenden Transformationen des Rechts und des rechtlichen Wissens,

die die Digitalisierung vorantreibt, rechtsphilosophisch einordnen.

• sind die Studierenden in der Lage, Kriterien zur rechtsethischen Bewertung von

Rechtsnormen der digitalen Gesellschaft zu formulieren und anzuwenden.

• Sind die Studierenden mit den Grundzügen der Technikphilosophie und der

Informationsphilosophie sowie mit ihren Verbindungen zur Rechtsphilosophie vertraut.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

0 Stunden

Selbststudium:

180 Stunden

Lehrveranstaltung: Digitalisierung des Rechts

Angebotshäufigkeit: jedes Sommersemester

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• die Theorien, Thesen und Argumente kennen, die die rechtsphilosophische Sicht auf

die Digitalisierung prägen

• Kenntnis der Strukturen des Rechts und der Rechtswissenschaft haben, für die die

Digitalisierung relevant ist.

• Mit Anwendungen algorithmischer Muster m Recht vertraut sind.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. phil. Georgios Karageorgoudis

Angebotshäufigkeit:

1

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:
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nicht begrenzt
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Modul S.RW.2110 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2110: Seminare Historische Grundlagen des Rechts
English title: Seminar on The Historical Foundations of Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Historische Grundlagen des

Rechts“

• sind die Studierenden in der Lage, eine rechtshistorische Fragestellung in Form

eines wissenschaftlichen Textes zu untersuchen und darzustellen,

• können die Studierenden wissenschaftliche Literatur recherchieren und den

Forschungsstand kritisch auswerten und darstellen,

• können die Studierenden historische Rechtsquellen auffinden, kritisch untersuchen

und der Fragestellung entsprechend in den Forschungskontext einbetten,

• erlangen die Studierenden vertiefte Kenntnisse im Bereich ihrer spezifischen

Fragestellung und sind in der Lage diese in den übergeordneten Zusammenhang

des Seminars einzuordnen,

• sind die Studierenden in der Lage, ihre Ergebnisse im Rahmen eines Vortrags

darzustellen und sich reflektiert einer Diskussion zu stellen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Historische Grundlagen des Rechts (Vorlesung) 2 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• eine Fragestellung bearbeiten und in Form eines wissenschaftlichen Textes

darstellen können,

• die Grundlagen der Quellenkritik beherrschen,

• die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen,

• historische Fragestellungen in einen größeren Gesamtzusammenhang einordnen

können,

• ein erarbeitetes Thema vortragen und im Rahmen einer Diskussion  verteidigen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse in der Deutschen Rechtsgeschichte

im Umfang des Stoffs der Vorlesung „Deutsche

Rechtsgeschichte I: Rechtsgeschichte des

Mittelalters“ und/oder „Deutsche Rechtsgeschichte

II: Neuere Rechtsgeschichte“; Kenntnisse in

der Römischen Rechtsgeschichte im Umfang

des Stoffes der Vorlesung  „Römisches Recht I:

Rechtsgeschichte der Antike“ und/oder „Römisches

Recht II: Rezeptionsgeschichte“

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Inge Hanewinkel
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Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Modul S.RW.2120 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2120: Seminare Philosophische Grundlagen des Rechts
English title: Seminar on the Philosophical Foundations of Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Philosophische Grundlagen des

Rechts“

• sind die Studierenden in der Lage, eine rechtsphilosophische Fragestellung in

Form eines wissenschaftlichen Textes zu untersuchen und darzustellen,

• können die Studierenden wissenschaftliche Literatur recherchieren und den

Forschungsstand kritisch auswerten und darstellen,

• können die Studierenden rechtsphilosophische  Texte genau und kritisch lesen,

untersuchen und der Fragestellung entsprechend in den Forschungskontext

einbetten,

• erlangen die Studierenden vertiefte Kenntnisse im Bereich ihrer spezifischen

Fragestellung und sind in der Lage diese in den übergeordneten Zusammenhang

des Seminars einzuordnen,

• sind die Studierenden in der Lage, ihre Ergebnisse im Rahmen eines Vortrags

darzustellen und sich reflektiert einer Diskussion zu stellen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Philosophische Grundlagen des Rechts (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• eine Fragestellung bearbeiten und in Form eines wissenschaftlichen Textes

darstellen können,

• die Grundlagen der Textkritik beherrschen,

• die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen,

• rechtsphilosophische Fragestellungen in einen größeren Gesamtzusammenhang

einordnen können,

• ein erarbeitetes Thema vorzutragen und im Rahmen einer Diskussion zu

verteidigen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse der Rechtsphilosophie im Umfang des

Stoffs der Vorlesungen Einführung in die Rechts-

und Sozialphilosophie und/oder Geschichte der

Rechtsphilosophie 

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. Dietmar von der Pfordten

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.2130 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2130: Seminare Historische und rechtliche Grundlagen
von Staat, Kirche und Verfassung
English title: Seminar on the Historical and Legal Foundations of State, Church and

Constitution

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Historische und rechtliche

Grundlagen von Staat, Kirche und Verfassung“

• haben die Studierenden ihre aus dem einschlägigen Vorlesungen (Staatsrecht I-III,

Allgemeine Staatslehre, Verfassungsgeschichte, Europäisches Verfassungsrecht

und Verfassungsvergleichung, Kirchenrecht, Deutsches Staatskirchenrecht und

europäisches Religionsrecht, kirchliche Rechtsgeschichte) gewonnene Kenntnisse

vertieft;

• haben die Studierenden gelernt, fachspezifisch argumentativ zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die einschlägigen Theoriediskurse auf dem Gebiet der

Allgemeinen Staatslehre/Verfassungstheorie bzw.

• kennen die Studierenden historische Fakten und ihre rechtsgeschichtliche Deutung

in der Verfassungsgeschichte  und kirchlichen Rechtsgeschichte sowie deren

Bedeutung für das heute geltende Recht.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Historische und rechtliche Grundlagen von Staat,

Kirche und Verfassung (Vorlesung)

3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Staatslehre und Verfassungstheorie/

Verfassungsgeschichte bzw. im Kirchen- und Staatskirchenrecht aufweisen,

• ausgewählte Theoriediskurse auf dem Gebiete des der Staatslehre

und Verfassungstheorie/Verfassungsgeschichte bzw. im Kirchen- und

Staatskirchenrecht beherrschen und

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse im Umfang des Stoffs der für das

Seminar jeweils einschlägigen Vorlesung

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Hans Michael Heinig

Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Heun

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

20
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Modul S.RW.2210 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2210: Seminare Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
English title: Seminar on Company Law and Capital Market Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Gesellschafts- und

Kapitalmarktrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Gesellschafts- und

Kapitalmarktrecht erlangt,

• kennen die Studierenden die Grundlagen von Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

und ihre Bedeutung für das Wirtschaftsleben,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Gesellschafts- und

Kapitalmarktrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im gewählten Teilgebiet des Gesellschafts- und

Kapitalmarktrechts aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des gewählten Teilgebiets des des Gesellschafts- und

Kapitalmarktrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen und theoretischen Grundlagen beherrschen,

• die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen,

• eine Fragestellung bearbeiten und in Form eines wissenschaftlichen Textes

darstellen können und

• ein erarbeitetes Thema vorzutragen und im Rahmen einer Diskussion zu

verteidigen wissen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntniss des Gesellschafts- und

Kapitalmarktrechts im Umfang des Stoffs der

Vorlesung des gewählten Teilgebietes

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.2220 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2220: Seminare Wettbewerbsrecht und
Immaterialgüterrecht
English title: Seminar on Competition Law and Intangible Property Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Wettbewerbsrecht und

Immaterialgüterrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im Wettbewerbs- und

Immaterialgüterrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

sowie den verschiedenen gewerblichen Schutzsystemen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Grundlagen von Wettbewerbs- und

Immaterialgüterrecht und ihre Bedeutung für die digitale Gesellschaft

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Wettbewerbs- und

Immaterialgüterrecht in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Wettbewerbsrecht und Immaterialgüterrecht

(Vorlesung)

3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlichen Fall

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des Wettbewerbsrechts sowie der

gewerblichen Schutzrechte im Umfang des Stoffs der

Vorlesung

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerald Spindler

Prof. Dr. Andreas Wiebe

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2230: Seminare Öffentliches Wirtschaftsrecht
English title: Seminar on Public Economic Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Die Studierenden lernen, eine Aufgabe selbständig wissenschaftlich zu

bearbeiten. (Aufarbeitung des status quo, kritische Analyse, Erarbeitung eigener

Lösungsvorschläge, Anwendung wissenschaftlicher speziell rechtsmethodischer

Argumentationsformen)

Sie werden mit Vortrags- und Präsentationstechniken vertraut gemacht und haben

Erfahrungen mit mündlichen wissenschaftlichen Diskussionen.

Jedes Seminar behandelt ein größeres Themengebiet, mit dem sich die Studierenden

beschäftigen und Einzelthemen, mit denen sich jeweils einer intensiv beschäftigt.

Themengebiet und Einzelthemen werden vom Anbieter des Seminars vorher festgelegt.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Öffentliches Wirtschaftsrecht (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Selbständige wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas in schriftlicher Form (max.

30 Seiten) und Präsentation im Rahmen eines Vortrags (ca. 20 Minuten)

 

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des  Öffentlichen Rechts und

Europarechts und öffentlichen Wirtschaftsrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Thomas Mann

Prof. Dr. José Martinez

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Modul S.RW.2310 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2310: Seminare Zivilrecht
English title: Seminar on Family Law and Inheritance Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Familien- und Erbrecht“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse im jeweils thematisierten Teilgebiet

des Familien- und Erbrechts erlangt

• kennen die Studierenden in Abhängigkeit von der Themenstellung die

dogmatischen Konzeptionen des Erb- bzw. Familienrechts in ihrer systematischen,

ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die zentralen Problemstellungen des jeweiligen

Rechtsgebiets und die wissenschaftliche Bearbeitungsweise;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Erb- bzw.

Familienrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der

Durchdringung wissenschaftlicher Probleme und bei der Lösung einschlägiger

Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Öffentliches Wirtschaftsrecht (Seminar) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Erb- und Familienrecht aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen praktischen erb- oder familienrechtlichen Fall herangehen

und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

• an ein ausgewähltes Thema des Erb- oder Familienrechts losgelöst von einem

Fall herangehen und es unter Einhaltung wissenschaftlicher Ansprüche bearbeiten

können,

• einen Vortrag zu einem wissenschaftlichen Thema vorbereiten und halten sowie in

der Diskussion erläutern und ihre Position verteidigen

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse des Familienrechts bzw. Erbrechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesung „Grundzüge des

Familienrechts“ bzw. "Grundzüge des Erbrechts"

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Lipp

Veit, Barbara, Prof. Dr.; Schumann, Eva, Prof. Dr.;

Kroppenberg, Inge, Prof. Dr.
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Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2320: Seminare Rechtsgestaltung und Durchsetzung
English title: Seminar on Shaping of Law and Law Enforcement

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Rechtsgestaltung und

Durchsetzung“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in den betreffenden

zivilrechtlichen Materien erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den verschiedenen Rechtsgebieten

bzw. den gesetzlichen und parteiautonomen Regelungen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die maßgebenden Grundsätze

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen der betreffenden

zivilrechtlichen Rechtsgebiete in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische zivilrechtliche Technik der Falllösung

anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Rechtsgestaltung und Durchsetzung (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im in den einschlägigen zivilrechtlichen Materien

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Zivilrechts bzw. Zivilverfahrensrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen zvilrechtlichen bzw. zivilverfahrensrechtlichen Fall

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Martin Ahrens

Prof. Dr. Joachim Münch

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

20
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2410: Seminare E-Commerce-Recht und Regulierung
English title: Seminar on E-Commerce-Law and Regulation

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare E-Commerce-Recht und

Regulierung"

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  im E-Commerce-

und den verschiedenen Bereichen des Regulierungsrechts (insbes.

Rundfunkrecht, Wirtschaftsrecht der Medien, Telekommunikationsrecht,

Jugendmedienschutzrecht, Datenschutzrecht, Presserecht, E-Commerce and

Cyberspace Law, European ICT and Media Law, Europäisches und internationales

Wirtschaftsrecht) erlangt;

• kennen die Studierenden die Grundlagen von E-Commerce- und

Regulierungsrecht und ihre Bedeutung für die digitale Gesellschaft,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des E-Commerce- und

Regulierungsrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Rechtsgestaltung und Durchsetzung (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im gewählten Teilgebiet des E-Commerce- und

Regulierungsrechts (insbes. Rundfunkrecht, Wirtschaftsrecht der Medien,

Telekommunikationsrecht, Jugendmedienschutzrecht, Datenschutzrecht,

Presserecht, E-Commerce and Cyberspace Law, European ICT and Media Law,

Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht)  aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des gewählten Teilgebiets des Öffentlichen Rechts

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen und theoretischen Grundlagen beherrschen,

• die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen,

• eine Fragestellung bearbeiten und in Form eines wissenschaftlichen Textes

darstellen können und

• ein erarbeitetes Thema vorzutragen und im Rahmen einer Diskussion zu

verteidigen wissen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:
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Kenntnisse  des E-Commerce- bzw. einzelner

Bereiche des Regulierungsrechts im Umfang des

Stoffs der jeweiligen Vorlesung

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Christine Langenfeld

Prof. Dr. Gerald Spindler, Prof. Dr. Andreas Wiebe,

Prof. Dr. Torsten Körber

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2510: Seminare Internationales Öffentliches Recht
English title: Seminar on International and European Public Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Internationales Öffentliches

Recht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  über die zentralen

Vorlesungsinhalte des jeweiligen Teilgebietes (Völkerrecht,  internationaler

Menschenrechtsschutz, internationales Wirtschaftsrecht, internationales

Umweltrecht, Europarecht, Völkerstrafrecht, deutsches Außenverfassungsrecht)

erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, sich in die Rechtsfragen eines

internationalrechtlichen Problems anhand der wissenschaftlichen Literatur

und Rechtsprechung einzuarbeiten, die Einzelfragen zu differenzieren und

Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln;

• kennen die Studierenden die Grundprobleme des seminarspezifischen Themas

aus dem internationalen öffentlichen Recht,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Völker-, Europa-

oder nationalen Außenverfassungsrechts in ihrer systematischen, ideellen und

praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Vetragsauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die Rechtsfragen nicht nur in der spezifischen Technik

der Falllösung, sondern auch in allgemein textlicher Darstellung erörtern;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Internationales Öffentliches Recht (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Völkerrecht, Europarecht, im Völkerstrafrecht oder im

deutschen Außenverfassungsrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Völkerrechts, Europarecht, des Völkerstrafrechts

oder des deutschenAußenverfassungsrechts beherrschen,

• diese textlich darstellen können,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an eine internationalrechtliche Problemstellung herangehen und

diese in vertretbarer Weise bearbeiten können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse im Völker- und Europarecht
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Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. José Martinez Soria

Prof. Dr. Andreas L. Paulus, Prof. Dr. Frank

Schorkopf, Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2610: Seminare Kriminalwissenschaften
English title: Seminar on Criminal Law, Law of Criminal Proceedings and Criminology

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminar Kriminalwissenschaften“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in ausgewählten Bereichen des

Strafrechts und/oder der Kriminologie  erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen unterschiedlichen Bereichen des

Strafrechts und/oder der Kriminologie zu differenzieren;

• kennen die Studierenden vertieft ausgewählte Bereiche des jeweiligen Teilgebietes

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen ausgewählter Bereiche

des  jeweiligen Teilgebietes  in ihrer systematischen, ideellen und praktischen

Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Kriminalwissenschaften (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in in ausgewählten Bereichen des Strafrechts/der

Kriminologie  aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen zvilrechtlichen bzw. zivilverfahrensrechtlichen Fall

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse  des jeweiligen Teilgebietes

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Kai Ambos

Prof. Dr. Gunnar Duttge, Prof. Dr. Katrin Höffler,

Prof. Dr. Uwe Murmann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2710: Seminare Arbeits- und Sozialrecht
English title: Seminar on Labour Law and Social Security Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Arbeits- und Sozialrecht“

• haben die Studierenden vertiefte Kenntnisse im Arbeitsrecht bzw. im Sozialrecht

erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen verschiedenen Tatbeständen des

vertieft behandelten Teils des jeweiligen Rechtsgebiets zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Systemzusammenhänge des jeweiligen

Rechtsgebietsteils

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des jeweiligen

Rechtsgebietsteils in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Arbeits- und Sozialrecht (Vorlesung) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im jeweiligen Rechtsgebietsteil aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des jeweiligen Rechtsgebietsteil beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen sowie

• systematisch an einen Fall in diesem Teil des jeweiligen Rechtsgebiets

herangehen und diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse  des Arbeitsrechts bzw. Sozialrechts im

Umfang des Stoffs der Vorlesung  Grundzüge des

Arbeitsrechts bzw. Sozialrecht I

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Olaf Deinert

Prof. Dr. Rüdiger Krause

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2810: Seminare Medizinrecht
English title: Seminar on Medical Law

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminar zum Medizin- und Biorecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des „Medizinrechts“ erlangt (je

nach Seminar insbesondere strafrechtliches, zivilrechtliches und sozialrechtliches

Medizinrecht, Biorecht);

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des Medizinrechts in

ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die zentralen Problemstellungen des jeweiligen

Rechtsgebiets und die wissenschaftliche Bearbeitungsweise;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den unterschiedlichen Bereichen

des Arztrechts zu differenzieren (insbesondere auch Bezüge zum Berufs- und

Disziplinarrecht der Ärzte herzustellen);

• kennen die Studierenden die Grundlagen der Gesetzlichen- und Privaten

Krankenversicherung;

•  kennen die Studierenden die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben für

medizinische Tätigkeiten;

• haben die Studierenden ein ausgewähltes Thema vertieft und weisen insoweit

besondere Kenntnisse auf;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse in einer schriftlichen

Ausarbeitung, die den Ansprüchen wissenschaftlichen Arbeitens genügt, zu

präsentieren;

• sind die Studierenden in der Lage, einen Vortrag über ein wissenschaftliches

Thema zu halten;

• können sich die Studierenden mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch

auseinandersetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Medizinrecht (Seminar) 3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im Medizinrecht aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen praktischen arztrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen,

• ein ausgewähltes Thema unter Einhaltung wissenschaftlicher Ansprüche

bearbeiten können,

• einen Vortrag zu einem wissenschaftlichen Thema vorbereiten und halten sowie in

der Diskussion erläutern und ihre Position verteidigen
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Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gunnar Duttge

Prof. Dr. Volker Lipp, Prof. Dr. Eva Schumann

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

20
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.2910: Seminare Öffentliches Recht (Regieren,
Regulieren und Verwalten)
English title: Seminar on Public Law (Governance, Regulation and Administration)

12 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Seminare Öffentliches Recht“

• haben die Studierenden ihre aus dem Vorlesungen zum Öffentlichen Recht

resultierenden Kenntnisse in der Wissenschaft vom Öffentlichen Recht auf dem

Teilgebiet des Seminars vertieft,

• haben die Studierenden gelernt, zwischen den Techniken der Falllösung und einer

wissenschaftlichen Abhandlung zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die fachwissenschaftliche Argumentations- und

Arbeitsweise,

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen von Teilgebieten des

öffentlichen Rechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

318 Stunden

Lehrveranstaltung: Seminare Öffentliches Recht (Regieren, Regulieren und

Verwalten) (Vorlesung)

3 SWS

Prüfung: Vortrag mit schriftlicher Ausarbeitung (max. 30 Seiten) und Diskussion 12 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im gewählten Teilgebiet des Öffentlichen Rechts

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des gewählten Teilgebiets des Öffentlichen Rechts

beherrschen,

• die zugehörigen methodischen und theoretischen Grundlagen beherrschen,

• die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen,

• eine Fragestellung bearbeiten und in Form eines wissenschaftlichen Textes

darstellen können und

• ein erarbeitetes Thema vorzutragen und im Rahmen einer Diskussion zu

verteidigen wissen.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Hans Michael Heinig

Prof. Dr. Christine Langenfeld, Prof. Dr. Thomas

Mann, Prof. Dr. José Martinez, Prof. Dr. Werner

Heun
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Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16702



Modul S.RW.3101 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.3101: Einführung in das Englische Recht und die
Rechtssprache
English title: Introduction to English Law and Legal Terminology

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Einführung in das Englische Recht und die

Rechtssprache“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im englischen Zivilrecht und -

Zivilrechtssystem erlangt,

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Konzepte und Fachbegriffe

v.a. im Deliktsrecht und im Vertragsrecht  zu differenzieren,

• kennen die Studierenden die Prinzipien und Doktrinen des Deliktsrechts und des

Vertragsrechts  in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung,

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung im englischen

Rechtssystem (Gesetze, Equity, Common Law: Wortlaut, systematische,

historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden,

• können die Studierenden die spezifische  zivilrechtliche Technik der Falllösung

anwenden,

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Einführung in das Englische Recht und die Rechtssprache

(Seminar, Sprachkurs)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im englischen Zivilrecht aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des Delikts- und Vertragsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen einfachen zivilrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der englischen Sprache

Sprache:

Englisch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. John Coates

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

15
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.3201: Spanisch für Juristen - Einführung in das
spanische Recht und die spanische Rechtsterminologie
English title: Introduction to Spanish Law and Legal Terminology

6 C
4 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls "Spanisch für Juristen"

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse im spanischen Verfassungs-,

Zivil- und Strafrecht erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem

spanischen und dem deutschen Rechtsystemen zu erkennen;

• kennen die Studierenden die wichtigsten Vokabeln und Ausdrücke der spanischen

juristischen Fachsprache;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des spanischen

Rechtssystem in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese auf

Spanisch anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle in der spanischen Sprache umzusetzen und sich mit den

aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

56 Stunden

Selbststudium:

124 Stunden

Lehrveranstaltung: Spanisch für Juristen - Einführung in das spanische Recht

und die spanische Rechtsterminologie (Sprachkurs)

4 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im spanischen Verfassungs-, Zivil- und Strafrecht

aufweisen,

• ausgewählte Tatbestände des spanischen Verfassungs-, Zivil- und Strafrechts

beherrschen,

• sich über zentrale Fragen des spanischen Rechtssystem sich auf Spanisch äußern

können

• systematisch an einen vereinfachten Fall herangehen und diesen in vertretbarer

Weise auf Spanisch lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Gustavo Urquizo

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

25
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Modul S.RW.3401 - Version 2

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.3401: Einführung in das französische Recht und die
französische Rechtssprache
English title: Introduction to French Law and Legal Terminology

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „ Einführung in das französische Recht und

in die französische Rechtssprache“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse in das französische Schuldrecht

(insb. das Zustandekommen eines Vertrags) erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Voraussetzungen für das

Zustandekommen eines Vertrags und die verschiedenen Vertragstypen nach

französischem Recht zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die dazu gehörige französische Rechtsprache;

• kennen die Methode des „Commentaire d’arrêt des französischen

Kassationshofes“;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des französischen

Schuldrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut,

systematische, historische, teleologische Auslegung) und können diese anwenden;

• können die Studierenden die spezifische französische zivilrechtliche Technik der

Falllösung anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Einführung in das französische Recht und die französische

Rechtssprache (Sprachkurs)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Referat oder Essay

(1-3 Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in das französische Schuldrecht (insb. das

Zustandekommen eines Vertrags) erlangt haben;

• die verschiedenen Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Vertrags

und die verschiedenen Vertragstypen nach französischem Recht differenzieren

können;

• die dazu gehörige französische Rechtsprache kennen;

• die Methode des „Commentaire d’arrêt des französischen Kassationshofes“

kennen;

• die dogmatischen Konzeptionen des französischen Schuldrechts in ihrer

systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung kennen;

• die Methoden der Gesetzesauslegung (Wortlaut, systematische, historische,

teleologische Auslegung) kennen und können diese anwenden;

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16707



Modul S.RW.3401 - Version 2

• die spezifische französische zivilrechtliche Technik der Falllösung anwenden

können;

• die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung einschlägiger Fälle umzusetzen

können und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen kritisch auseinandersetzen

können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Judith Hauck

Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

25

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16708



Modul S.RW.3501 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.3501: Chinesische Rechtsterminologie I
English title: Chinese Legal Terminology I

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Fachchinesisch für Juristen – Einführung

ins chinesische Recht und die chinesische Rechtsterminologie“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des chinesischen

Rechtssystems erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen dem geschriebenen Recht und der

Rechtspraxis in China zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Rechtsgrundlagen für eine Geschäftstätigkeit in

China;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des chinesischen

Zivilrechts in ihrer systematischen, ideellen und praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung im historisch und

politisch besonderen Umfeld Chinas und können diese anwenden;

• können die Studierenden die Technik der Falllösung auf dem Gebiet des

chinesischen Zivilrechts anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Chinesische Rechtsterminologie I (Sprachkurs) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im chinesischen Rechtssystem aufweisen,

• ausgewählte Fragen des chinesischen Zivilrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen zivilrechtliche Fragestellung herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Kenntnisse der englischen Sprache und des

Zivilrechts im Umfang des Stoffs der Vorlesungen

des Stoffs der Vorlesungen Grundkurs im

Bürgerlichen Recht I und II

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Knut Benjamin Pißler

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit: Empfohlenes Fachsemester:
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gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Maximale Studierendenzahl:

25
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Modul S.RW.3502 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.3502: Einführung in das chinesische Recht - Göttinger
Sommerschule zum chinesischen Recht
English title: Introduction to Chinese Law (Summer School)

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Einführung in das chinesische Recht und

die Rechtssprache (Sommerschule)“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse des chinesischen

Rechtssystems erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen dem geschriebenen Recht und der

Rechtspraxis in China zu differenzieren;

• kennen die Studierenden die Rechtsgrundlagen für eine Geschäftstätigkeit in

China;

• kennen die Studierenden die dogmatischen Konzeptionen des chinesischen

Gesellschafts- und Investitionsrechts in ihrer systematischen, ideellen und

praktischen Bedeutung;

• kennen die Studierenden die Methoden der Gesetzesauslegung im historisch und

politisch besonderen Umfeld Chinas und können diese anwenden;

• können die Studierenden die Technik der Falllösung auf dem Gebiet des

chinesischen Vertrags- und Gesellschaftsrechts anwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Einführung in das chinesische Recht - Göttinger

Sommerschule zum chinesischen Recht (Sprachkurs)

2 SWS

Prüfung: Hausarbeit (max. 20 Seiten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse im chinesischen Rechtssystem aufweisen,

• ausgewählte Fragen des chinesischen Vertrags-, Gesellschafts- und

Investitionsrechts beherrschen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an einen vertrags- oder investitionsrechtlichen Fall herangehen und

diesen in vertretbarer Weise lösen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Knut Benjamin Pißler

Angebotshäufigkeit:

jedes Sommersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

25
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Modul S.RW.4101 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.4101: Das Mandat im Arbeitsrecht
English title: Labour Law Cases

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Das Mandat im Arbeitsrecht“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse von Mandaten im

Arbeitsrecht, insbesondere bezogen auf Arbeits- und Aufhebungsverträge,

Betriebsvereinbarungen, Kündigungsschutzklagen, Betriebsübergänge und

Restrukturierungen sowie betriebliche Altersversorgung erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, wie die Mandatsannahme durch einen Anwalt

erfolgt, einschließlich Fragen der Konfliktklärung;

• haben sich die Studierenden mit der Funktionsweise des Anwaltsmarktes im

Arbeitsrecht auseinandergesetzt;

• lernen die Studierenden Techniken der Fallbearbeitung und Lösung in der Praxis;

• lernen die Studierenden am Beispiel von Arbeitsvertrags- und Aufhe-

bungsvertragsklauseln die Erstellung von Verträgen kennen;

• üben die Studierenden die freie Rede und Argumentation ein;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung

einschlägiger Fälle umzusetzen und sich mit den aufgeworfenen Rechtsfragen

kritisch auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Das Mandat im Arbeitsrecht (Kurs) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• grundlegende Kenntnisse im Arbeitsrecht und Recht der betrieblichen

Altersversorgung aufweisen,

• die zugehörigen methodischen Grundlagen beherrschen,

• systematisch an einen arbeitsrechtlichen Fall herangehen und diesen in

vertretbarer Weise lösen können und

• in anwaltlicher Weise mit arbeitsrechtlichen Fällen umgehen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Dr. Christian Hoefs

Dr. Christian Reichel

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:
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Maximale Studierendenzahl:

25

Amtliche Mitteilungen II der Georg-August-Universität Göttingen vom 15.11.2022/Nr. 11 V3-WiSe22/23 Seite 16714



Modul S.RW.4103 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.4103: Anwaltsrecht

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

In der Veranstaltung werden die Grundlagen des anwaltlichen Berufsrechts

einschließlich der anwaltlichen Berufspflichten, der Fachanwaltsordnung und die

Grundstrukturen der anwaltlichen Gerichtsbarkeit vermittelt. Ferner sollen die Studenten

mit den Geboten der Rechtsberatung durch Rechtsanwälte und den Grundstrukturen

des anwaltlichen Vergütungsrechts nach den RVG bekannt gemacht werden.

Schließlich beschäftigt sich die Veranstaltung in einem weiteren Schwerpunkt mit der

Haftung für Pflichtverletzung aus dem anwaltlichen Mandat.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Anwaltsrecht (Kurs) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse des zivilrechts und des

Zivilprozessrechts

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gerhard Pape

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

25
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Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.4105: Legal Tech: mit digitaler Kompetenz zur
Methodenkompetenz
English title: Legal Tech: with digital competence to method competence

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „MdKzMk“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über digitale Kompetenzen, wie

sie von der Kultusministerkonferenz in der Strategie „Bildung in der digitalen Welt“

klassifiziert werden;

• haben die Studierenden gelernt, die verschiedenen Typen von juristischen Methoden

(Subsumtion, Auslegung,  Gutachtenstil, Urteilsstil) zu differenzieren und können sie

anwenden;

• können die Studierenden in juristischen Kontexten Algorithmen erkennen und können

sie formulieren;

• können die Studierenden nach individueller Schulung zu den Anwendungen des Legal-

Tech-Tools BRYTER auf Basis der vorstehenden Zielerreichung selbst ein Modul zum

Wissenschafts- und Praxiseinsatz entwickeln;

• können die Studierenden mit digitaler und Methodenkompetenz strukturierte

Sequenzen zu Lösung eines juristischen Problems/ einer juristischen Aufgabenstellung

planen und verwenden;

• sind die Studierenden in der Lage, diese Resultate zu präsentieren und

kommunizieren;

• haben die Studierenden einen Einblick gewonnen in die digitale Entwicklung des

Rechtsmarkts und die bestehende Möglichkeiten;

• sind die Studierenden sensibilisiert für die Belange des Datenschutzes.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Legal Tech: mit digitaler Kompetenz zur Methodenkompetenz

(Kurs)

2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (120 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in digitaler und juristischer Methodenkompetenz haben,

• und daher ein ausgewähltes juristisches Problem oder eine juristische

Aufgabenstellung in Work-Flows mit allen Varianzen und/ oder zielführenden

Ergänzungen mit einem Legal-Tech-Tool abbilden können,

• kreativ und systematisch an die Erstellung eines Moduls zur bearbeiteten Thematik

herangehen und dieses umsetzen und präsentieren können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Katja Isabell Kohler
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Angebotshäufigkeit:

jedes Semester

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.4204 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.4204: Ausbildung der RLC Göttingen zum*r
Rechtsberater*in im Asyl- und Ausländerrecht
English title: Training to a counsellor-at-law from the Refugee Law Clinic

6 C

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Ausbildung der Refugee Law Clinic“

• haben die Studierenden einen groben Überblick über die häufigsten Fluchtursachen

und Konflikte erlangt;

• haben die Studierenden einen Überblick über das Flüchtlingsrecht, die Genfer

Flüchtlingskonvention, den Flüchtlingsbegriff und den Art. 16a GG erlangt;

• können die Studierenden mit einem Gesetzestext sicher umgehen;

• kennen die Studierenden die Grundzüge des Verwaltungsrechts;

• kennen die Studierenden den Ablauf, die Institutionen, die Beteiligten Personen und

das Widerrufsverfahren des Asylverfahrens

• können die Studierenden eine wertschätzende Kommunikation in Beratungssituationen

herbeiführen;

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über das Aufenthaltsgesetz und die

verschiedenen Aufenthaltstitel;

• haben die Studierenden Grundlagen zum Umgang mit traumatisierten Geflüchteten

sowie einen sensiblen Umgang mit transkulturellen Unterschieden gelernt;

• haben die Studierenden einen Einblick in das Ausländerrecht aus behördlicher

Perspektive erlangt;

• kennen die Studierenden das Dublinverfahren;

• haben die Studierenden Grundzüge des Sozialrechts und den Umgang mit dem

Asylbewerberleistungsgesetz erlernt;

• haben die Studierenden einen Einblick in das Asylrecht aus gerichtlicher Perspektive

erlangt;

• kennen die Studierenden die Thematik der Abschiebung und Abschiebehaft;

• können die Studierenden mit der Rechtsfrage des Familiennachzugs umgehen;

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der Lösung von

Fällen umzusetzen und sich im Rahmen von Beratungssimulationen mit rechtlichen und

sozialen Herausforderungen auseinanderzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

0 Stunden

Selbststudium:

180 Stunden

Lehrveranstaltung: Ausbildung der RLC Göttingen zum*r Rechtsberater*in im

Asyl- und Ausländerrecht (Übung)

SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten)., unbenotet

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie

• Kenntnisse über das Asyl- und Ausländerrecht, insbesondere über das Asylverfahren,

besitzen

• ein Beratungsgespräch angemessen führen können.

Zugangsvoraussetzungen: Empfohlene Vorkenntnisse:
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keine keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Angela Schwerdtfeger

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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Modul S.RW.4301 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.4301: Beweis und Vernehmungslehre
English title: Evidence and Interrogation Theory

6 C
2 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls „Beweis- und Vernehmungslehre“

• haben die Studierenden grundlegende Kenntnisse  über die Systematik

forensischer Beweisführung sowie über die strukturierte Durchführung einer

Vernehmung und ihre Bedeutung als Beweismittel erlangt;

• haben die Studierenden gelernt, zwischen Beweismitteln sowie

Vernehmungszielen zu differenzieren;

• kennen die Studierenden  „Sachverständige“, „Zeugen“ und „Beschuldigte“ als

Personalbeweisarten bzw. „Augenschein“ und „Urkunde“ als Sachbeweisarten;

• kennen die Studierenden die sich aus forensischen Anforderungen ergebenen

notwendigen Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung von Vernehmungen

einschließlich der Rechtsgrundlagen aus der StPO;

• kennen die Studierenden die einschlägige Methodik der „Strukturierten

Vernehmung“, d.h. ihre Durchführung in Phasen: Kontaktphase, Belehrung,

Erörterung eines neutralen Themas als Grundlage für einen Verhaltensvergleich,

anschließender  Sachverhaltsbezug durch „trichterförmiges“ Vorgehen (freier

Bericht, offene Fragen, geschlossene Fragen);

• kennen die Studierenden alternative taktische Vorgehensweisen, insbes. Festlege-

und Konfrontationsmethode, Zick-Zack-Methode („Kreuzverhör“);

• sind die Studierenden in der Lage, die erworbenen Kenntnisse bei der

Vorbereitung und Durchführung von Zeugen- bzw. Beschuldigtenvernehmungen

planerisch umzusetzen.

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

28 Stunden

Selbststudium:

152 Stunden

Lehrveranstaltung: Beweis und Vernehmungslehre (Kurs) 2 SWS

Prüfung: Mündlich (ca. 15 Min.) oder Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit (mind. 10

Seiten).

6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• grundlegende Kenntnisse in der Beweis- und Vernehmungslehre aufweisen,

• die Methode der strukturierten Vernehmung beherrschen,

• die zugehörigen taktisch-methodischen Grundlagen beherrschen und

• systematisch an die Vorbereitung und Durchführung einer Vernehmung

herangehen können.

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

keine

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Andreas Borchert

Angebotshäufigkeit:

jedes Wintersemester

Dauer:

1 Semester
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Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

25
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Modul S.RW.4302 - Version 1

Georg-August-Universität Göttingen

Modul S.RW.4302: Rauschgift, Suchtmittel und Strafrecht“ -
Rechtsvergleichendes Seminar zum deutschen und türkischen
materiellen Strafrecht
English title: Drugs, addictive substances and criminal law” – Comparative legal seminar

focusing German and Turkish substantive criminal law

6 C
3 SWS

Lernziele/Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls

• haben die Studierenden fachspezifische Kenntnisse zur Pönalisierung des Umgangs

mit Betäubungsmitteln, dem gesetzgeberischen Handlungsbedarf und dem Umgang

mit suchtabhängigen Straftätern im Kontext des deutschen und türkischen materiellen

Strafrechts und Strafprozessrechts erlernt

• sind die Studierenden in der Lage, durch rechtsvergleichende Analyse Unterschiede

und Gemeinsamkeiten zweier Rechtsordnungen festzustellen und durch

rechtsvergleichenden Diskurs Lösungsansätze für aktuelle Rechtsfragen zu entwickeln

• haben die Studierenden einen eigenen Vortrag zu aktuellen Fragen im Hinblick

auf das Generalthema gehalten und konnten auf diese Weise ihre Methodik in der

Vortragsvorbereitung und des Referats verbessern

• haben die Studierenden die Möglichkeit erhalten (erstmalig) publizistisch in

Erscheinung zu treten (Veröffentlichung eines Sammelbands nach Durchführung des

Seminars)

• konnten die Studierenden während des Seminars und des abrundenden

Rahmenprogramms renommierte Rechtswissenschaftler aus Deutschland und der

Türkei, sowie deren Arbeitsweise im Bereich der juristischen Forschung kennenlernen

Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit:

42 Stunden

Selbststudium:

138 Stunden

Lehrveranstaltung: Rauschgift, Suchtmittel und Strafrecht“ -

Rechtsvergleichendes Seminar zum deutschen und türkischen materiellen

Strafrecht (Seminar)

Angebotshäufigkeit: jedes Wintersemester

3 SWS

Prüfung: Referat (ca. 30 Minuten) 6 C

Prüfungsanforderungen:

Durch die Modulprüfung weisen die Studierenden nach, dass sie,

• fachspezifische Kenntnisse in dem gewählten Themenbereich (im Rahmen des

Generalthemas) haben

• das erlernte Fachwissen auch in Diskussionsrunden mit renommierten

Wissenschaftlern anwenden können

• durch den Rechtsvergleich mit anderen Rechtsordnungen Gemeinsamkeiten und

Unterschiede erkennen sowie sich eine kritisch-analytische Meinung bilden können

Zugangsvoraussetzungen:

keine

Empfohlene Vorkenntnisse:

Zwischenprüfung, Übung für Fortgeschrittene im

Strafrecht

Sprache:

Deutsch

Modulverantwortliche[r]:

Prof. Dr. Gunnar Duttge
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Angebotshäufigkeit:

1

Dauer:

1 Semester

Wiederholbarkeit:

gemäß Prüfungs- und Studienordnung

Empfohlenes Fachsemester:

Maximale Studierendenzahl:

nicht begrenzt
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